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Unschuld vom Lande sagte man früher zu jungen
Dörflern, die sich naiv und unbefangen durch den 
Großstadt-Dschungel schlugen. So stellen wir uns das
Land vor: deftig und ursprünglich, uninformiert und 
unverdorben. Die Wirklichkeit - vor allem hier in 
Nordrhein-Westfalen - ist differenzierter. Das „platte
Land“ hat aufgeholt - bei der Bevölkerung, beim 
Lebensstandard, bei der Mobilität. Vielerorts sind die
Übergänge zwischen Großstadt, Ballungsrandzone und
lockerer Besiedlung fließend. Ein echter, scharf 
konturierter Gegensatz zwischen Stadt und Land ist
kaum mehr auszumachen.
Daher muss auch die finanzielle Ungleichbehandlung
ein Ende haben. Angesichts der vielfältigen 
Verflechtungen bei Aufgaben und Funktionen zwischen
Stadt und Land ist nicht mehr zu rechtfertigen, warum
für einen Großstadt-Bewohner 50 Prozent mehr 
Schlüsselzuweisungen gezahlt werden als für den 
Bürger einer kleinen Gemeinde.
Ein genauer Blick in die Fläche zeigt: Es ist etwas los auf
dem Land. Und das nicht nur in traditionellen Strukturen
wie Kirche und Verein. Auch bei innovativen Projekten
hat der ländliche Raum des Öfteren die Nase vorn - sei es
in der Seniorenbetreuung, der Nahversorgung oder der
Familien-Selbsthilfe. Auch von wirtschaftlicher 
Stagnation kann - trotz der schwierigen Konjunktur -
nicht die Rede sein. Im Gegenteil: Der Trend zu kleinen,

flexiblen Einheiten in Produktion wie Dienstleistungs-
sektor bevorzugt das Land mit seinen vielen 
unterschiedlichen Gewerbegebieten. Auch die 
Menschen ziehen gern dem „Arbeitsplatz auf der 
Grünen Wiese“ hinterher, wie das Wachstum der kleinen
Gemeinden beweist.
Die Kehrseite dieser Entwicklung ist die Inanspruch-
nahme von immer mehr Fläche. Hier steht eine Lösung
noch aus. Diese kann jedoch nur im Rahmen der 
kommunalen Selbstverwaltung auf freiwilliger Basis 
gefunden werden - beispielsweise durch stärkere 
Zusammenarbeit zwischen Städten und Gemeinden.
Eine zentral-dirigistische Flächen-Bewirtschaftung durch
das Land wäre hier kontraproduktiv. Vor allem ließe sich
damit kein einziger Betrieb auf eine innerstädtische
Brachfläche umlenken, wenn es nicht in dessen Planung
passt.
Im neuen nordrhein-westfälischen Landtag ist der
kreisangehörige Raum - mehr durch Zufall als durch 
Parteien-Strategie - stärker als bisher vertreten. Das lässt
darauf hoffen, dass die Perspektive der kleinen und 
mittleren Kommunen - und des ländlichen Raums 
insgesamt - in der Landespolitik künftig mehr Beachtung
findet.

Dr. Bernd Jürgen Schneider 
Hauptgeschäftsführer StGB NRW

Die Fachzeitschrift für Kommunal- und
Landespolitik in Nordrhein-Westfalen
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Rathaus im Klartext

Moderne Bürgerinformation, v. Dr. Ewald
Müller und Susanne Wetterich, 2005, 160
S., kart., 19,80 Euro, Die neue Kommunal-
verwaltung Band 11, Verlagsgruppe Hüthig
Jehle Rehm (www.huethig-jehle-
rehm.de), ISBN 3-7825-0458-5

Um die komplexe Arbeit der Kom-
munen zu vermitteln,bedarf es einer
professionellen Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit.Als Band 11 der Reihe „Die neue Kom-
munalverwaltung“ ist nun eine handliche Einführung in die The-
matik erschienen. Am Anfang steht die Bürgerinformation als
Pflichtaufgabe der Kommunen. Abschnitte über die Stellung des
Presse- und Informationsamtes, Standards sowie Grundlagen kom-
munaler Pressearbeit schließen sich an. Auch die kommunale Bür-
gerinformation im Internet, die verschiedenen kommunalen Medi-
en sowie die Direktkommunikation mit den Bürgern werden be-
trachtet. Kapitel zum Stadtmarketing und zur Stadtkonzeption so-
wie zu den rechtlichen Aspekten kommunaler Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit beschließen die praxisnahe Darstellung. Ein um-
fangreicher Anhang bietet unter anderem die Leitsätze zur städti-
schen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Städtetages
aus dem Jahr 1998. Autor Dr. Ewald Müller war selbst lange Jahre
Pressesprecher des Deutschen Städtetages und Chefredakteur der
Zeitschrift „der städtetag“. Autorin Susanne Wetterich war viele
Jahre Leiterin des Presse- und Informationsamtes der baden-würt-
tembergischen Landeshauptstadt Stuttgart.
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Ein Bus für alle Fälle

20 Jahre Bürgerbus in NRW, hrsg. v. Pro
Bürgerbus NRW e.V., DIN A 4, 50 S., 2005,
zu best. bei Pro Bürgerbus NRW e.V.,
Stormstraße 13, 47623 Kevelaer, Tel.
02832-5053055, Fax 02832-5053056,
e-Mail: franz-heckens@pro-buergerbus-
nrw.de oder herunterzuladen im Inter-
net unter www.pro-buergerbus-nrw.de

Die Idee des Bürgerbusses reicht 20
Jahre zurück. Mitte der 1980er-Jahre hatte das Land NRW im Rah-
men eines Modellprojekts die ersten Bürgerbusse gefördert. Ziel
war es, im ländlichen Raum eine Lücke in der Versorgung mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln zu schließen. Aus Anlass des 20-jährigen
Bestehens der Bürgerbusse in NRW ist nun mit finanzieller Unter-
stützung des Landes eine 50 Seiten starke Broschüre erschienen, re-
cherchiert von dem Fachjournalisten Jürgen Burmeister. Anschau-
lich wird die Entstehungsgeschichte der deutschen Bürgerbusse
nachgezeichnet, und es werden sechs Modellprojekte aus den An-
fangsjahren vorstellt. Dazu gibt es eine Kurzdarstellung der mitt-
lerweile gut 60 Bürgerbus-Projekte in NRW. Ebenso kommen The-
men wie Finanzierung und Öffentlichkeitsarbeit zur Sprache.
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Ratsmehrheit durch Nachzählung gekippt

Die Koalition von CDU und FDP im Rat der Gemeinde Ense hat ihre
Mehrheit verloren.Als Ergebnis einer vom Verwaltungsgericht Arns-
berg angeordneten Nachzählung musste die FDP einen Sitz an die
SPD abgeben. Da nun den 13 Ratsmitgliedern von Union und Libera-
len ebenfalls 13 Vertreter von SPD, Bürgergemeinschaft und Grünen
gegenübersitzen, wird der parteilose Bürgermeister Johannes 
Weber aufgrund seines Stimmrechts im Rat zum „Zünglein an der
Waage“.

Weniger Einwohner in Nordrhein-Westfalen 

Die Bevölkerungszahl Nordrhein-Westfalens ist im Jahr 2004 erst-
mals seit etwa zwei Jahrzehnten zurückgegangen. Wie das Landes-
amt für Statistik meldet, hatte das bevölkerungsreichste Bundes-
land am 31. Dezember 2004 insgesamt 18.075.352 Einwohner. Das
waren 4.334 weniger als Ende 2003. In der Stadt Medebach ist man
verwundert über die jüngsten Zahlen aus Düsseldorf. Danach leben
in Medebach 8.248 Einwohner. Die Verwaltung hat dagegen 8.448
Bürgerinnen und Bürger gezählt.Wie Bürgermeister Heinrich Nolte
betont, handelt es sich um einen kleinen Unterschied mit großer
Wirkung.Denn allein bei den Schlüsselzuweisungen des Landes ent-
gingen der Stadt dadurch jährlich 90.000 Euro.

Pläne für Nationalpark Senne vom Tisch

Es wird vorerst keinen zweiten Nationalpark in NRW geben. Die
neue Mehrheit von CDU und FDP im Landtag will die Pläne von SPD
und Grüne zur Errichtung eines Nationalparks Senne nicht weiter
verfolgen. Die Senne am westlichen Rand des Teutoburger Waldes
zwischen Bielefeld, Detmold, Paderborn und Gütersloh umfasst ne-
ben Wäldern und Heide auch einen Truppenübungsplatz der Briti-
schen Rheinarmee. Die militärische Nutzung hat verhindert, dass
der Boden intensiv gedüngt und freie Flächen zubetoniert wurden.
So blieben zahlreiche seltene Pflanzen- und Tierarten erhalten. Die
frühere Umweltministerin Bärbel Höhn hatte sich für die Einrich-
tung eines Nationalparks Senne eingesetzt.

Klage gegen Garzweiler II gescheitert

Im Rechtsstreit um den Braunkohle-Tagebau Garzweiler II sind Um-
weltschützer nun auch in zweiter Instanz gescheitert. Der 11. Senat
des Oberverwaltungsgerichts in Münster wies die Klage des Bundes
für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) als unbegründet
ab. Die Richter ließen aber die Revision beim Bundesverwaltungs-
gericht zu. Der BUND hatte versucht, das Großprojekt mit dem Ar-
gument zu verhindern, dass der Rahmenbetriebsplan nicht ohne

Planfeststellungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfung
hätte zugelassen werden dürfen. Dieses Argument hatte allerdings
vor vier Jahren das Verwaltungsgericht Aachen bereits zurückge-
wiesen. Das OVG Münster stellte außerdem fest, dass kein Verstoß
gegen europarechtliche Vorgaben vorliege.

Ende der Mülldeponie Mechernich

Mit dem seit 1. Juni 2005 geltenden Verbot, unbehandelten biolo-
gisch abbaubaren Siedlungsabfall zu deponieren, geht auch die Zeit
der alten Müllkippen in Deutschland zu Ende. So wurde nach 23 Jah-
ren die Arbeit auf der Mülldeponie Mechernich eingestellt. Sie dient
ab sofort nur noch als Umladestation für Müll von Privatleuten und
Gewerbetreibenden, der dann zur Müllverbrennungsanlage Bonn
transportiert wird. Nach der bundesweit geltenden Technischen An-
leitung Siedlungsabfall (TASi) darf unbehandelter Restmüll nicht
mehr deponiert werden.

Grünes Licht für CentrO-Erweiterung 

Das Einkaufszentrum CentrO in Oberhausen darf erweitert werden.
Die Bezirksregierung Düsseldorf sowie die Städte Dinslaken, Gel-
senkirchen, Essen und Bottrop sind vor dem Oberverwaltungs-
gericht in Münster mit ihrer Klage gegen die Erweiterung des CentrO
von derzeit rund 70.000 um weitere 30.000 Quadratmeter ge-
scheitert. Nach Ansicht des Gerichts lägen die zu erwartenden Kauf-
kraftverluste für die Nachbarstädte unter fünf Prozent. Den Klägern
sei zuzumuten, der Verödung ihrer Innenstädte mit eigenen Maß-
nahmen entgegenzuwirken. Da eine Revision gegen die Entschei-
dung nicht zugelassen wurde, erwägen die unterlegenen Städte
nun,auf dem Wege einer Nichtzulassungsbeschwerde das Urteil an-
zufechten.Außerdem wollen sie ebenfalls ihre Einzelhandelsflächen
ausweiten.

Preise für Klimaschutz an Schulen

Schulen aus NRW haben sich einen guten Namen in Sachen En-
ergieeffizienz und Klimaschutz gemacht. Das stellen die dies-
jährigen Sieger des Wettbewerbs „Klimaschutz und Klassenkas-
se 2005“ der Energieagentur NRW unter Beweis. Unter den ins-
gesamt 19 ausgezeichneten Schulen sind die Hauptschule Löhne
West, die Heinz-Sielmann-Schule Oerlinghausen, die Anne-Frank-
Gesamtschule Havixbeck, die Maximilian-Kolbe-Gesamtschule
Saerbeck, die Von-Fürstenberg-Realschule Paderborn, die Städti-
sche Realschule Erftstadt-Lechenich, das Aggertal-Gymnasium
Engelskirchen, das Berufskolleg Lübbecke, die Barbaraschule Pul-
heim, die Clemensschule Hiltrup, die Friedrichschule Lippstadt
sowie die Erich-Kästner-Schule Oelde. Der Wettbewerb ist Teil des
Projektes „EnergieSchule NRW“.
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die Arbeiterbauerndörfer des Saarlandes
und Sachsens, die Weiler des Mittelgebir-
ges oder die Winzerdörfer Süddeutsch-
lands, die von Abwanderung und Stagnati-
on betroffenen peripheren Siedlungen im
deutschen Nordosten oder das dem per-
manenten Druck einer Großstadt ausge-
setzte Dortmund-Grevel? Wer vermag ein
,,typisches“ Dorf zu benennen oder gar zu
definieren? 

GROSSE KONTRASTE

Selbst kleinräumige Vergleiche zwi-
schen benachbarten Dörfern lassen oft rie-
sige Kontraste bezüglich des Siedlungsbil-
des, des Wirtschafts- und Sozialgefüges
sowie der Entwicklungsdynamik erken-
nen. Exemplarisch skizziert seien zwei Dör-
fer des Kreises Bad Kreuznach in der Pfalz.
Beide waren bis in die Mitte des 20. Jahr-
hunderts eindeutig von der Land- und
Forstwirtschaft geprägt.

Der eine Ort ist Windesheim, 160 Meter
hoch im klimatisch günstigen Weinbauge-
biet der Nahe gelegen und mit Anschluss
an die Hunsrück-Autobahn (rund 20 Auto-
minuten bis Mainz/Wiesbaden). Die Bevöl-
kerung wächst seit gut 50 Jahren, obwohl
die früher dominanten landwirtschaftli-
chen Funktionen deutlich zurückgegangen
sind. Mit der Bevölkerung wächst auch die
lokale Infrastruktur in Windesheim. Ein re-
ges Vereins- und Kulturleben spiegelt den
Optimismus der Dorfbewohner.

Etwa 25 Kilometer südwestlich liegt Bär-
weiler, etwa 300 Meter hoch gelegen, ge-
prägt durch die Grenzertragsböden im An-
stieg des Nordpfälzer Waldes. Die Anbin-
dung an das Eisenbahnnetz und an überre-
gionale Straßen ist ungünstig. Das Dorf sta-
gniert seit dem Rückgang der Land- und
Forstwirtschaft sowie des lokalen Hand-
werks. Außerhalb der Land- und Forstwirt-
schaft gibt es kaum Arbeitsplätze vor Ort, In-
frastruktureinrichtungen werden aufgege-
ben - beispielsweise der letzte Gasthof. Ein
Großteil der jungen Bevölkerung wandert
ab. Die Bürger und lokalen Politiker machen
sich Sorgen um die Zukunft ihres Dorfes.

Wissenschaftler, Planer und Politiker
haben ihre Schwierigkeiten mit dem länd-
lichen Raum. Sie betrachten ihn häufig
durch eine urbane Brille, sehen entweder
Defizite oder exotische Reize und ent-
wickeln zentrale Steuerungsprogramme,
um diesem gleichwertige Lebensbedin-
gungen zu vermitteln.

T I T E L

6 STÄDTE- UND GEMEINDERAT 7-8/2005

Gibt es noch das
„platte Land“? 

ändert. Das Dorf ist stärker als je zuvor in
den Sog des Urbanen geraten, es hat - gra-
duell sehr unterschiedlich - seine Gestalt,
seine überkommenen Funktionen, seine
traditionellen Lebensinhalte gewandelt.
Aber trotz dieser ,,Umstellungskrise“ be-
stehen heute nach wie vor ländliche Räu-
me und Dörfer, neben den Städten und
Verdichtungsgebieten, vor allem auch im
Bewusstsein und im Lebensgefühl seiner
Bewohner.

Der ländliche Raum ist nicht leicht zu
fassen. Er ist vielfarbig und tiefgründig zu-
gleich - und von sehr unterschiedlichen
Wandlungsprozessen betroffen. Seine aus-
geprägten regionalen und lokalen Indivi-
dualitäten, seine vielschichtigen Potenzia-
le und Probleme, entziehen sich einer
schnellfüßigen Darstellung und Generali-
sierung. Welche Region könnte den ländli-
chen Raum - allein in Deutschland - reprä-
sentieren: die Einzelhof- und Streusied-
lungsgebiete im Nordwesten oder die
stadtähnlichen Dorflandschaften des Süd-
westens, die Gutsdörfer Schleswig-Hol-
steins und Mecklenburg-Vorpommerns, die
Klosterdörfer Bayerns und Westfalens oder

Der ländliche Raum im beginnenden 21.
Jahrhundert - was ist das? Ein Stück Ver-
gangenheit, das unwiderruflich vorbei und

museal zu behan-
deln ist, eine grün-
avantgardistische Vi-
sion für die Zukunft
oder doch noch ein
wesentlicher Teil un-
serer Wirklichkeit?

Die Antwort ist offenbar nicht einfach.
Schlagworte, Vortrags- und Buchtitel wie
,,Das Dorf ist tot“ oder ,,Der ländliche Raum
hat Zukunft“ signalisieren das breite Spek-
trum der Auffassungen.

Ohne Zweifel haben die fließenden,
aber durchschlagenden Übergänge von
der Agrar- zur Industrie- und Städtegesell-
schaft in den zurückliegenden 200 Jahren
auch den ländlichen Raum nachhaltig ver-

Prof. Dr. Gerhard Henkel
ist Inhaber des Lehrstuhls
für Anthropogeographie
an der Universität
Duisburg-Essen

D E R  AU TO R

Trotz besserer Verkehrs-Anbindung und

Bedeutungsverlust der Landwirtschaft

hat der ländliche Raum seine Identität 

bewahrt und wird heute für seine 

Lebensqualität geschätzt
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Ein Bauernhof mit Kühen gilt vielen immer noch als typisch für den Ländlichen Raum 
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schen 80 und 90 Prozent) als Großstadt-
bewohner (zwischen 40 und 50 Prozent).
Der „Lebensstil Dorf“, den es trotz aller
Angleichungsvorgänge immer noch gibt,
hat also eine nicht nachlassende Anzie-
hungskraft.

Worin liegt sie? Zunächst einmal in der
Naturnähe. Das Dorf bietet durch Feld,
Wald und Garten eine unmittelbare
Chance der Erholung, Entspannung, Frei-
zeitnutzung und körperlichen Betäti-
gung. Vor allem der dörfliche Garten gilt
inzwischen als Kernbestand dörflicher Le-
bensqualität.

Des Weiteren sind dörfliche Lebenssti-
le durch eine überdurchschnittlich hohe
Dichte sozialer Netze und Kontakte ge-
prägt. Größere Familien, Verwandtschaft,
Nachbarschaft, Engagement in Vereinen
und Kirchen spielen im Zusammenleben
eine besondere Rolle und bieten Hilfe und
Halt für junge wie ältere Menschen. Ge-
rade junge Familien mit kleinen Kindern
schätzen das Leben auf dem Lande mit
Haus und Garten.

Der ländliche Raum ist für den Gesamt-
staat nicht weniger wichtig als Großstädte
und Ballungsgebiete. Das „flache“ Land hat
schon deshalb Zukunft, weil Dörfer und
Kleinstädte am meisten von ihren Bewoh-
nern geliebt werden und sehr viel mehr Kin-
der hervorbringen, großziehen und in die
Schule schicken als Großstädte. �
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PROBLEM ABWANDERUNG

Der ländliche Raum ist gerade für die
Raumordnungspolitik ein ständiges Sor-
genkind. Tatsächlich belasten hohe Ar-
beitslosigkeit, Abwanderung und Infra-
strukturverfall viele ländliche Gebiete und
Dörfer. Nicht selten entwickelt sich ein ,,re-
gionaler Teufelskreis“ wirtschaftlicher Sta-
gnation oder gar Depression.Wohlklingen-
de Programme haben hier oft wenig be-
wirkt und teilweise sogar die Defizite ver-
stärkt.

Dörfer wie Bärweiler gibt es in
Deutschland zu Tausenden. Auf der ande-

ren Seite stehen reiche oder aufstrebende
Agrarlandschaften mit baulich und infra-
strukturell attraktiven und intakten Dör-
fern. Viele ländliche Regionen und Dörfer
wie Windesheim haben durch die moder-
ne Verkehrserschließung - meist per Au-
tobahn - einen wirtschaftlichen Auf-
schwung erfahren. Viele Industriebetrie-
be sind aufs Land gegangen, um die in der
Land- und Forstwirtschaft freiwerdenden
Arbeitskräfte aufzufangen.

In anderen Regionen wurde der Frem-
denverkehr, als ,,weiße Industrie“ be-
zeichnet, zum Motor einer neuen Wirt-
schaftsentwicklung. Sehr unterschiedlich
ist die Bewertung der zurückliegenden
Wandlungsprozesse des ländlichen
Raums auch unter den Experten. Viele se-
hen in seiner zunehmenden Urbanisie-
rung einen Fortschritt, andere beklagen
den Verlust an traditionellen, meist kultu-
rellen Werten in den Dörfern.

FASZINATION HÄLT AN

Natürlich gibt es den ländlichen Raum
noch - er wird wohl auch nicht verschwin-
den. Die Faszination des Dorfes als Le-
bensraum ist trotz aller Wandlungspro-
zesse ungebrochen. In Umfragen wird seit
Jahrzehnten immer wieder festgestellt,
dass Dorf- und Kleinstadtbewohner mit
ihrem Wohnumfeld zufriedener sind (zwi-
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Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) hat heute in Berlin gefordert, die
Entwicklungspotenziale von kleineren Städten und Gemeinden sowie die des länd-

lichen Raums mehr auszuschöpfen, um so das Wachstum und die Schaffung neuer Ar-
beitsplätze voranzutreiben.„Wenn wir die Wachstumskräfte in Deutschland stärken und
damit zugleich mehr Jobs schaffen wollen,müssen wir in der Fläche ansetzen“,sagte das
Geschäftsführende Präsidialmitglied Dr.Gerd Landsberg heute in Berlin.
Deutschlands Wirtschafts- und Arbeitspotenziale liegen in der Fläche. Fast 70 Prozent
der Deutschen leben außerhalb der Großstädte.Mehr als 75 Prozent aller Gemeinden ha-
ben weniger als 5.000 Einwohner. Der überwiegende Teil der 40.000 Schulen, 2.200
Krankenhäuser und der mehr als 5.500 Bahnhöfe befinden sich in der Fläche.„Die Poli-
tik konzentriert sich zu sehr auf die Metropolen und verspielt damit wichtige Wachs-
tumschancen für Deutschland“, sagte Landsberg.
So werden z.B. über das Projekt „Soziale Stadt“ überwiegend Stadtentwicklungskon-
zepte von großen Städten gefördert.Viele kleinere Städte und Gemeinden leiden aber
ebenfalls unter großen strukturellen und städtebaulichen Problemen und Leerständen
in den Ortskernen.Deswegen müssten derartige Programme zielgerichtet auch die För-
derung der strukturschwachen Klein- und Mittelstädte erfassen. Auch die Finanzaus-
stattung müsse der Bedeutung der kleineren Städte und Gemeinden für die wirtschaft-
liche Dynamik in Deutschland Rechnung tragen.Manche Bundesländer sorgten im kom-
munalen Finanzausgleich noch immer dafür, dass einer Großstadt mehr Geld pro Ein-

WACHSTUM UND ARBEITSPLÄTZE IN DER FLÄCHE SCHAFFEN
wohner zugewiesen wird als einer kleinen Gemeinde. Dafür gebe es keine Rechtferti-
gung.Im Gegenteil entstehen gerade in der Fläche wegen der geringen Siedlungsdich-
te höhere Kosten wie etwa beim Schülertransport und bei der Finanzierung der kom-
munalen Infrastruktur.
Die Infrastruktur in den Regionen muss erhalten und ausgebaut werden, wenn es in
Deutschland wieder aufwärts gehen soll.Angesichts neuer Informations- und Kommu-
nikationstechnologien nehmen zentrale Standorte ohnehin an Bedeutung ab. Die sich
insbesondere durch die Breitbandkommunikation ergebenen Chancen müssen besser
genutzt werden,um zukunftsträchtige Arbeitsplätze auch in der Fläche zu schaffen.Das
entspricht auch dem Lebensgefühl der Menschen.Sie wollen in überschaubaren Struk-
turen leben und arbeiten. Dementsprechend verlieren die Großstädte seit Jahren Ein-
wohner, weil die Menschen wegziehen.
Durch den ständigen Rückbau der Infrastruktur werden wichtige Wachstumschancen
verspielt. Schulen, Post- und Bahnversorgung, die verkehrsrechtliche ÖPNV-Er-
schließung und die Krankenhäuser werden immer weiter ausgedünnt, obwohl die Ge-
sellschaft altert und gerade die älteren Menschen kaum in der Lage sind,lange und wei-
te Strecken zu den Einrichtungen zurückzulegen. Auch die europäische Strukturpolitik
muss stärker berücksichtigen, dass nur 20 Prozent der EU-Bevölkerung in Städten mit
mehr als 250.000 Einwohnern leben. Auch Europa ist weitgehend durch ländliche Re-
gionen geprägt. (DStGB-Pressemitteilung 34/2005 vom 20.06.2005)

Bäche, Quellen, Brunnen und Grün tragen 
maßgeblich zur Zufriedenheit der 
Dorfbewohner bei und locken Touristen an
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becken und Mehrzwecksporthalle vorhan-
den. Weiterführende Schulen wie Haupt-
schule, Realschule und Gymnasium finden
sich im Nahbereich. Die Grundversorgung
durch Bäcker, Metzger und Discounter ist
gewährleistet.

GUTE VERSORGUNG

Neben einem praktizierenden Arzt, einer
Zahnarztpraxis und einer Apotheke hat sich
mittlerweile auch wieder Kleingewerbe an-
gesiedelt. Der Ort hat dadurch in den
zurückliegenden Jahren an Eigenständig-
keit, Aufwertung und Flexibilität gewon-
nen.

Die Erschließung neuer Baugebiete mit
dem Angebot familienfreundlicher Grund-
stückspreise hat dem Zentralort Dahlem in
den vergangenen Jahren zu erheblichem
Aufschwung verholfen.

Reizvoll für die Ansiedlung vor Ort sind
die angenehme Ruhe, die preiswerten und
individuell zugeschnittenen Grundstücke,
der einmalig dörfliche Charakter, der enor-
me Freiraum für Kinder sowie die Nähe zur
Natur. Besonders schätzenswert sind aber
auch das Miteinander der Dorfbewohner,
die Freundlichkeit und Offenheit der ländli-

chen Bevölkerung und letztlich die Hilfsbe-
reitschaft untereinander, insbesondere un-
ter Nachbarn.

Gefördert werden diese Vorzüge des dör-
flichen Lebens durch das aktive Vereinsle-
ben. Immer wieder wird bestätigt, dass die
Integration in das dörfliche Miteinander
durch das vielfältige Vereinsleben wesent-
lich erleichtert und gefördert wird. So fin-
den musik- und sangesfreudige Ortsbe-
wohner ebenso eine Möglichkeit zur Frei-
zeitgestaltung wie sportbegeisterte Men-
schen vor Ort - und das zum Teil auf hohem
Niveau.

Neben der Anziehungskraft des einzig-
artigen dörflichen Charakters bedingt auch
das enorme Freiheitsgefühl innerhalb des
dünn besiedelten, ländlichen Gebietes den
Vorzug, in Dahlem zu wohnen. Ergänzend
ist hier das ausgesprochen gesunde Reizkli-
ma zu erwähnen, was nicht zuletzt durch
die weiträumige Weidelandschaft und den
hohen Flächenanteil an Wald gewährleistet
wird.

INITIATIVEN FÜR SENIOREN

All diese Faktoren bieten eine gute Le-
bensqualität bis ins hohe Alter. Denn in
regelmäßigen Abständen werden auch
für diejenigen, die am breit gefächerten
Vereinsleben nicht mehr teilnehmen kön-
nen, Seniorennachmittage und Zusam-
menkünfte für ältere Menschen organi-
siert. Im kirchlichen Bereich der überwie-
gend katholisch geprägten Bevölkerung
wird sowohl die Kinder- und Jugendarbeit
gefördert und gepflegt wie auch die Fa-
milienarbeit und das Seniorendasein.

Zur Wahrnehmung kultureller Angebo-
te sind im Umkreis von 90 Kilometern die
Städte Köln, Trier, Aachen und Bonn zu

Im großen NRW-Gefüge befindet sich die
Gemeinde Dahlem - als kleinste Gemeinde
im Lande und umgeben von wertvollen Na-

turschutzgebieten -
an der Landesgrenze
zu Rheinland-Pfalz.
Daneben sind auch
die Anrainerstaaten

Belgien und Luxemburg in greifbarer Nähe.
So kann man mit Fug und Recht behaupten,
dass Dahlem zwar in einer strukturschwa-
chen Mittelgebirgsregion, aber dennoch im
Herzen Europas liegt.

Die gute Infrastruktur hebt den Zentral-
ort besonders hervor. Denn neben einer op-
timalen Verkehrsanbindung - Autobahn A 1
über B 51/E 29 in Richtung Köln und Trier
oder A 61 über Nürburgring - ist Dahlem
auch mit der Bahn - Strecke Köln - Trier, Hal-
tepunkt Dahlem - zu erreichen.

In dem 1.689 Einwohner zählenden
Hauptort sind sowohl ein Kindergarten als
auch eine Grundschule mit Lehrschwimm-

Auf den Dörfern viel
Ruhe und Freiheit

Die Eifelgemeinde Dahlem liegt inmitten ausgedehnter Waldgebiete im äußersten 
Südwesten von Nordrhein-Westfalen

Josef Schweinheim ist
Vorsitzender des 
Eifelvereins Dahlem

D E R  AU TO R

Im Eifelort Dahlem, der kleinsten 

Gemeinde Nordrhein-Westfalens, sind die

meisten Bewohner von den Vorzügen 

eines Lebens auf dem Lande überzeugt
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Der Ortsname „Dahlem“ leitet sich von „Tal-
heim“ ab.Erstmals erwähnt wird Dahlem in einer
Urkunde der Abtei Prüm aus dem Jahre 867. Im
Mittelalter gehörte der Ort zur Herrschaft Kro-
nenburg. Während der napoleonischen Zeit war
Dahlem eine Mairie (Bürgermeisterei). Im Rah-
men der kommunalen Gebietsreform im Jahre
1969 wurde Dahlem mit fünf benachbarten Ge-
meinden zur „Großgemeinde Dahlem“ zusam-
mengefasst. Als Siedlungsschwerpunkt der Ge-
meinde,der die Dörfer Baasem,Berk,Frauenkron,
Kronenburg und Schmidtheim angehören, ist
Dahlem heute ein gepflegter Ort in der Nordeifel.
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nennen. Immer wieder ist aber auch fest-
zustellen, dass die im ländlichen Bereich
lebenden Menschen weitaus mehr Mög-
lichkeiten zur Selbstgestaltung ihrer Frei-
zeit entwickeln. Hobbys gehören zum All-
tag der Menschen, die auf dem Land le-
ben.

Einkaufsmöglichkeiten für Waren über
den täglichen Bedarf hinaus bieten die
Kreisstädte Euskirchen und Daun, aber
auch die Städte Schleiden und Prüm.
Nachteilig ist das Angebot an Arbeitsplät-
zen, weil in der Gemeinde zu wenig ge-
werbliche Zentren angesiedelt sind. Da-
durch erklärt sich auch der hohe Anteil an
Pendlern, der derzeit bei etwa 70 Prozent
der arbeitenden Bevölkerung liegt. Die Dis-
tanz zur Arbeitsstelle verursacht lange Ar-
beitstage und einen erheblichen Verlust
an Freizeit sowie hohe Kosten für Fahrten
zum Arbeitsplatz.

Resümierend lässt sich sagen, dass ein
Leben auf dem Lande doch wesentliche
Vorteile in Bezug auf die freie Lebensge-
staltung und freie Entfaltung der Kinder
und Erwachsenen bietet.Wohl muss jeder
oder jede für sich selbst abwägen, wo er
oder sie unter Berücksichtigung der eige-
nen oder familiären Situation Schwer-
punkte setzt. Doch ein dauerhaftes Leben
auf dem Lande hat eindeutig Vorzüge.

Ein Beweis liegt darin, dass viele junge
Familien, die arbeitsbedingt vorüberge-
hend in den Ballungsräumen Köln, Düs-
seldorf, Aachen und Bonn gewohnt ha-
ben, wieder zurückkehren auf´s Land und
sich hier ein Haus bauen oder eines er-
werben. Umgeben von Grünflächen und
Wald, in einer abwechslungsreichen Mit-
telgebirgslandschaft, gewinnt der Ort
Dahlem mehr und mehr an Bedeutung für
naturverbundene Menschen, aber auch
für jene, die Distanz zum Großstadtalltag
und zu den Stresssituationen am Arbeits-
platz suchen. �

Die Industrialisierung führte im 19. Jahrhun-
dert zu einem sprunghaften Wachstum der
Städte. Im Ruhrgebiet wurden aus Dörfern in
wenigen Jahrzehnten Städte mit sechsstelli-
gen Einwohnerzahlen. Diese Einwohnerge-
winne wurden außer durch Fernwanderun-
gen auch durch Zuwanderungen aus den
umliegenden ländlichen Gegenden gespeist.
Allein von 1850 bis 1870 stieg der Anteil der
städtischen Bevölkerung im Regierungsbe-
zirk Düsseldorf von 42 auf 58 Prozent.

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs zo-
gen viele Menschen aus den zerbombten
Städten auf das Land. Außerdem nahm der
ländliche Raum einen großen Teil der Ver-
triebenen auf. Die schlechte Infrastruktur
im ländlichen Raum und der Arbeitskräfte-
bedarf für den Wiederaufbau der Städte
führten jedoch zu einer Rückwanderungs-
welle in die Ballungskerne. So nahm die Ein-
wohnerzahl der Ballungsgebiete im Zeit-
raum 1950 bis 1962 deutlich zu, während
sich die des ländlichen Raums nur geringfü-
gig erhöhte (siehe umseitig Schaubild 1).

In den 1960er-Jahren begann eine inten-
sive Suburbanisierung, die zunächst vor al-
lem den Ballungsrandgemeinden zugute

kam,während die Bevölkerungszahl der Bal-
lungskerne zurückging. In den 1970er- und
1980er-Jahren kam der Zuwachs in den Bal-
lungsrandgemeinden
und im Ländlichen
Raum weitgehend zum
Stillstand, während es
in den 1990er-Jahren in
allen Raumkategorien
NRWs wieder einen
deutlichen Bevölke-
rungszuwachs gab. Da-
bei konnten nun aber
die ländlichen Regionen die größten Zuge-
winne verzeichnen.

GEBURTENÜBERSCHUSS UND 
ZUWANDERUNG

Die Gründe für die starken Bevölkerungs-
gewinne des ländlichen Raums liegen in der
positiven natürlichen Bilanz (Überschuss der
Geburten über die Sterbefälle) - insbesonde-
re in den 1990er-Jahren nach dem Hinein-
wachsen der geburtenstarken Jahrgänge in
die Familienbildungsphase -,vor allem aber in
der positiven Wanderungsbilanz (siehe um-
seitig Schaubild 2). Ende der 1980er- und An-
fang der 1990er-Jahre führte der Zustrom aus
den neuen Bundesländern und dem Ausland
zu einem Bevölkerungsanstieg in den Bal-
lungskernen und zu einer zweiten Suburba-
nisierungswelle, die nun weniger den bereits

T I T E L

Die Menschen 
zieht es auf´s Land 

Nah an der Quelle:
immer mehr junge
Menschen wollen
auf dem Land leben

Dr. Bernd Mielke ist
Leiter des Fachbereichs
Raumordnung und 
Landesentwicklung am
Institut für Landes- und
Stadtentwicklungs-
forschung NRW,
Kati Schulze ist dort
Mitarbeiterin

D I E  AU TO R E N

Während in den 1950er-Jahren viele aus

den Dörfern weggingen, profitiert der

Ländliche Raum nun schon seit 30 Jahren

von Suburbanisierung und Zuwanderung 
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PADERBORN ÜBERZEUGT
MIT HANDYPARKEN

In die Juni-Ausgabe 2005 von STÄDTE- UND GEMEINDE-
RAT hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Seit Mitte

Juni 2005 können Autofahrerinnen und Autofahrer in der

Stadt Paderborn auf bestimmten Parkplätzen bequem

vom Handy aus bezahlen und nicht - wie irrtümlich ge-

meldet - in der Stadt Gütersloh.

�
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rung waren das Preisgefälle bei Grundstücken
von den Kernstädten über die Ballungsrand-
gemeinden bis zum ländlichen Raum sowie
die steigenden Ansprüche an Wohnfläche
und Umfeldqualität,die sich in den Kernstäd-
ten nicht einlösen ließen. Die ausgebaute In-
frastruktur,die niedrigen Kosten der Mobilität

und die neuen Medien ermöglichen es, diese
Ansprüche im ländlichen Raum zu befriedi-
gen, ohne auf wichtige Funktionen der Bal-
lungsgebiete verzichten zu müssen.

Zudem ist die Nutzungsvielfalt im ländli-
chen Raum gestiegen, es ist dort ein Stück
weit urbaner geworden.Viele früher mit dem
Wegzug aus der Stadt verbundenen Nachtei-
le - etwa unzureichendes Freizeitangebot,
schlechtere schulische Versorgung - haben
sich deutlich abgeschwächt oder ins Gegen-
teil verkehrt.

ENTWICKLUNG UNTERSCHIEDLICH

Dies gilt auch für die kleineren Orte
(Grundzentren) im ländlichen Raum und er-
klärt, warum diese in den zurückliegenden
Jahrzehnten ein stärkeres Bevölkerungs-
wachstum aufwiesen als die Mittelzentren,
während sich die Bevölkerung nach dem
Zweiten Weltkrieg mehr in den Mittelzen-
tren konzentrierte. Die Entwicklung in den
Teilräumen verlief jedoch nicht gleich-
mäßig. Vielmehr haben sich in den zurück-
liegenden 30 Jahren vor allem das West-
münsterland, die Kreise Gütersloh und Pa-
derborn sowie der Rhein-Sieg-Kreis beson-
ders positiv entwickelt. In den topogra-
phisch schwierigen südöstlichen und östli-
chen Kreisen war die Zunahme deutlich ge-
ringer (siehe Schaubild 3).

Alle Kreise profitierten dabei von erhebli-
chen Wanderungsgewinnen, während die
natürliche Bilanz - von Ausnahmen abgese-
hen - über den gesamten Zeitraum gesehen
eine geringe Rolle spielte. Hinsichtlich der
künftigen Entwicklung ist davon auszugehen,
dass auch die ländlichen Gebiete zunehmend
Sterbefallüberschüsse aufweisen werden.
Der ländliche Raum hat sich diesbezüglich
weitgehend den Städten angenähert. Ein Be-
völkerungszuwachs wird daher in Zukunft -
von wenigen Ausnahmen abgesehen - nur
noch über Wanderungsgewinne erreicht.

Wegen des steigenden Durchschnittsal-
ters der Bevölkerung und der mit zunehmen-
dem Alter abnehmenden Wanderungsnei-
gung werden die Wanderungsströme - und
damit auch die erzielbaren Wanderungsge-
winne - tendenziell abnehmen.Dennoch wer-
den große Teile des ländlichen Raums in Nord-
rhein-Westfalen in den kommenden Jahren
stabile oder leicht steigende Einwohnerzah-
len zu verzeichnen haben. Langfristig wird
man sich aber auch hier auf Bevölkerungs-
rückgang einstellen müssen, wenn die Ge-
burtenrate nicht wieder zunimmt. �

stark verstädterten Ballungsrandgemeinden,
sondern in erster Linie dem „zweiten Ring“,
den verdichtungsnahen Gemeinden des
Ländlichen Raums, zugute kam. Bei den 
Beschäftigtenzahlen ist es zu einer ver-
gleichbaren Entwicklung gekommen.

Wichtigste Triebkraft dieser Dezentralisie-

Schaubild 1: Die Ein-
wohnerzahl in den
Ballungsgebieten
nahm zwischen
1950 bis 1962 deut-
lich zu, während
sich die des Länd-
lichen Raums nur
geringfügig erhöhte

Schaubild 2: Den
größten Bevölke-
rungszuwachs 
verzeichneten in
den 1990er-Jahren
die ländlichen 
Regionen

Schaubild 3: Am
stärksten nahm die
Bevölkerung in den
zurückliegenden 
30 Jahren im West-
münsterland, in den
Kreisen Gütersloh
und Paderborn 
sowie im Rhein-
Sieg-Kreis zu
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Die NRW.BANK hat die Ideen der Kommunen im Blick. Als kompetenter Partner
wissen wir um die Herausforderungen in den Kommunen. Und haben die
passende Antwort – ob mit intelligenten Förderprogrammen oder strukturierten
Finanzierungslösungen. Wir reagieren schnell auf Ihren Bedarf. Mit Kapital. Mit
Engagement. Und einer starken Mannschaft. Damit Ideen spielend Wirklichkeit
werden.

Haben Sie auch Ideen? Dann fragen Sie nach uns – bei Ihrer Bank, Sparkasse
oder in unseren Beratungszentren Rheinland 0211 826-4600 und Westfalen
0251 412-4600.

www.nrwbank.de

2038: Verkehrsdezernent.
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darauf gelegt, einer breiten Nutzerge-
meinschaft die Standortvorteile von Brüg-
gen schmackhaft zu machen. Neben dem
wirtschaftlichen Bereich insgesamt wur-
de dabei insbesondere der touristische
Bereich hervorgehoben.

Hier ist in den vergangenen Jahren eine
kontinuierliche Zunahme der Anfragen auf
elektronischem Wege zu verzeichnen. Der-
zeit erreichen nur noch gut 40 Prozent aller
Anfragen die Touristinformation der Ge-
meinde Brüggen auf konventionellem We-
ge - sprich: telefonisch,per Fax oder Brief.Al-
les Übrige kommt per e-Mail oder Internet.
Der touristische Bekanntheitsgrad Brüg-
gens ist, seitdem die Gemeinde im weltum-
spannenden Netz vertreten ist, nachweis-
lich gestiegen. Insbesondere die Anzahl der
Anfragen aus dem Ausland hat deutlich zu-
genommen.

INTERNET BASISQUELLE

Besonders hervorzuheben ist die Mög-
lichkeit, Hinweise auf Veranstaltungen in
der Gemeinde kostenlos zu veröffentli-
chen. Wurde noch vor Jahren ausschließ-

lich der gedruckte - und damit sehr stati-
sche - Veranstaltungskalender publiziert,
steht dieser jetzt tagesaktuell im Internet
zur Verfügung. War in Vergangenheit die
Printversion Datenbasis für den Internet-
kalender, so haben sich die Verhältnisse
mittlerweile genau umgekehrt. Sind Aus-
züge aus dem Veranstaltungskalender et-
wa für die Veröffentlichung in der örtli-
chen Presse erforderlich, dient der Inter-
net-Veranstaltungskalender als Daten-
quelle.

Im Bereich der Grundstücksvermarktung
setzt die Gemeinde Brüggen ebenfalls auf
das Internet. So werden seit Jahren Hinwei-
se auf den Verkauf eigener Baugrundstücke
auf der Gemeindehomepage platziert.Viel-
fach wurde bisher auch in den Printmedien
dafür geworben. Die Gestaltung und Schal-
tung einer Anzeige kostet allerdings bis zu
2.800 Euro.

Kürzlich hat der Rat den Verkauf eines
Baulücken-Grundstücks im Bietverfahren
beschlossen. Dieses Grundstück ist das er-
ste, welches auf der bekanntesten Suchsei-
te für Immobilien im Internet, www.immo-
bilienscout24.de, inseriert wurde. Die Ein-
stellung des Angebotes ist sehr einfach. Än-
derungen können jederzeit kurzfristig vor-
genommen werden. Die Anzeige ist
zunächst für einen Monat im Internet für al-
le einsehbar - und dies bei einem Preis von
nur rund 15 Euro.

Da über Suchkriterien die Auswahl ein-
gegrenzt werden kann, werden Streuver-
luste weitgehend vermieden. Zudem kön-
nen detaillierte Informationen vermittelt
werden. Zum Beispiel besteht die Möglich-
keit, die zugehörige Flurkarte und den Be-
bauungsplan zum Download anzubieten.

1996 hat die Gemeinde Brüggen als eine
der ersten Kommunen am linken Nieder-
rhein ihre Internetpräsenz online gestellt.

Die Kosten für die
Entwicklung der
Webseiten waren
aufgrund der da-
mals eher beschei-

denen Anbieterzahl deutlich höher als
heute. Daher wurde seinerzeit häufig die
Frage nach dem Kosten-Nutzen-Verhält-
nis gestellt. Der unaufhaltsame Vor-
marsch des World Wide Web und die da-
mit für die Kommune verbundenen Chan-
cen waren den meisten noch nicht be-
wusst.

Das erste Internetangebot der Ge-
meinde Brüggen wurde daher in Eigenre-
gie - ohne weitere Kosten für Webdesi-
gner, Programmierer oder Ähnliches - er-
stellt. Bereits damals wurde großer Wert

Enger zusammen
über Kabel und Funk 

Die Gemeinde Brüggen, bekannt für ihren Spargel, nutzt moderne Informationstechnik zur 
Rationalisierung der Verwaltung

Attraktives Leben: In den Straßen und Gassen von
Brüggen kommen Einheimische wie Besucher auf
ihre Kosten

Guido Schmidt ist
IT-Verantwortlicher in 
der Gemeinde Brüggen

D E R  AU TO R

Internet und weitere IT-Neuerungen 

erlauben es auch kleineren Gemeinden

wie Brüggen, die Verwaltung kosten-

günstig und bürgernah zu organisieren       
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NACHFRAGEN EINGESPART

Zeitaufwändige Behördentermine ent-
fallen damit für den Interessenten. Anders
als bei einer gedruckten Anzeige sind auf-
grund der Fülle der Informationen weitere
Nachfragen beim Veräußerer der Immobilie
- hier die Gemeinde - in der Regel nicht er-
forderlich, was zusätzlich Arbeitszeit er-
spart.

Nach anfänglicher Zurückhaltung der
Nutzer und Nutzerinnen entwickelt sich das
Internet zunehmend zum Informations-
und Recherchemedium auch für fachliche
Spezialinteressen. Viele Vordrucke, aktuelle
Informationen zur Gesetzeslage und -aus-
führung etwa Hartz IV, Gesetz- und Verord-

nungsblätter oder sonstige Veröffentli-
chungen anderer Behörden sind mittler-
weile dort besonders zeitnah, teils sogar
nur noch dort verfügbar.

Der Einsatz der modernen Informations-
und Kommunikationstechnik beschränkt
sich jedoch nicht auf die Nutzung des Inter-
nets. Auch andere moderne Techniken ha-
ben in den zurückliegenden Jahren Einzug
gehalten. Beispielsweise wird bei der Ge-
meinde Brüggen seit gut vier Jahren für die
Telefon-Querverbindung zu einer Verwal-
tungsnebenstelle VOIP-Technik (Voice over
IP) zur Übertragung von Sprache über Da-
tennetze eingesetzt. Damit konnte die
früher erforderliche Telefon-Standleitung
zwischen den beiden Standorten einge-
spart werden.

Die Kosten für Standard-Festverbin-
dungen der Deutschen Telekom als allei-
nigem Netzbetreiber im ländlichen Be-
reich sind insbesondere für kleinere Kom-
munen kaum tragbar. Daher wurden in
Brüggen rathausnahe Verwaltungs-Ne-
benstellen wie Touristinformation, Büche-
rei und Bauhof bereits vor Jahren per Da-
tenfunk angebunden. Im vergangenen
Jahr wurde die Hardware noch einmal mo-
dernisiert. Die Daten werden verschlüs-
selt und über eine VPN-Verbindung (virtu-
elles privates Netz) übertragen. Nur zuge-
lassene Endgeräte erhalten Zugriff, so
dass hohen Sicherheitsstandards Genüge
getan wird.

FLICKENTEPPICH DSL

Ein großes infrastrukturelles Problem,
welches etliche Bürger betrifft, besteht dar-
in, dass die Deutsche Telekom in einigen
Kleinsiedlungen keine Technik für den
breitbandigen Internetzugang (DSL) zur
Verfügung stellt. In einer Nachbarkommu-
ne ist gar im kompletten Ortskern - inklusi-
ve Gemeindeverwaltung - DSL nicht ver-
fügbar.

Die Telekom wirbt mit „T-DSL via Satel-
lit“ als Alternative, erwähnt allerdings nur
im Kleingedruckten, dass für das Hochla-
den von Daten vom eigenen PC in das In-
ternet zusätzlich eine herkömmliche Inter-
netverbindung über Telefon erforderlich
ist. Im Gegensatz zum DSL-Zugang werden
hier bereits seit Jahren so genannte Flatra-
te-Modelle - Pauschalbetrag für zeitlich
und/oder mengenmäßig unbegrenzten In-
ternetzugang - nicht mehr angeboten. Be-
troffene Bürger sehen sich daher vielfach

als Subventionsgeber für die DSL-Kunden.
Für den Zugriff von zuhause auf das Da-

tennetz der Gemeindeverwaltung Brüggen
hat der zuständige Administrator die Mög-
lichkeit des Remotezugriffs (RAS). So kön-
nen außerhalb der üblichen Arbeitszeiten
EDV-Probleme größtenteils auch ohne des-
sen persönliche Anwesenheit beseitigt wer-
den. Auch gelegentlich nötige Server-Neu-
starts werden nach Feierabend auf diesem
Wege durchgeführt.

Insgesamt unterscheidet sich die infor-
mationstechnische Infrastruktur von
Behörden im ländlich geprägten Umfeld
nicht grundlegend von der in städtisch
strukturierten Bereichen.Aufgrund der klei-
neren Organisation können die Verwaltun-
gen ländlicher Kommunen meist flexibler
auf technische Erfordernisse reagieren als
die größeren Städte. Sowohl die technische
Ausstattung als auch die Qualität der ein-
gesetzten Software ist vielfach deutlich
besser.

Der Bund täte gut daran, das Know-how
und die Erfahrung kleinerer, vorwiegend
ländlicher Kommunen deutlich mehr in sei-
ne e-Government-Projekte einzubinden.
Beim Media@komm-Wettbewerb, einer In-
itiative der Bundesregierung zur Entwick-
lung und Anwendung von Multimedia in
Städten und Gemeinden ist keine Kommu-
ne unter 75.000 Einwohner vertreten,
wenngleich beispielsweise in NRW 219 von
373 Kommunen unter 25.000 Einwohner lie-
gen. Es bleibt abzuwarten, ob man mit die-
ser Strategie die Masse der Kommunen er-
reicht. �

Unter www.brueggen.de ist die Gemeinde 
Brüggen seit Mitte der 1990er-Jahre im Internet
präsent
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reinen „Schlafdörfern“ werden, in denen
immer weniger Menschen am täglichen
Leben teilhaben.

2. Durch die gestiegene Mobilität der Ein-
wohner sowie veränderte Einkaufs- und
Lebensgewohnheiten sind auch Einzel-
handel, Gastronomie und Dienstlei-
stungen am Ort in ihrem Bestand ge-
fährdet. Für Menschen ohne Auto wird
das Leben dadurch schwieriger. Zudem
wird das - ohnehin nicht ausreichende -
Angebot des öffentlichen Nahverkehrs
aus Kostengründen immer weiter
zurückgefahren.

3. Der Strukturwandel in der Landwirt-
schaft geht weiter. Auch im vor- und
nachgelagerten Bereich gibt es Konzen-
trationsprozesse. Dies bleibt nicht ohne
Folgen für die gewachsenen wirtschaft-
lichen und sozialen Strukturen auf dem
Land. Leer stehende, vormals landwirt-
schaftlich genutzte Gebäude drohen zu
verfallen - mit negativen Folgen für das
Ortsbild.

4. In Regionen mit schwierigeren Bedin-
gungen für die Landwirtschaft - etwa in
den Mittelgebirgen - besteht das Risiko,
dass die Landwirtschaft unrentable
Flächen nicht länger bewirtschaftet.
Damit wäre die Erhaltung der Kultur-
landschaft gefährdet, die für die Vielfalt

der natürlichen Lebensräume sowie der
heimischen Tier- und Pflanzenarten
wichtig ist und die eine unverzichtbare
Grundlage für ländlichen Tourismus
darstellt.

ZEITGEMÄSSE FÖRDERKONZEPTE

Mit seiner Politik für den ländlichen
Raum begegnet Nordrhein-Westfalen die-
sen Herausforderungen.Die Förderung setzt
sich aus vier Modulen zusammen, die sämt-
lich von der EU kofinanziert werden. Jedes
Modul ist ein eigenständiges Programm.
Das mit Abstand wichtigste ist das NRW-
Programm „Ländlicher Raum“, dessen Maß-
nahmen größtenteils im gesamten Landes-
gebiet angeboten werden. Daneben gibt es
die regional abgegrenzten Förderprogram-
me LEADER+ und INTERREG III A sowie das
2005 auslaufende Ziel 2-Programm 1  2.

In Deutschland sind die Bundesländer für
die Umsetzung der europäischen Politik für
den ländlichen Raum zuständig. Sie müs-

sen die Programme
so konzipieren,dass
die einzelnen Maß-
nahmen dem sek-
torübergreifenden
Ansatz gerecht
werden. Je besser
es dabei gelingt,die
verschiedenen Op-
tionen strategisch
zu bündeln, umso

nachhaltiger werden Land- und Forstwirt-
schaft, Wirtschaft, Umwelt und die ländli-
che Bevölkerung insgesamt von den Pro-
grammen profitieren.

Nordrhein-Westfalen ist ein dicht besie-
deltes und stark industrialisiertes Land.
Dennoch lebt ein Drittel der Bevölkerung -
immerhin rund sechs Millionen Einwohner
- im ländlichen Raum. Drei Viertel der Lan-
desfläche werden land- und forstwirt-
schaftlich genutzt. Damit ist klar: Eine ziel-
gerichtete ländliche Entwicklung braucht
Konzepte, die auf die besonderen Bedin-
gungen und Bedürfnisse der jeweiligen Re-
gion mit ihren Stärken und Problemen zu-
geschnitten sind.

Während in vielen ländlichen Regionen
Europas - auch in einigen Gebieten
Deutschlands - die Bevölkerung zurückgeht,
hat Nordrhein-Westfalen dieses Problem
nicht. Allerdings stehen auch die ländlichen
Regionen in Nordrhein-Westfalen vor be-
sonderen Herausforderungen:

1. Arbeitsort und Wohnort fallen immer
stärker auseinander. Dies hat nicht nur
starke Pendlerströme zur Folge,sondern
birgt auch die Gefahr, dass die Dörfer zu

Zuschüsse für nachhaltige 
Entwicklung

Bauland oder Grünfläche - mit Blick auf den Ländlichen Raum werden in NRW integrierte
Handlungs- und Entwicklungskonzepte gefördert

Dr. Ludger Schulze-Pals
ist Leiter des Referates
„Agrarpolitik und 
ländlicher Raum“ im
NRW-Ministerium für
Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz,
Heide Bergschmidt ist
dort Referentin

D I E  AU TO R E N

Über vier Förderprogramme des Landes,

mitfinanziert von der EU, erhält der

Ländliche Raum in Nordrhein-Westfalen

Impulse in den Bereichen Umweltschutz,

Landwirtschaft und Beschäftigung     
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1 Im Rahmen des Ziel 2-Programms erhalten die ehemaligen
Ziel 5b-Gebiete,also die ländlichen Problemgebiete,noch bis
2005 eine Auslauf-förderung aus den EU-Strukturfonds. In
NRW liegen diese Gebiete in Ostwestfalen (Kreis Höxter und
Teile des Kreises Paderborn) und in der Eifel (Teile der Kreise
Aachen,Düren und Euskirchen). Da die Auslaufförderung am
31.12.2005 beendet ist, wird auf eine Darstellung der Inhalte
im Rahmen dieses Beitrags verzichtet.

2 Detaillierte Informationen über die einzelnen Förderpro-
gramme finden sich im Internet unter www.munlv.nrw.de 
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Mit dem NRW-Programm „Ländlicher
Raum“ wird die europäische Förderpolitik
zur ländlichen Entwicklung auf Landesebe-
ne umgesetzt.Viele Maßnahmen des NRW-
Programms sind auch in der Bund-Länder-
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“
(GAK) verankert und werden vom Bund ko-
finanziert. Insgesamt werden mit dem
NRW-Programm „Ländlicher Raum“ über
die siebenjährige Laufzeit 2000-2006 mehr
als 780 Mio. Euro für die Entwicklung der
Land- und Forstwirtschaft und des ländli-
chen Raums bereitgestellt.

Die EU-Mittel - je nach Fördermaßnahme
zwischen 25 und 50 Prozent - stammen aus
dem europäischen Agrarhaushalt. Diese
Verknüpfung der Politik für ländliche Räu-
me mit der Agrarpolitik hat ihre Wurzeln in
der vorletzten Reform der Europäischen
Agrarpolitik,der 1999 von den europäischen
Staats- und Regierungschefs beschlossenen
„AGENDA 2000“. Mit diesem Reformbe-
schluss wurde die Politik für ländliche Räu-
me als „Zweite Säule“ der europäischen
Agrarpolitik etabliert,neben der Ersten Säu-
le, der klassischen Marktordnungspolitik.
Die jüngste Reform der Gemeinsamen
Agrarpolitik vom Juni 2003 hat die Bedeu-
tung der Zweiten Säule erneut gestärkt.

VERKNÜPFUNG MIT AGRARPOLITIK

Die historisch gewachsene Verknüpfung
der Politik für den ländlichen Raum mit der
Agrarpolitik ist auch inhaltlich sinnvoll. Ob-
wohl die Land- und Forstwirtschaft heute in
ländlichen Gegenden nicht mehr die zen-

trale Rolle spielt, ist sie dort nach wie vor ein
wichtiger Faktor. Die land- und forstwirt-
schaftliche Nutzung prägt in fast allen Re-
gionen das Landschaftsbild - und teilweise
auch das Ortsbild. Sie beeinflusst die biolo-
gische Vielfalt und die Umweltgüter Was-
ser, Boden und Luft. Landschaftliche Attrak-
tivität sowie eine intakte Umwelt sind
wichtige Standortfaktoren für ländliche Ge-
genden.

Zudem ist die Land- und Forstwirtschaft
in ländlichen Regionen immer noch ein be-
deutsamer Beschäftigungsfaktor. Sie bietet
Arbeitsplätze nicht nur in der Land- und
Forstwirtschaft selbst,sondern auch im vor-
und nachgelagerten Bereich. Im Übrigen ist
eine wachsende Verzahnung der Land- und
Forstwirtschaft mit anderen Sektoren zu
verzeichnen. Das gilt insbesondere für den
Tourismus und den Energiesektor (regene-
rative Energien).

Einige Förderbereiche des Programms
haben über die Land- und Forstwirtschaft
hinaus eine besondere Bedeutung für die
weitere Entwicklung des ländlichen Raums.
Dies gilt insbesondere für die Agrarum-
weltmaßnahmen und die Erschließung
neuer Einkommensfelder (Diversifizierung).

FREIWILLIGE LEISTUNG HONORIERT

Das Konzept der Agrarumweltmaßnah-
men beruht auf dem Grundsatz, dass frei-
willige Leistungen der Landwirte, die über
die gute fachliche Praxis hinausgehen, ho-
noriert werden müssen. Führt ein Landwirt
bestimmte umwelt- oder tierschutzfreund-
liche Bewirtschaftungs-Maßnahmen durch,
erhält er dafür eine Förderung.

Die Palette der Agrarumweltmaßnah-
men reicht vom ökologischen Landbau über
Grünland-Extensivierung, Festmistpro-

gramm, Erosions-
schutzmaßnahmen
im Ackerbau bis hin
zur Zucht und Hal-
tung gefährdeter
H a u s t i e r ra s s e n .
Hinzu kommen die
v e r s c h i e d e n e n
Maßnahmen des
Ve r t r a g s n a t u r -
schutzes wie bei-
spielsweise die An-
lage und Pflege von
Streuobstwiesen
oder die Anlage von
Ackerrandstreifen.

Die Maßnahmen stoßen bei den Land-
wirten auf große Resonanz. Mehr als
13.000 Bäuerinnen und Bauern nehmen an
einer oder an mehreren Maßnahmen teil.
Aktuell werden rund 20 Prozent der land-
wirtschaftlichen Nutzfläche in NRW be-
sonders umweltschonend bewirtschaftet.

Auch für den Forstbereich gibt es ent-
sprechende Maßnahmen. Gefördert wird
etwa die Umstellung auf naturnahe Wald-
wirtschaft und die Überführung von Rein-
beständen - zum Beispiel von Fichten - in
standortgerechte Mischwälder. Die Förde-
rung trägt insgesamt dazu bei, die vielfälti-
ge nordrhein-westfälische Kulturlandschaft
zu erhalten, und ist somit eine wichtige
Grundlage für mehr Lebensqualität in den
ländlichen Regionen sowie für die weitere
touristische Entwicklung in NRW.

HILFE ZUR DIVERSIFIZIERUNG

Immer mehr land- und forstwirtschaftli-
che Betriebe erzielen außerlandwirtschaft-
liche Einkünfte. Die Kombination mehrerer
Einkommensquellen stabilisiert die Betrie-
be und bietet längerfristige Perspektiven.
Außerdem werden zusätzliche Arbeitsplät-
ze geschaffen, wenn etwa land- und forst-
wirtschaftliche Betriebe Dienstleistungen
anbieten. Insgesamt stärkt die Diversifizie-
rung - sprich: Schaffung neuer Einkom-
mensperspektiven durch Verknüpfung von
landwirtschaftlichen und außerlandwirt-
schaftlichen Tätigkeiten - die Wirtschafts-
kraft und Attraktivität des ländlichen
Raums.

Da die Möglichkeiten bei weitem noch
nicht ausgeschöpft sind, werden unterneh-
merische Schritte in diese Richtung geför-
dert. Ein Ansatzpunkt des Förderpro-
gramms ist die Unterstützung von Koope-
rationen auch mit außerlandwirtschaftli-
chen Partnern. Die Palette reicht von inno-
vativen Vermarktungswegen über touristi-
sche und gastronomische Angebote bis hin
zu verschiedensten Dienstleistungen wie
beispielsweise themenorientierte Führun-
gen oder Angebote für Familien und Schu-
len.

In vielen Fällen lässt sich die Diversifi-
zierungs-Förderung sinnvoll mit der im
Rahmen der Dorfentwicklung angebote-
nen Umnutzungsförderung kombinieren.
Nicht mehr benötigte Betriebsgebäude
können auf diese Weise einer neuen Nut-
zung zugeführt werden. So kann die land-
wirtschaftliche Bausubstanz dauerhaft er-

Die Zukunft des Ländlichen Raums liegt nicht
zuletzt in der Verzahnung von Land- und 
Forstwirtschaft, Tourismus und Naturschutz
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kale Aktionsgruppen gefördert werden.
Im Bürener Land, dem Mühlenkreis Min-
den-Lübbecke sowie der Region Hallen-
berg-Medebach haben Vertreterinnen
und Vertreter aus den Bereichen Politik,
Verwaltung, Wirtschaft, Kultur, Land- und
Forstwirtschaft sowie Naturschutz ein
Entwicklungskonzept für ihre Region er-
arbeitet, das nun bis Ende 2006 über ein-
zelne Projekte umgesetzt wird. Dafür ste-
hen den genannten Regionen insgesamt
5,7 Mio. Euro an EU-Mitteln zur Verfü-
gung.

Die bisherigen Erfahrungen mit LEA-
DER+ sind durchweg positiv. Deshalb hat
das Land Nordrhein-Westfalen im vergan-
genen Jahr im Rahmen des NRW-Pro-
gramms „Ländlicher Raum“ eine neue För-
derrichtlinie aufgelegt, mit der die Erstel-
lung und Umsetzung integrierter ländli-
cher Entwicklungskonzepte auch außer-
halb der LEADER-Regionen gefördert wer-
den kann.

MEHRERE BEREICHE VERZAHNEN

Integrierte ländliche Entwicklungskon-
zepte sind umsetzungsorientierte, in die
Zukunft gerichtete Handlungskonzepte.
Sie setzen an bestimmten regionalen Pro-
blemen oder Stärken an und erarbeiten ei-
nen Zukunftsentwurf für eine Region mit

konkreten Zielen und
Projekten. Bürgerin-
nen und Bürger kön-
nen gemeinsam mit
den Kommunen vor
Ort gute Ideen und
Ansätze in einem
Konzept bündeln und
umsetzen. Wichtig
ist, dass über die Ge-
meindegrenzen hin-
weg zukunftsfähige
E nt w i c k l u n g s ko n -
zepte erarbeitet wer-
den und sich diese

T I T E L
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nicht nur auf einen Bereich beziehen, son-
dern beispielsweise Land- und Forstwirt-
schaft, Tourismus und Naturschutz mit-
einander verzahnen.

Diese Regionen können abhängig von
der Größe mit bis zu 50.000 Euro unter-
stützt werden. Ausgehend von den Stär-
ken und Schwächen der Region wird so ei-
ne individuelle Entwicklungsstrategie er-
arbeitet und es werden darauf aufbauend
konkrete Leitprojekte entwickelt. Die Um-
setzung der Entwicklungskonzepte ist
ebenfalls förderfähig. Die Regionen kön-
nen ein Regionalmanagement einstellen,
das Projekte initiiert und die Umsetzung
organisiert. Die dafür anfallenden Kosten
können für fünf Jahre mit bis zu 50.000
Euro pro Jahr gefördert werden.

INTERREG III ist eine europäische Ge-
meinschaftsinitiative für die Zusammen-
arbeit zwischen den Regionen der Eu-
ropäischen Union im Zeitraum 2000-
2006. Im INTERREG III A-Programm soll
die grenzübergreifende Zusammenarbeit
benachbarter Gebiete anhand der Umset-
zung gemeinsamer Entwicklungsstrategi-
en das Entstehen grenzübergreifender
wirtschaftlicher und sozialer „Pole“ för-
dern.

In Nordrhein-Westfalen gibt es vier so
genannte Euregios im Grenzgebiet zu Bel-
gien und den Niederlanden. In der laufen-
den Förderperiode (2000-2006) sind erst-
mals auch Projekte und Maßnahmen aus
den Bereichen Land- und Forstwirtschaft
sowie ländlicher Raum förderfähig. Erfolg-
reiche Beispiele sind das Projekt „Grenz-
überschreitende integrierte Qualitätssi-
cherungssysteme“ zur Stärkung des Ver-
braucherschutzes im internationalen
Handel oder das Projekt „Aktion Grünes
Band“ im Naturschutzbereich, das die tou-
ristische Attraktivität des Grenzraums
weiter erhöhen wird. �

halten werden, und es werden keine zu-
sätzlichen Flächen für neue Bauten ver-
braucht.

REGIONALE PARTNERSCHAFTEN

Für eine integrierte ländliche Entwick-
lung ist es notwendig, über den eigenen
Tellerrand zu schauen und eine Region ge-
meinsam weiterzuentwickeln, die Ziele
und Projekte zu bündeln, um Synergieef-
fekte zu erschließen. Das ist das Konzept
der EU-Gemeinschaftsinitiative LEADER+.
Grundidee der LEADER-Programme ist es,
in ausgewählten Regionen modellhaft
neue Ansätze einer Politik für den ländli-
chen Raum zu entwickeln und zu erpro-
ben. Auf der Grundlage der Leitlinien der
EU-Kommission wurde das NRW-LEADER-
Programm entwickelt. Dieses soll

• Impulse zur eigenständigen, nachhalti-
gen Regionalentwicklung geben,

• die Entwicklungspotenziale der Region
zur Entfaltung bringen,

• isolierte Entwicklungsansätze bündeln
sowie Synergieeffekte erzielen und somit

• einen Beitrag zur Verminderung der Pro-
bleme des ländlichen Raums leisten.

Mit den in NRW für LEADER+ zur Verfü-
gung stehenden Mitteln können drei Lo-
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Die Attraktivität des Ländlichen Raums steigt
mit dem Angebot an Freizeiteinrichtungen 

Das NRW-Programm
„Ländlicher Raum“ 
umfasst drei Förder-
schwerpunkte, welche
die vielfältigen 
Funktionen der Land-
und Forstwirtschaft
sowie des Ländlichen
Raums insgesamt
stärken sollen

MITTEL DURCHSCHNITTL.
FÖRDERSCHWERPUNKT 2000 - 2006 FÖRDERVOLUMEN

MIO. EURO MIO. EURO/JAHR

I. Verbesserung der Produktions- und 

Vermarktungsstruktur 170 24

(Einzelbetriebliche Förderung,

Weiterbildung,Vermarktungsförderung)

II. Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung 133 19

(u.a. Integrierte Entwicklungskonzepte,

Regionalmanagement Flurbereinigung,

Dorferneuerung, Förderung von Einkommens-

alternativen)

III. Agrarumwelt- und Ausgleichsmaßnahmen 

sowie Forstwirtschaft 480 68

darunter:

Agrarumwelt- und Ausgleichsmaßnahmen 385 55

(u.a.Extensivierung, Öko-Landbau,

Vertragsnaturschutz, Ausgleichszulage 

incl.FFH-Ausgleich

Forst- und Holzwirtschaft 95 13

(u.a.Aufforstung, Kalkung, Absatzförderung)

Gesamt 783 111

�
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Der Ländliche Raum wird auch heute noch
gelegentlich als wirtschaftlich eher unbe-
deutende Region gesehen, zumindest aber

als Region, die mit der
Entwicklungsdynamik
von Metropolen nicht
mithalten kann. Bis-
weilen wird ihm sogar
nur die Funktion eines
„Schlafzimmers“ zu-

gesprochen.
Eine solche Reduzierung auf untergeord-

nete wirtschaftliche Bedeutung mag in der
Vergangenheit gerechtfertigt gewesen
sein. Im Einzelfall kommt man heute zu völ-
lig anderen Bewertungen. Dies kann am
Beispiel des Kreises Borken im Westmün-
sterland verdeutlicht werden. Dieser ist in
seinem heutigen Zuschnitt im Jahr 1975 im
Zuge der Kommunalreform entstanden. Die
Entwicklung seitdem sei an wenigen Kenn-
zahlen skizziert:

• Damals lebten im Kreis Borken knapp
290.000 Menschen, heute 367.000. Der
Zuwachs liegt also bei über 26 Prozent.

• Damals lag die Arbeitslosenquote um 2,5

Prozent-Punkte über dem Landesdurch-
schnitt, heute liegt sie um rund drei Pro-
zent-Punkte darunter.

• Seit Mitte der 1970er-Jahre ist die Zahl der
sozialversicherungspflichtig beschäftig-
ten Arbeitnehmer im Kreis Borken um
mehr als ein Drittel gestiegen, im Landes-
durchschnitt NRW ist die Zahl dagegen
zurückgegangen.

• Damals war die Wirtschaftsstruktur mit 45
Prozent aller Industriebeschäftigten in
den Branchen Textil und Bekleidung sehr
einseitig ausgerichtet,heute findet sich ei-
ne sehr differenzierte Struktur, für deren
Beschreibung gern das Bild eines „wirt-
schaftlichen Tausendfüßlers“ verwendet
wird.

Die wenigen Zahlen zeigen bereits auf
den ersten Blick, dass sich die ländlich ge-
prägte Region Kreis Borken erfolgreich vom
eher bescheidenen Entwicklungstrend des
Industrielandes NRW hat absetzen können.
Dabei sahen die Zukunftsperspektiven da-
mals keinesfalls rosig aus, wenn man be-
denkt,

• dass der Kreis Borken auf 108 Kilometer
Länge an die Niederlande grenzt und
kaum grenzüberschreitende Wirtschafts-
beziehungen bestanden - die Universität
Münster sprach Anfang der 1980er-Jahre
von einer „peripheren Lage“ des Kreisge-
bietes -,
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Unternehmen 
blühen auf im Grünen 

Moderne 
Unternehmen - hier
das neue Betriebs-
gebäude von Hübers
Verfahrenstechnik in
Bocholt - prägen die
Wirtschaft im 
Westmünsterland

Dr. Heiner 
Kleinschneider ist
Geschäftsführer der
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft für den 
Kreis Borken GmbH

D E R  AU TO R

Der Ländliche Raum ist beileibe nicht nur

„Schlafzimmer“ für Ballungsgebiete,

sondern entwickelt eigenständige 

wirtschaftliche Dynamik - so zu sehen 

im Kreis Borken
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• dass die dominierenden Branchen Textil
und Bekleidung mehr als 9.000 Arbeits-
plätze, das sind über 60 Prozent des da-
maligen Bestandes, abgebaut haben,

• dass eine stetig wachsende Zahl junger
Leute mit Ausbildungsplätzen und Ar-
beitsplätzen versorgt werden musste,

• dass es keinerlei Hochschulangebote in
der Region gab,

• dass es kaum überzeugende Argumente
für verlagerungswillige Unternehmen
gab, ihren neuen Standort im Kreis Borken
zu suchen.

Angesichts der Strukturprobleme be-
fürchteten viele eine massive Abwande-
rung der Bevölkerung, insbesondere der
jungen Erwerbspersonen, mit dem damit
verbundenen Verlust von Know-how, Krea-
tivität und Kaufkraft. Eine solche Entwick-
lung, die sicherlich zu einem wirtschaftli-
chen Ausbluten der Region geführt hätte,
ist aber nicht eingetreten.

IMPULSE VON INNEN

Die positive Entwicklung kam überwie-
gend nicht von außen, etwa durch große In-
dustrieansiedlungen, sondern im Wesentli-
chen von innen, also durch Erweiterung be-
stehender Unternehmen und Neugrün-
dung von Betrieben. Erweiterung und Neu-
gründung hat es anderswo auch gegeben,
aber im Landesdurchschnitt offensichtlich
nicht mit diesem Erfolg.

Als erste Zwischenbilanz ist auf der
Grundlage des Beispiels Kreis Borken zu
konstatieren, dass ländliche Regionen
durchaus eine eigenständige Entwicklungs-
dynamik zeigen und etablierte Wirtschafts-
standorte wie Ballungszentren abhängen
können. Der ländliche Raum hat sich im
Kreis Borken nicht zum „Schlafzimmer“,
sondern zum „Arbeitszimmer“ entwickelt,
das für Beschäftigung, Einkommen und
Wohlstand sorgt.

Eine einfache Antwort auf die Frage nach
den Ursachen gibt es nicht. Die folgenden
Einschätzungen dürften im Wesentlichen
unstrittig sein:

• Die Lage des Kreises ist zwar unverändert,
die 108 Kilometer Grenzlänge zu den Nie-
derlanden auch, aber die Bewertung aus
Sicht der Wirtschaft ist eine andere ge-
worden. Der Kreis Borken nimmt heute ei-
ne Brückenfunktion im Europäischen Bin-
nenmarkt zwischen großen deutschen
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die Kunststoffindustrie oder der breite Be-
reich der Druckvorstufen. Auch die stark ge-
schrumpfte Textilwirtschaft ist heute wett-
bewerbsstark und hoch spezialisiert, bei-
spielsweise im Bereich der technischen Ge-
webe.

Die gute Entwicklung ist jedoch nicht zu-
fällig eingetreten, sondern ist Ergebnis har-
ter Arbeit und großen Engagements, vor al-
lem in den mittelständischen Betrieben.Der
Kreis sowie die Städte und Gemeinden ha-
ben sich erfolgreich bemüht, hierfür gute
Rahmenbedingungen zu setzen, und die In-
stitutionen der Wirtschaft haben ebenfalls
das ihre dazu beigetragen.

INNOVATIONSBERATUNG GEFRAGT

Es wäre allerdings völlig falsch zu mei-
nen, man dürfe sich jetzt auf den Lorbeeren
ausruhen. Die Standortbedingungen gilt es
auch in Zukunft konsequent weiterzuent-
wickeln. Ein wichtiger Schwerpunkt muss
die Stärkung der kleinen und mittleren Un-
ternehmen im internationalen Wettbewerb
durch gezielte Innovationsberatung und
Schaffung eines technologieorientierten
Umfeldes sein.

Hierzu gehört nicht nur die Förderbera-
tung und Förderbetreuung, sondern vor al-
lem die Organisation von betrieblichen und
regionalen Innovationsprojekten, von In-

novationskooperationen und von Techno-
logietransfer-Aktivitäten. Diese Strategie
hat in der jüngeren Vergangenheit zur Her-
ausbildung besonderer Kompetenzen im
Kreis Borken in der Anwendung von Ver-
fahren der künstlichen Intelligenz und bei
mechatronischen Lösungsansätzen ge-
führt.

Gleichermaßen wichtig wird es sein,dass
es in der Region weiterhin gelingt, neue er-
folgreiche Betriebe mit neuen Ideen und
Marktchancen aufzubauen. Ein wichtiges
Handlungsfeld ist auch die finanzielle Sta-
bilisierung insbesondere von Eigenkapital-
schwachen mittelständischen Unterneh-
men, etwa durch verstärkte Einbeziehung
neuer Eigenkapital-ähnlicher Finanzie-
rungsinstrumente. Auch die Service-Qua-
lität kommunaler Leistungen für die Wirt-
schaft wird als Standortargument immer
wichtiger, zumal finanzielle Förderinstru-
mente an Bedeutung verlieren.

Die Wirtschaftsförderung muss in Zu-
kunft weiterhin unternehmensnah ausge-
richtet sein. Sie muss zugleich aber auch für
die mittelständischen Unternehmen die
Vorteile einer stärkeren Vernetzung inner-
halb der regionalen Wirtschaft und zwi-
schen Wirtschaft und Wissenschaft konkret
nutzbar machen. Dort liegt eine wichtige
Chance für die Zukunft der Region.

DIENSTLEISTUNGEN FÜR UNTERNEHMEN

Eine Chance liegt sicherlich auch im Be-
reich der unternehmensnahen Dienstlei-
stungen. Eine Region, die stark vom Verar-
beitenden Gewerbe geprägt wird, in der
aber bisher die unternehmensnahen

und niederländischen Ballungszentren
wahr. Von peripherer Lage kann daher kei-
ne Rede mehr sein.

• Die Erreichbarkeit im überregionalen Ver-
kehrsnetz ist insbesondere durch die Au-
tobahn A 31 deutlich verbessert worden.

• Es ist der Region gelungen, hervorragende
Bildungsangebote auf fast allen Qualifi-
zierungs-Ebenen ortsnah zu schaffen. Ins-
besondere sind eine Fachhochschulabtei-
lung in Bocholt, ein Studienzentrum der
FernUniversität Hagen,eine leistungsfähi-
ge Berufsbildungsstätte und ein breites
Spektrum an Ausbildungsgängen der Be-
rufskollegs zu nennen.

Die Rahmenbedingungen sind also deut-
lich besser geworden. Dass dazu auch die
ausreiche Bereitstellung preiswerter Ge-
werbeflächen gehört, versteht sich von
selbst. Den Betriebsinhabern ist es - ge-
meinsam mit ihren Mitarbeitern - gelun-
gen, sich an den Bedürfnissen der Märkte
auszurichten und dabei überdurchschnitt-
lich erfolgreich zu sein.

WISSEN UND ENGAGEMENT

Die Westmünsterländer gelten als fleißig -
mit einer hohen Bindung an ihre Heimat wie
auch an ihre Betriebe. Die berufliche Qualifi-
kation und das persönliche Engagement
gehören sicherlich zu den Hauptfaktoren der
erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung
der Region.

Selbst die deutliche Schrumpfung der
einstmals dominierenden Branchen konnte
im Kreis Borken aufgefangen werden - ohne
staatliche Abfederung dieses Schrumpfungs-
prozesses. Die teuren Erhaltungssubventio-
nen,die in anderen Regionen gezahlt wurden,
haben dort den Strukturwandel oft behin-
dert. Sie waren also eher schädlich als nutz-
bringend.

Im Kreis Borken sind zum Teil völlig neue
Branchenschwerpunkte entstanden - etwa

Das Mechatronik-Innovations-Center (MIC) als
Beispiel für Zusammenarbeit zwischen 
mittelständischer Wirtschaft und 
Fachhochschule Bocholt: MIC-Chef Prof. Dr.-Ing.
Peter Kerstiens (4. v. r), Landrat Gerd Wiesmann
(3. v. r.) und WFG-Projektleiter Hermann-Josef
Raatgering (rechts)

DER LÄNDLICHE RAUM

Studienbücher der Geographie, v. Prof. Dr. Gerhard Henkel, 4. ergänzte und neu bearb.

Auflage, 2004, 419 S. mit 89 Abb. und 15 Tab., 14 x 20,5 cm, brosch., 29 Euro, Gebrüder

Borntraeger Verlagsbuchhandlung, Berlin, Stuttgart, ISBN 3-443-07109-0

Gut zehn Jahre nach Erscheinen des Studienbuches liegt nun die vierte Auflage vor. Die mittler-

weile als Standardwerk bezeichnete Gesamtdarstellung des ländlichen Raums und seiner we-

sentlichen Entwicklungsprozesse seit dem 19.Jahrhundert ist weiter verbessert worden.Neu ein-

gefügt oder ergänzt wurden die Themen „Landschaftsparks“,„Separationen“,„Landhauskultur“,

„Erlebnisparks“,„Tourismus“,„nachhaltige Landbewirtschaftung“ sowie „historische und mo-

derne Waldfunktionen“.Sieben Kapitel mit zahlreichen Unterkapiteln beschreiben nun „Ländli-

che Bevölkerung und Sozialstrukturen“,„Agrare und gewerbliche Wirtschaft“,„Gestalt,Lage und Funk-

tion von Siedlung und Flur“,„Grundzüge der politischen Behandlung des ländlichen Raums“,„Infrastruktur und Kommunal-

politik“ sowie den „Blick in die Zukunft des ländlichen Raums“.

�
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Dienstleistungen noch zu einem erhebli-
chen Teil extern eingekauft werden, bietet
besondere Chancen. Hier befindet sich die
Region Kreis Borken in einem dynami-
schen Aufholprozess, beispielsweise bei
den entwicklungsorientierten Ingenieur-
dienstleistungen.

Dies gilt es auch in Zukunft zu forcieren.
Dabei darf man aber nicht übersehen, dass
das Verarbeitende Gewerbe den Kern der
Wirtschaft in der Region darstellt, dessen
Wettbewerbsstärke entscheidend für das
wirtschaftliche Wohlergehen ist. Ohne die-
sen Kern zielen die unternehmensnahen
Dienstleistungen ins Leere.

Risiken liegen zweifellos in der noch
ausbaubedürftigen Internationalisierung
der mittelständischen Wirtschaft. Auch die
Bereitschaft kleiner und mittlerer Unter-
nehmen, externes Know-how einzubinden
und mit anderen zu kooperieren, ist noch
nicht stark genug ausgeprägt. Dass nicht
wenige Mittelständler in der Region in-
zwischen international gut aufgestellt
sind und ihre Leistungsfähigkeit konse-
quent durch externes Know-how ergän-
zen, steht dazu nicht im Widerspruch.

Ganz generell liegt ein Risiko in der vor-
handenen Wirtschaftsstruktur, weil darin
die erwarteten Wachstumsfelder der Zu-
kunft nur unterdurchschnittlich ausge-
prägt sind. Letztlich wird es aber stets auf
die Erfolge einzelner Betriebe, die ja auch
in schrumpfenden Branchen möglich sind,
ankommen.

Das Beispiel des Kreises Borken zeigt
eindrucksvoll, wie ländliche Regionen eine
eigenständige Entwicklungsdynamik ent-
falten können. Es zeigt aber auch, dass
hierfür besondere Leistungen erforderlich
sind, dass man einen langen Atem braucht
und dass man nicht in seinem Engage-
ment nachlassen darf. Es gilt, Schwächen
gezielt abzubauen und Stärken konse-
quent weiterzuentwickeln. Dabei müssen
alle Aktivitäten an die spezifische regio-
nalwirtschaftliche Situation ausgerichtet
werden.

Wenn dies gelingt, kann sich der ländli-
che Raum nicht nur als „Arbeitszimmer“
darstellen, sondern in einen „Fitness-
Raum“ wandeln, wo gute Bedingungen für
wirtschaftliche Dynamik, für Innovations-
fähigkeit und für weltweite Orientierung
bestehen. Wem diese Messlatte zu hoch
erscheint: Mit einer „Fitness-Ecke“ im „Ar-
beitszimmer“ ist auch schon viel gewon-
nen. �

Die Ortsmitte - selbst die eines kleinen Dor-
fes - war immer ein Ort der Begegnung, der
Kommunikation, der Identifikation. Was die
Menschen brauchten,was ihnen wichtig war,
war hier konzentriert: Kirche, Bürgermeister
und Verwaltung,Gasthaus,Kaufmann,Schu-
le.Später kamen Post und Bank hinzu.Die rä-
umliche Angebotsdichte ergab sich aus dem
Grundsatz kurzer Wege und der Nutzung
kombinierbarer Aufwendungen.

Individuelle Unabhängigkeit in Folge zu-
nehmender Technisierung - etwa durch Tele-
fon,Fernsehen,Internet - sowie Mobilität im
privaten und im beruflichen Leben ließen
traditionelle Bindungen an die dörfliche Ge-
meinschaft - auch den täglichen Einkauf im
Dorf - zunehmend bedeutungslos werden.
So sind Veränderungen in den Lebensge-

wohnheiten der Menschen häufig Ursache
für das Wegbrechen von Versorgungsange-
boten und Infrastrukturen in den ländlichen
Regionen sowie Auslö-
ser ihrer Unwirtschaft-
lichkeit.

Der Bedarf, vorhan-
dene Nahversorgungs-
einrichtungen in länd-
lichen Regionen Nordrhein-Westfalens zu
stärken oder neu einzurichten, ist offen-
sichtlich. Konzentration in Gewerbe und
Handel, bei Post und Bank, bei Versor-
gungseinrichtungen, Schulen, Verwaltun-
gen und vielen anderen folgen eigenen -
durchaus nachvollziehbaren - ökonomi-
schen Gesetzen.Vollsortimenter im Lebens-
mittel-Einzelhandel gehen heute von einer
durchschnittlichen Verkaufsfläche von
1.200 Quadratmetern und einem Einzugs-
bereich von 5.000 bis 6.000 Personen aus.

WEITE WEGE DURCH GEBIETSREFORM

Für Verbraucher und Verbraucherinnen
wächst zwangsläufig die Entfernung zwi-

Auch im Dorf
braucht´s einen Laden

Die DORV Zentrum GmbH versorgt die Bevölkerung im Jülicher Ortsteil Barmen 
mit Gütern des täglichen Bedarfs sowie mit Dienstleistungen

Dr. Lutz Wetzlar ist
freiberuflicher Berater 
in der Dorf- und 
Regionalentwicklung

D E R  AU TO R

Um die Nahversorgung mit Gütern des

täglichen Bedarfs im Ländlichen Raum zu

sichern oder wiederherzustellen, gehen

Kommunen und Bürger wie Bürgerinnen

neue Wege - so das Beispiel Jülich-Barmen
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Sicht der Bürgerinnen und Bürger bleibt in
ländlichen Regionen ein gebündeltes - und
damit für sie sinnvolles - Leistungsange-
bot in erreichbarer Nähe auf der Strecke.
Lange Wege zu den oft weit auseinander
liegenden Einrichtungen beschränken die
Möglichkeit der Teilnahme - insbesondere
unter den Gesichtspunkten Alterung,
schrumpfende Familien und dauerhaft ho-
he Arbeitslosigkeit sowie den damit ver-
bundenen knappen Ressourcen. Nahver-
sorgung in ländlichen Regionen wird da-
mit zu einem zentralen kommunalen An-
liegen.

MÄNGEL AUFGEDECKT

Untersuchungen im Auftrag des NRW-
Ministeriums für Städtebau und Wohnen,
Kultur und Sport machen deutlich, dass 17
Prozent der Bevölkerung des Landes von ei-
ner unzureichenden Lebensmittel-Nahver-
sorgung betroffen sind. Bezogen auf die Ge-
meindefläche gelten heute durchschnitt-
lich 29 Prozent der Kommunen als unter-
versorgt. Davon sind vor allem kleinere Ge-
meinden betroffen. Hier die wichtigsten Er-
gebnisse der Untersuchung:

• Nahbereichswege für Freizeit und Einkauf
sind in der Regel Fuß- oder Radwege unter
einem Kilometer Entfernung (15 Prozent)
oder unter zwei Kilometern Entfernung
(30 Prozent). Auch viele „Brötchenwege“
mit dem Pkw sind nicht länger als zwei Ki-
lometer (14 Prozent) Die Erreichbarkeit von
Geschäften in 500 bis 1.000 Meter Entfer-
nung wird von Gemeinden als Versor-
gungsnahbereich für ausreichend erach-
tet.

• Auch Beschränkung des Sortiments auf
Kleinanbieter, Bäcker, Metzger - zumin-
dest aber auf einen Vollsortimenter - er-
möglicht eine ausreichende Nahversor-
gung. Dem entspricht auch das Vertriebs-
konzept einer Lebensmitteleinzelhandels-
Unternehmensgruppe mit örtlicher Spe-
zialisierung und Konzentration auf einzel-
ne Sortimentsbereiche mit hohem Servi-
ceangebot (siehe dazu Markant-GmbH /
Ihr Kaufmann)

• Zur Schließung der „Nahversorgungs-
Lücke“ im ländlichen Raum bieten sich
Vertrieb und Absatz auf Wochenmärkten,
mit Verkaufswagen und mobilen Betrie-
ben,Bringservice,Kombinationsangebote,
landwirtschaftliche Direktvermarktung
und Hofläden sowie Tankstellen an.

BEISPIELHAFTE LÖSUNG BARMEN

Barmen, ein Dorf mit 1.400 Einwohnern,
ist ein Ortsteil der Stadt Jülich und liegt im
nördlichen Kreis Düren annähernd gleich
weit entfernt von den Städten Jülich (Kern-
stadt), Aldenhoven und Linnich. Wegbre-
chende Angebote der wohnortnahen Le-
bensmittelversorgung und der Dienstlei-
stungen für den täglichen Bedarf, zuneh-
mender Berufspendelverkehr mit veränder-
tem Einkaufsverhalten sowie eine - älter
und auch immobiler - werdende Bevölke-
rung veranlassten eine kleine Gruppe „Be-
troffener“, nach neuen Lösungen für ihr
Dorf zu suchen.

Für die Akteure in Barmen stand fest,
dass eine Neuorientierung der Versorgung
im Dorf nur durch Konzentration auf die ört-
liche Nachfrage in Barmen und durch eine
klare Zielgruppenorientierung zu erreichen
sei. Das sind im Besonderen:

• ältere Mitbürger/innen,die weniger mobil
sind und die mit Hilfe eines für sie wichti-
gen Versorgungsangebotes in ihrer ge-
wohnten Umgebung verbleiben können.

• junge Familien mit Kindern, die ein wohn-

schen Wohnung und Einkaufstätte. Die
kommunale Gebietsreform in Nordrhein-
Westfalen von 1969 bis 1975 führte zu einer
Professionalisierung in den Verwaltungen,
aber auch zu einem Rückgang bei der An-
zahl der Kommunen im kreisangehörigen
Bereich von 2.327 auf 373.

Die Gemeindeverwaltung befindet sich
vielerorts nicht mehr im Dorf,die Entfernung
zum Rathaus ist gewachsen. Zu den weiter-
führenden Schulen werden Kinder heute mit
dem Bus oder dem privaten Pkw gebracht.
Lediglich eine Grundschule gibt es noch in
größeren Dörfern. Läden mit Postdiensten
sind gar nicht mehr, Banken nur noch aus-
nahmsweise im Dorf zu finden.

Jeder Leistungsanbieter verhält sich in
seinem Ressort ökonomisch. Aber aus
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Der kleine Dorfladen als Lebensmittel-
Einzelhandel besteht nur noch in Ausnahme-
fällen wie hier in Birkefehl, Ortsteil der 
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Zum Ausgleich des Versorgungsmangels stehen in Nord-
rhein-Westfalen unterschiedliche Instrumente und
Modellprojekte zur Verfügung:

• DORV-Zentrum GmbH in Barmen mit seinem Drei-
Säulen-Modell in Kooperation mit professionellen
Partnern wie der Markant Gruppe für den Lebensmit-
telbereich, das KOMM-IN Konzept für die Dienstlei-
stungen und die Arbeiterwohlfahrt als Träger sozialer
Dienste und Leistungen.

• Der Bergische Regionalladen,der als regionale Laden-
kette eine modulare Nahversorgung und verschiedene
Serviceleistungen auf wieder erkennbarem Grundkon-
zept aller Läden anbietet (Europlan2+3/2004 in
www.stadtplanung-dr-jansen.de)

• Shop-Treffs der Raiffeisenbank Rheinbach-Voreifel eG
in ehemaligen Niederlassungen als neue Einrichtung
selbstständiger Einzelhändler mit kleineren Bank-
dienstleistungen und Lebensmittel-Grundsortiment,
Backwaren, Büro- und Schreibbedarf - so etwa in
Rheinbach-Flerzheim.

• Landwirtschaftliche Direktvermarktung und regiona-
le Marken.Per Direktabsatz ab Hof oder Wochenmarkt
aus gut 3.500 Betrieben werden hochwertige regiona-
le Produkte im Markt platziert.Bekannte NRW-Marken
sind „Mühlengarten“,„Gutes vom Hof“ aus den Kreisen
Aachen und Düren, „Senne Original“, „Bergisch Pur“,
„Natürlich Hellweg“, „Bergweide Sauerland“ oder
„Natürlich Eifelrind“.

• Differenzierte Vertriebskonzepte des Lebensmittel-
einzelhandels, zum Beispiel der Markant-GmbH, wer-
den für die ortsnahe Nahversorgung auf kleiner Ver-
kaufsfläche von 100 bis 300 Quadratmetern angebo-
ten.

• Staatliche Hilfe bietet bis dato das Förderprogramm
des NRW-Ministeriums für Umwelt,Naturschutz,Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz zur „integrierten
ländlichen Entwicklung“ mit der Möglichkeit zur Kon-
zeptentwicklung und zum regionalen Management.
Auch das Bauplanungsrecht eröffnet den Gemeinden
die Möglichkeit, gewünschte ortsnahe Entwicklungen
zu fördern oder zu unterbinden.

�
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ortnahes Angebot zur Sicherung der
Grundbedürfnisse benötigen. So können
auf dem Weg zum Kindergarten oder zur
Spielgruppe noch wichtige Dinge zu Fuß
erledigt werden, eventuell kann sogar auf
ein Zweitfahrzeug in der Familie verzichtet
werden - heute für viele ein wichtiger Ko-
stenfaktor.

• Klein- und Singlehaushalte finden im Dor-
fladen für sie passende Kleinmengen und
ein überschaubares Angebot gepaart mit
individueller Dienstleistung, zum Beispiel
für Wasch- und Bügelservice.

• Auch für Berufstätige -, insbesondere für
Familien mit mehreren Berufstätigen und
langen Anfahrtswegen - kann der
wöchentliche Einkauf im zentralen Super-
markt außerhalb des Dorfes durch Zeit-
mangel und Terminstress zur Qual wer-
den. Ein ortsnahes Angebot erleichtert
den Tagesablauf.

• Auch Neubürger/innen können mit einem
wohnungsnahen Dorfladen eine erste
Quelle der Information,der Kommunikati-
on und der Vermittlung privater Dienste,
einen schnellen und persönlichen Zugang
zu Nachbarschaft und Dorfgemeinschaft
finden.

Umfangreiche Bestands- und Bedarfser-
fassung in den Jahren 2002/03 im Ortsteil
Barmen, die Darstellung regionaler Versor-
gungs- und Dienstleistungsangebote in der
Stadt Jülich und im Norden des Kreises
Düren sowie die Analyse der Daten zeigten
auf, dass die Bündelung von Einkauf und
Dienstleistung sowie die Konzentration auf
wesentliche Grundbedürfnisse vorgenann-
ter Zielgruppen die wichtigsten Vorausset-
zungen für den Erfolg sind. Dazu gehören
frische Produkte, wie Fleisch und Wurst,
Obst und Gemüse, Brot und Brötchen wie
auch Zeitungen und Tabak.

ERGÄNZENDE DIENSTLEISTUNGEN

Ergänzende Dienstleistungen von Post
und Bank in Kombination mit Servicelei-
stungen für Wäsche, Reinigung, Hol- und
Bringdienste,kommunale Bürgerinformati-
on, Vermittlung von Babysitting bis hin zur
Kranken- und Altenpflege sind unverzicht-
bar. Besondere Bedeutung für die Akzep-
tanz haben geeignete Räume in zentraler
Lage, die ohne großen Investitionsaufwand
zur Verfügung stehen. Für die Umsetzung
der Ziele wurden drei unverzichtbare
Grundlagen heraus gearbeitet:

• Hohe Akzeptanz in der Barmener
Bevölkerung, in der Kommunal-
politik der Stadt Jülich und des
Kreises Düren sowie in der Agrar-
verwaltung des Landes NRW, um
Planung, Umsetzung und dauer-
hafte Bewirtschaftung einer neu-
en Nahversorgungs-Einrichtung
sicher zu stellen.Regelmäßige Öf-
fentlichkeitsarbeit, Einbeziehung
von Vereinen und Unternehmen
im Ort, Vorträge und Vorlagen in
den kommunalpolitischen Gre-
mien sowie regelmäßige Absprachen mit
dem Amt für Agrarordnung Euskirchen si-
cherten von Beginn an Unterstützung und
Zustimmung.

• Für die konkrete Planung und Umsetzung
des Konzeptes ist ein erfahrener Partner
mit Sachverstand zu gewinnen. Dieser
wurde in der KOMM-IN GmbH gefunden.
Die Idee des KOMM-IN entstand 1995 in
dem baden-württembergischen Sternen-
fels als Kombination aus Einkaufsmarkt
und Bürgerbüro für die kleine 2.800 Ein-
wohner-Gemeinde. Heute ist KOMM-IN
ein kommunaler Beratungsdienstleister
mit einem modular aufgebauten Ange-
botssystem, das mit vier bis sechs Part-
nern aus den Ressorts Gesundheit, Finan-
zen, Energie und Lebensmittel, gegebe-
nenfalls mit weiteren Partnern,die Grund-
versorgung in kleinen Dörfern und Ge-
meinden sicherstellt.

• für Planung,Vorbereitung und die weitere
Öffentlichkeitsarbeit ist als Rechtsträger
ein Verein zu gründen. Der regelmäßige
Betrieb mit Bewirtschaftung wird heute
durch die DORV-Zentrum GmbH (Dienst-
leistung Ortsnahe Rundum-Versorgung)
sichergestellt.

DREI-SÄULEN-MODELL

Mit finanzieller Unterstützung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen hat die KOMM-IN
GmbH im Jahr 2004 ein umfangreiches Be-
ratungs-Konzept zur Entwicklung des
DORV-Zentrums in Jülich-Barmen vorge-
legt. Seit Mitte 2004 wird das DORV-Zen-
trum auf der Grundlage eines in Barmen
entwickelten Drei-Säulen-Modells betrie-
ben.

1. Säule Grundversorgung: Sicherung der
Grundversorgung mit Gütern des tägli-
chen Bedarfs wie Verbrauchsmaterialien,
Reinigungsmittel, Artikel der Körperhy-

giene, Brot, Fleisch, Gemüse und Obst.
2. Säule Dienstleistung: Verkauf oder Be-
reitstellung von öffentlichen, halböffent-
lichen und privaten Dienstleistungen in
besucher- und beratungsfreundlicher
Umgebung; dazu gehören Dienstleistun-
gen von Sparkasse, Post, Kreis Düren,
Stadt Jülich, Stadtwerken Jülich, Energie-
und Wasserversorgung, AOK, Zeitungs-
verlag Aachen, einem Reisebüro und an-
deren Unternehmen.
3. Säule Soziales Leistungsangebot: Ver-
mittlung sowie Koordination vorhande-
ner Kapazitäten im privaten Dienstleis-
tungssektor oder im sozialen Bereich
nach dem Vorbild des AWO-Freiwilligen-
zentrums - AWO-Sozialservicestation, Al-
tenpflege, Sozialberatung, Hol- und
Bringdienst, Tagesmütter sowie Ein-
kaufsservice für Senioren und Pflegebe-
dürftige.

Der wirtschaftliche Erfolg des DORV-
Konzeptes in Jülich-Barmen und seine wei-
tere Akzeptanz werden entscheidend davon
abhängen,ob es den Initiatoren gelingt,das
Angebot den Versorgungsanforderungen
der Barmener Bevölkerung anzupassen und
präzise auf die materiellen, sozialen, aber
auch die emotionalen Bedürfnisse zuzu-
schneiden. �

Läden waren früher auch in kleinen Ortschaften
wie hier in Zülpich-Embken eine Selbstverständ-
lichkeit
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Quellen im Internet:

www.landservice.de
www.markant-gmbh.de/ger/5/default.asp
www.stadtplanung-dr-jansen.de/
index.php?id=6
www.ils.nrw.de/zwl/download/forschung/
2005-fs2-13.pdf
www.ils.nrw.de/publik/index.html
www.dorv.de
www.dorfwettbewerb.de
www.komm-in.de/index.php I
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trotz mancher Kritteleien einer
breiten öffentlichen Akzeptanz.

Der Maximilianpark der Stadt
Hamm war Schauplatz der er-
sten Landesgartenschau Nord-
rhein-Westfalens im Jahr 1984.
Ziel war es, das brachliegende
Gelände einer ehemaligen Zeche in einen
Freizeit- und Erholungspark umzugestalten.
Dabei sollte die Bergwerksgeschichte des
Geländes dargestellt, aber auch die Natur
einbezogen werden, die sich das Gelände
seit seiner Stilllegung bereits zurückerober-
te. Mit dieser Thematik zeigte diese erste
Landesgartenschau erstmals beispielhaft
Wege für die Umstrukturierung der Indu-
strieregionen Nordrhein-Westfalens auf.

PARK AUF DAUER

Bis heute hat die Stadt Hamm mit dem
Maximilianpark einen ganzjährig geöffne-
ten Freizeit- und Erholungspark, der durch
Bildungs- Kultur- und Unterhaltungsange-
bote sowie als Ort für Tagungen,Symposien
und gesellschaftliche Veranstaltungen ein
wesentlicher Baustein des Stadtmarketings
ist. Der gläserne Elefant vor der Waschkaue
ist zum Symbol des regionalen Struktur-
wandels geworden.

Leverkusen setzt die Reihe der
Gartenschauen fort, die sich der
aufgelassenen und unzugängli-
chen Flächen ihrer Stadt anneh-
men. Mit der Renaturierung der
Dhünn gelingt es, einen „grünen
Bogen“ von der Innenstadt bis
an den Rhein zu schlagen. Ein

lange aufgegebenes Deponie-Areal wird
wieder erschlossen,Wunden einer früheren
Nutzung in der Stadt werden geheilt. „Der
Ort,der lange in den Köpfen negativ besetzt
war, wird mit der Eröffnung der Landesgar-
tenschau positiv besetzt“, fasst Planer Rüdi-
ger Brosk die Wirkung zusammen.

Die LAGA Leverkusen entspricht damit
den ehrgeizigen Zielen des Landes Nord-
rhein-Westfalen und des grünen Berufs-
standes.„Landesgartenschauen vereinen in
ihrer Zielsetzung die Leistungsfähigkeit der
Gartenbauwirtschaft in Produktion und
Dienstleistung, das Informationsbedürfnis
des Freizeitgartenbaus ebenso wie die Akti-
vierung der Grünpolitik der Städte und Ge-
meinden und übergebietliche Aufgaben des
Naturschutzes und der Landespflege,“
heißt es in den Grundsätzen zur Durch-
führung von Landesgartenschauen in Nord-
rhein-Westfalen.

KOMMUNALPOLITISCHE EFFEKTE 

Doch Gartenschauen als Instrument der
städtischen Entwicklung können mehr als
Brachflächen sanieren.Rheda-Wiedenbrück
setzte 1988 kommunalpolitische Zeichen
und zeigte damit, wie breit die programma-
tische Aufstellung der Gartenschauen sein
kann. Unter dem Motto „Grüne Verbin-
dung“ entstand in der Emsaue zwischen
den Ortsteilen Wiedenbrück und Rheda ein
Freizeit- und Erholungsband, das die durch
die kommunale Neugliederung zusammen-
geführten Städte nun auch gestalterisch

Einmal gepflanzt -
über Jahre Gewinn 

Als Lernort in der Natur 
erfreuen sich 

Landesgartenschauen großer
Beliebtheit bei Kindern und 

Erwachsenen 

Wo früher Fabrikruinen standen,
genossen bei der Landesgarten-
schau 2003 in Gronau vor allem
Kinder das Wasserlabyrinth

Die positive Wirkung der NRW-

Gartenschauen auf Bürger-Zusammenhalt

und Stadtentwicklung legt es nahe,

dieses Modell trotz allgemeiner 

Geldnot fortzuführen

„Neuland entdecken“ lautet das Motto der
Landesgartenschau Leverkusen, die am 14.
April 2005 für 177 Tage ihre Tore geöffnet

hat. Sie steht gleich-
sam für die aktuelle
Situation der Garten-
schauen. Angesichts
der Finanznot der
Städte und des Lan-
des geht es darum,
ein effektives und ge-
fragtes Instrument
der Stadtentwick-
lung für die aktuellen
Rahmenbedingun-
gen fit zu machen.
Denn das Interesse
an der Durchführung

von Landesgartenschauen ist in den Städ-
ten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens
wie auch bei den Besuchern und Besuche-
rinnen weiterhin groß.

Landesgartenschauen haben in den ver-
gangenen 20 Jahren bewiesen, dass sie
langfristige Entwicklungsprozesse in den
Kommunen auslösen - weit über das Veran-
staltungsjahr hinaus. Sie erzielen ökonomi-
sche Sekundäreffekte und sind geeignet,
Entwicklungsaufgaben in den Städten zu
lösen. Zudem erfreuen sich Gartenschauen

Dipl.-Ing. Heike Siegel
ist Landschafts-
architektin im 
Planungsbüro Heimer
und Herbstreit Umwelt-
planung in Bochum, Dr.
Lutz Wetzlar war 
Leiter der Landes-
bewertungskommission
bei der Landwirtschafts-
kammer NRW und ist
jetzt selbstständig in der
Dorf- und Regional-
entwicklung
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zueinander in Beziehung setzte. Dabei wur-
den Lösungen für die Gestaltung der Auen-
landschaft entwickelt, ohne dass sich die
Freizeitnutzung negativ auf die naturnahen
Bereiche auswirken würde. Das Konzept
wurde zum großen Erfolg, die Schau mit
zwei Millionen Besuchern zu einer der bun-
desweit meistfrequentierten. Auch finan-
ziell war diese Gartenschau ein Erfolg. Die
Gesamtrechnung schloss mit einem deut-
lichen Plus ab. Die Einnahmen wurden in
Projekte zur Optimierung der Nachnutzung
investiert.

Landesgartenschauen schaffen grüne

Erholungsräume, die insbesondere für die
Bewohner der Stadt zum dauerhaften
Merkmal innerstädtischer Lebensqualität
werden. Die Fortsetzung der Landesgarten-
schau Oelde mit dem - eintrittspflichtigen -
Vier-Jahreszeiten-Park ist heute nicht nur
städtische Grünfläche.Der Park ist zur wich-
tigen Bühne für Kultur und Freizeit in der
Region geworden. Oelder Bürger verweisen
mit Stolz auf „ihren Park“, der als regionales
Ausflugsziel für die Stadt wirbt.

Ähnliche Entwicklungen lassen sich auch
in Rheda-Wiedenbrück beobachten. Die
Stadt hat hier die Flora Westfalica dauer-

haft als hochwertige öffentliche Freifläche
etabliert. Als Maßstab für den Erfolg einer
Landesgartenschau gelten in der Öffent-
lichkeit oft nur die Besucherzahlen und die
daraus resultierenden Einnahmen. Über
den nachhaltigen Erfolg der Gartenschau
entscheiden jedoch die langfristigen Aus-
wirkungen der Investitionen im Rahmen
der städtischen Gesamtentwicklung. Diese
werden im Wesentlichen durch die Wahl
des Geländes und die dort vorgefundenen
Bedingungen bestimmt.

Die öffentlichen Investitionen für Lan-
desgartenschauen,einschließlich einer Lan-
desförderung des Umweltministeriums von
gut fünf Millionen Euro, haben private Inve-
stitionen in weit größerem Umfang nach
sich gezogen.

So folgten in Hamm in den Jahren nach
der Landesgartenschau rund 77 Millionen
Euro an privaten Investitionen mit insge-
samt gut 400 Wohneinheiten im unmittel-
baren Einzugsgebiet des Parks. In Lünen
sind in den Folgejahren der Landesgarten-
schau im unmittelbaren Umfeld Grund-
stücke im Wert gestiegen, in Rheda Wie-
denbrück wurden bereits in den Vorberei-
tungsjahren private Investitionen in glei-
cher Höhe für die Sanierung von Häusern in
dem malerischen Stadtbild getätigt - Bei-
spiele für direkt wirksame Wertschöp-
fungsketten, die über das Durchführungs-
jahr hinaus wirken.

LANGFRISTIGE ENTWICKLUNG IM AUGE

„Eine Landesgartenschau projektieren
heißt, dicke Bretter bohren“, fasst Pla-
nungsbüro-Inhaber Ernst Herbstreit seine
langjährigen Erfahrungen in der Beratung
der Kommunen zusammen. Zahlreiche In-
teressen und Akteure gelte es, mit auf den
Weg der Umsetzung zu nehmen, Genehmi-
gungen einzuholen, Grundstücke zu erwer-
ben, enge Termin- und Finanzierungspläne
abzustimmen und einzuhalten.

Das Wichtigste ist, die Begeisterung in
der Stadt zu wecken, eine Idee zu ent-
wickeln,die über Jahre hinaus trägt. Gelingt
dies, wird die Landesgartenschau zum Er-
folg. Sie eint Menschen unmittelbar vor Ort
und setzt Kräfte frei, die Unmögliches mög-
lich machen - weit über das eigentliche Ver-
anstaltungsdatum hinaus.

In Gronau hat die Landesgartenschau die
entscheidenden Impulse für einen Prozess
der Neuorientierung gesetzt. „Mitte der
1990er-Jahre standen wir an einem Wende-

LANDESGARTENSCHAUEN IN NORDRHEIN-WESTFALEN

1984 Maximilianpark Hamm Sanierung der Industriebrache Zeche Maximilian / Fortsetzung in Freizeitpark
(eintrittspflichtig)
22 Hektar - 1,3 Mio.Besucher
1988 Flora Westfalica Rheda-Wiedenbrück Thema:„Grüne Verbindung“ - Emsaue / Fortsetzung in Flora 
Westfalica (öffentlicher Familienpark, Schwerpunkt: Naherholung)
21 Hektar - 2,05 Mio.Besucher
1992 MüGa Mülheim an der Ruhr Thema „Stadt am Fluss“ - Flächen an der Ruhr / Sicherung als öffentliche 
Grünvernetzung entlang der Ruhr
64 Hektar - 1,35 Mio.Besucher
1994 Paderborn Grünzug am Fluss zwischen Innenstadt und Schloss Neuhaus / Sicherung als öffentliche 
Grünvernetzung zwischen Innenstadt und Schloss Neuhaus
42 Hektar - 1,99 Mio.Besucher
1995 Grevenbroich 
35 Hektar - 1,09 Mio.Besucher
1996 Lünen Sanierung von Bergbaufolgeflächen / Sicherung als öffentliche Parkanlage
60 Hektar - 389.000 Besucher
1997 Gelsenkirchen (Bundesgartenschau) Sanierung der Zeche Nordstern
42 Hektar - 1,3 Mio.Besucher
Fortsetzung in Gewerbe- und Landschaftspark Nordstern
1998 Jülich Sanierung der Festung Jülich im Verbund mit umgebenden Freiflächen / Fortsetzung in 
Brückenkopfpark Jülich (eintrittspflichtig, Spiel- und Sportangebote)
33,5 Hektar - 400.000 Besucher
1999 Oberhausen Motto „OLGA-Park“ - Sanierung Industriebrache (Zeche) / Fortsetzung als öffentlicher 
Bürgerpark (OLGA-Park)
80 Hektar - 420.000 Besucher
2000 Bad Oeynhausen Motto “Aqua Magica”/ Sicherung als öffentliche Freiflächen
30 Hektar - 1,0 Mio.Besucher
2001 Oelde Motto „Blütenzauber - Kinderträume“ / Fortsetzung in Vier-Jahreszeiten-Park (eintrittspflichtig,
Naherholung, Spiel, Sport, Kultur)
44 Hektar - 2,2 Mio.Besucher
2002 Schloss Dyck Erste dezentrale Gartenschau im Rahmen der Regionale Euroga+ / Fortsetzung als 
Schlosspark/ Museum im Rahmen der Straße der Gartenkultur
8 Hektar - 200.000 Besucher / 2,0 Besucher der Euroga+
2003 Gronau/Losser (NL) Motto „Grenzenlos in...“ - erste grenzüberschreitende Gartenschau / Fortsetzung als 
öffentlich zugängliche Freiflächenanlage mit zahlreichen Events (Sportliche und kulturelle Großveranstaltungen,
Märkte),Vorbereitung der baulichen Nutzung von Teilflächen
42 Hektar - 1,3 Mio.Besucher
2005 Leverkusen Motto  „Neuland entdecken“ - Anbindung an den Rhein (läuft noch)
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Gartenschauen vermitteln nicht zuletzt
ein Gefühl von Lebensfreude, indem sie
Räume der Ruhe und Entspannung schaf-
fen. Sie animieren ihre Besucher, sich mit
Grün und Gestaltung in den Städten und
Gemeinden auseinanderzusetzen - ein An-
gebot, das vom Publikum nur allzu gern an-
genommen wird.Denn die Besucher suchen
neben Abwechslung und Erholung in den
grünen Oasen auch den professionellen Rat
zur Verwendung von Stauden und Gehöl-
zen, die fachliche Empfehlung zur Gestal-
tung und Pflege. Hier besteht auf Landes-
gartenschauen die Chance, fachliches Wis-
sen und wertvolle Empfehlungen an ein
ständig wachsendes wissensdurstiges Pu-
blikum weiterzugeben.

MODELL MIT ZUKUNFT

Ist Leverkusen nun die letzte Landesgar-
tenschau in NRW? Im Rahmen der verfüg-
baren Haushaltsmittel gewährte das Land
bisher Zuschüsse zu den Investitionskosten.
Weitere Förderung war innerhalb beste-

hender Förderprogramme des Städtebaus
und des Naturschutzes möglich. Angesichts
knapper Kassen stehen diese Fördermittel
nun zur Disposition.

Gleichwohl überzeugt das Modell der
Landesgartenschau. Das Interesse der Kom-
munen ist nach wie vor groß und der da-
malige Ministerpräsident Peer Steinbrück
hat sich anlässlich der Eröffnung der LAGA
Leverkusen für die Fortsetzung der Landes-
förderung bei Landesgartenschauen ausge-
sprochen.

Für künftige Gartenschauen bereiten der-
zeit verschiedene Kommunen Machbarkeits-
studien und Konzepte vor. Sie streben die Sa-
nierung und Aufwertung innerstädtischer
Problemflächen an und hoffen auf ein publi-
kumswirksames Event, das ihr Stadtmarke-
ting beflügelt. Die Betriebe des heimischen
Gartenbaus und örtliche Planer - von der
Konjunktur ohnehin nicht verwöhnt - hoffen
darauf, ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis
stellen zu können.Und Bürgerinnen und Bür-
ger werden dieses Angebot für Inspiration,
Entspannung, aber auch zum Engagement
vor Ort, weiterhin gern annehmen.

Freilich müssen langfristig tragfähige
Konzepte her, die das fachlich Wünschens-
werte mit dem finanziell Machbaren ver-
binden. Wenn es 2009 wieder eine Landes-
gartenschau geben soll, muss dies bereits
bei den Haushaltsberatungen für das Jahr
2006 bedacht werden - so lang ist der zeit-
liche Vorlauf.

Chancen liegen in der Ansprache neuer,
insbesondere junger Zielgruppen,die auf der
Suche nach abwechslungsreichen Spiel-,
Sport- und Unterhaltungserlebnissen das
bisherige LAGA-Publikum ergänzen können.
Dass ein solches Konzept traditionelles Pu-
blikum und zugleich Familien mit Kindern
ansprechen kann, hat Oelde bewiesen. Un-
ter dem Motto „Blütenzauber - Kinderträu-
me“ lockte die Stadt 2,2 Millionen Besucher
im Jahr 2001 zur Landesgartenschau und
setzte damit einen neuen Rekord.

Künftig wird man auch über neue Fi-
nanzierungsformen nachdenken. Ein stär-
keres privates Engagement, etwa über das
Modell einer Bürgerstiftung als ergänzen-
de Finanzierung, erscheint möglich. Aber
auch die stärkere Einbeziehung merkanti-
ler Elemente bietet sich als Lösung an. Im
Kulturbereich ist die Unterstützung großer
Events durch die Wirtschaft längst gang
und gäbe. Zu prüfen bleibt, inwieweit sich
dies auch auf den Grünbereich übertragen
lässt. �

punkt. Wir mussten neue Entwicklungsfel-
der erschließen, ohne unsere textilen Wur-
zeln zu leugnen“, erinnert sich Bürgermei-
ster Karl-Heinz Holtwisch. Mit der Garten-
schau wurde ein Entwicklungsprozess in
Gang gesetzt, den die Planer heute als um-
fassendes Stadtmarketing bezeichnen.

Das Selbstvertrauen von Bürgern und
Verwaltung in ihre Stadt wuchs mit dem
Erfolg der Gartenschau und setzte neue
Kraft und Ideen für weitere Entwicklungen
frei. Die neuen Freiflächen werden heute
aktiv genutzt, Freizeit- und Erholungsan-
gebote wurden in Fortsetzung der Garten-
schau weiterentwickelt, eine Gesellschaft
für Stadtmarketing befindet sich im Auf-
bau.

Im Juli 2005 nimmt die Stadt Gronau
am Wettbewerb „Entente florale - Unsere
Stadt blüht auf“ teil und setzt damit ein
weiteres Zeichen ihrer aktiven Stadtent-
wicklung. Dieser Prozess lebt ganz we-
sentlich vom Bürgerengagement und vom
vertrauensvollen Dialog zwischen Bürgern
und Stadt.

Die Landesgartenschau
2000 mit ihren 
fantasievollen Themen-
parks lockte rund eine
Million Besucher und 
Besucherinnen nach 
Bad Oeynhausen
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LANDESGARTENSCHAUEN - ZIELE UND PERSPEKTIVEN
• Erschließung neuer,insbesondere junger Zielgruppen (Familien mit Kindern) durch geeignete Angebote;Förderung

des Bürgerengagements
• Moderne Themen, z.B.Gentechnik, Ressourcen-Optimierung, integrierte Vermarktung ländlicher Produkte, Regio-

nalität versus Globalisierung, experimentelle und künstlerische Pflanzenverwendung
• Einbindung in die Thematik des Stadtumbaus - Stichwort „Wir werden weniger, älter und bunter“ (Paul Klemmer,

2002)
• Zusätzliche Finanzierungsformen, z.B.Bürgerstiftung
• Neue Modelle der Vernetzung von Landesgartenschauen, etwa nach dem Beispiel des „National Trust“
• Evaluierung von Erfolgskriterien
• Klare Markenbildung und Kundenbindung (CRM)
• Nutzung moderner Kommunikations-, Informations- und Steuerungsmittel
• „Grün“ als Beitrag zur Imagebildung und zunehmend wichtiger Standortfaktor der Kommunen
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übergeordneten staatlichen Stellen, ist zur
Klarstellung deutlich zu betonen.

Als Folge aus der Agenda 21 hat die Bun-
desregierung im Jahr 2002 eine so genann-
te Nationale Nachhaltigkeitsstrategie be-
schlossen. Diese enthält 21 Indikatoren als
Gradmesser der Nachhaltigkeit. Die Indika-
toren sind wiederum mit konkreten Zielen
verknüpft. Eines dieser Ziele sieht vor, den
Flächenverbrauch in Deutschland von 130
Hektar pro Tag auf 30 Hektar pro Tag im Jahr
2020 zu reduzieren.

Die frühere rot-grüne Landesregierung
Nordrhein-Westfalen hat im Landesent-
wicklungsbericht im November 2001 in
ähnlicher Weise eine Reduzierung des Land-
schaftsverbrauchs als politisches Ziel aus-
gegeben. Dort ist sogar von einem anzu-
strebenden Null-Wachstum die Rede.

BEGRENZUNG KONTRAPRODUKTIV

Die Städte und Gemeinden unterstützen
im Interesse eines Schutzes der Ressource
„Landschaft“ einen schonenden Umgang
mit Grund und Boden. Vor dem Hinter-
grund, dass das Bevölkerungswachstum in
den kommenden Jahren nicht nur zum Still-

stand kommen wird, sondern die Einwohn-
erzahlen teils sogar stark zurückgehen wer-
den, erscheint es geradezu notwendig, die
in den vergangenen Jahrzehnten erfolgte
Inanspruchnahme von Flächen im Außen-
bereich zu stoppen.

Bei näherem Hinsehen zeigt sich aber,
dass eine generelle Begrenzung von Sied-
lungsflächen schädlich wäre. Sie brächte
nur vordergründig die Erfüllung ökologi-
scher Forderungen. Zugleich wäre sie eine
massive Beeinträchtigung der notwendi-
gen sozialen und wirtschaftlichen Entwick-
lung. Der Städte- und Gemeindebund NRW
hält es selbstverständlich für nötig, den
Flächenverbrauch zu reduzieren. Ein Null-
Wachstum oder die Festlegung auf eine
Zahl wie beispielsweise 30 Hektar pro Tag
wird aber von den Städten und Gemeinden
abgelehnt.

Landesweite oder bundesweite Maßstä-
be zur Beurteilung der Freiflächen-Entwick-
lung werden der Problemlage nicht gerecht.
Dringend notwendig ist es, auf die regiona-
le und örtliche Situation Rücksicht zu neh-
men. Dort, wo im Rahmen der sozialen
Marktwirtschaft Entwicklungsmöglichkei-
ten gegeben sind, dürfen sie nicht mit dem
Argument gestoppt werden, in anderen 
Regionen des Landes stünden noch Frei-
flächen zur Verfügung. Eine solche Politik
würde letztlich zum Stillstand und Rück-
schritt führen. Denn Siedlungsentwicklung
ist nicht so zu steuern,dass die Initiativen in
Regionen gelenkt werden, die noch über
Freiflächen verfügen.

GEWERBE WEICHT AUS 

Bei der Gewerbeflächenpolitik wird be-
sonders deutlich, dass ein „Einfrieren“ der

Die Agenda 21 sieht im kommunalen Bereich
einen Dreiklang der nachhaltigen Entwick-
lung in „Umwelt“, „sozialer Infrastruktur“

und „Wirtschaft“ vor.
Daher wäre es falsch,
nur die nachhaltige
Entwicklung bei der
Inanspruchnahme
von Flächen im Auge
zu behalten. Es ist
vielmehr dringend

nötig, auch die Entwicklung von Wohn-
flächen und Gewerbeflächen als wichtige
kommunale Aufgabe zu betrachten. Die ka-
tastrophale Arbeitslosigkeit zeigt, dass auf
dem Gebiet der wirtschaftlichen Entwick-
lung mit Sicherheit zu wenig getan worden
ist. Dass die Schuld hierfür nicht vorrangig
bei den Kommunen liegt, sondern bei den

Die Ressource Boden
sparsam verwenden 

Einzelhaus-Siedlungen können trotz ihres Flächenbedarfs ökologisch wertvoller sein 
als intensive Landwirtschaft

Dr. Hans-Ulrich 
Schwarzmann ist
Beigeordneter für Bauen
und Umwelt beim 
Städte- und 
Gemeindebund NRW

D E R  AU TO R

Städte und Gemeinden sind sich ihrer 

Verantwortung bei der Flächen-

Inanspruchnahme bewusst, wenngleich

diese angesichts sozialer und 

wirtschaftlicher Entwicklungs-Impulse

niemals gegen Null gehen kann

1992 hat die Konferenz der Vereinten Nationen
für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro die
„Agenda 21“ beschlossen. Diese verfolgt durch-
gehend das Prinzip der nachhaltigen Entwick-
lung.Bewusst wird die Nachhaltigkeit aber nicht
auf Umwelt und Umweltpolitik beschränkt. Es
gilt vielmehr der Dreiklang der nachhaltigen Ent-
wicklung in den Bereichen Umwelt,soziale Infra-
struktur und Wirtschaft.Dies sagt die Agenda 21
auch im Kapitel 28, wo es um die Initiativen der
Kommunen zur Unterstützung der Agenda 21
geht („Kommunale Agenda 21“). In der kommu-
nalen Praxis der Agenda 21 wird das Problem oft
zu Unrecht auf Umweltbelange reduziert.
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Gesamtflächenbilanz ein Irrweg wäre. Das
Ziel, Industriebrachen zu revitalisieren und
damit wieder gewerbliche Nutzung zu rea-
lisieren, würde mit einer solchen Regle-
mentierung nicht erreicht. Den mit solchen
Strukturproblemen und Brachflächen bela-
steten Städten - insbesondere im Ruhrge-
biet und an der Rheinschiene - würde da-
durch nicht geholfen. Denn kaum ein Ge-
werbebetrieb zieht - getrieben von einer
solch künstlichen „Flächenverknappung“ -
in Regionen, die mit seiner Planung nicht
harmonisieren.

Wenn das Stadt-Umland und der ländli-
che Raum auf diese Weise „gesperrt“ wer-
den, erreicht man dadurch nicht zwangs-
läufig eine Entwicklung in den Kommunen,

die noch über gewerbliche
Brachflächen verfügen. Zu-
nächst werden die Gewerbe-
betriebe die ausgewiesenen
Gewerbeflächen in Anspruch
nehmen. Sollten diese in eini-
gen Jahren nicht mehr zur Ver-
fügung stehen, warten aller
Voraussicht nach attraktive
Angebote in den umgeben-
den Bundesländern oder im
benachbarten Ausland, das ja
als Teil der Europäischen Uni-
on offen steht.

Die Preise für die - auf die-
se Weise verknappten - Wohn- und Gewer-
beflächen würden mit Sicherheit erheblich
steigen und damit bei Wohnflächen die we-
niger wohlhabenden Bevölkerungsschich-
ten schwer belasten sowie bei Gewerbe-
flächen die wirtschaftliche Entwicklung
bremsen. Industriebrache kann mit solcher
Reglementierung nicht revitalisiert werden.
Weit mehr bewirkt in diesem Fall staatliche
Hilfe. Hier handelt es sich um einen der sel-
tenen Fälle, wo Subventionen dringend
nötig sind. Jedoch hat das Land Nordrhein-
Westfalen die Gelder zur Revitalisierung
von Brachflächen reduziert.Beispielhaft sei-
en die Mittel für den Altlastensanierungs-
verband genannt,bei dem das Land NRW im
Jahr 2005 seine Mittel um gut ein Viertel
gekürzt hat.

STATISTIK VERZERRT

Die Diskussion um die Reduzierung des
Flächenverbrauchs ist nicht frei von theori-
elastigen Forderungen, die Tatsachen ne-
gieren. Ein Beispiel ist die - immer wieder
vorgebrachte - Zahl eines derzeitigen
Flächenverbrauchs von 130 Hektar pro Tag.
Diese Zahl ist Folge einer problematischen
und zum Teil angreifbaren Statistik. In diese
werden auch Ausgleichsflächen eingerech-
net, die als Folge der Erschließung von
Wohngebieten, Gewerbegebieten, Straßen
und Ähnlichem nötig werden. Es ist drin-
gend erforderlich, dass diese Statistik be-
richtigt wird.

In den Flächenverbrauch wird außerdem
jegliche Maßnahme eingerechnet, die auf
bislang landwirtschaftlich genutzten
Flächen stattfindet. Eine Prüfung, ob die
neue Nutzung ökologisch vorteilhafter als
die bisherige landwirtschaftliche Nutzung
ist, findet bei dieser Statistik nicht statt. Ei-
nige Beispiele:

• Ein Wohngebiet mit Einfamilienhäusern
und Gartenanlagen ist einer intensiven
landwirtschaftlichen Nutzung (etwa 3 ha
Maisfeld) ökologisch bei weitem überle-
gen. Daher ist es erforderlich, ökologisch
vorteilhafte Änderungen in der Flächen-
nutzung nicht wie bisher der Versiege-
lung, sondern den Ausgleichsflächen zu-
zurechnen.

• Auch Golfplätze sind bei einer durch Auf-
lagen gesicherten Struktur einer Intensiv-
landwirtschaft bei weitem überlegen. Das
kann vor allem durch ökologisch gestalte-
te Ausgleichsflächen sichergestellt wer-
den.

PRAKTISCHE ANSÄTZE

Es gibt viele Möglichkeiten in der Stadt-
entwicklung, wodurch der früher viel zu
weit gehende, ja sogar exzessive Flächen-
verbrauch reduziert werden kann. Die
Kommunen arbeiten seit Längerem erfol-
greich daran. Freilich gibt es immer noch
eine Reihe von Negativ-Beispielen. Für die
notwendige - und oft schon erreichte -
Nachhaltigkeit beim Flächenverbrauch sei
genannt:

• Systematisches kommunales Flächenres-
sourcen-Management: Es gibt vorbildliche
Arbeitshilfen, die es erleichtern, den
Schutz der natürlichen Ressource Boden
mit dem Ziel einer nachhaltigen wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung in
den Kommunen in Einklang zu bringen.

• Siedlungsentwicklung im Innenbereich
(Schließung von Baulücken und Ähnliches)

Der Umweltausschuss des Deutschen Städte-
und Gemeindebundes hat im September 2003
folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Umweltausschuss unterstützt zur Errei-
chung eines sachgerechten Ressourcenschutzes
einen sparsamen und schonenden Umgang der
Städte und Gemeinden mit Grund und Boden. Er
fordert jedoch die Bundesregierung auf, die von
ihr beschlossene Zielvorgabe der Reduzierung
der Flächeninanspruchnahme von derzeit 130
Hektar pro Tag auf 30 Hektar pro Tag bis zum Jah-
re 2020 zurückzunehmen.Die Umsetzung dieser
Zielvorgabe stellt eine nicht sachgerechte Ein-
schränkung der kommunalen Planungshoheit
und eine nicht zu akzeptierende Benachteiligung
für eine zukunftsgerichtete Entwicklung insbe-
sondere der Städte und Gemeinden im ländli-
chen Raum dar.

2. Eine Reduzierung der Baulandbereitstel-
lung in der vorgegebenen Größenordnung wür-
de in den Städten und Gemeinden eine erhebli-
che Steigerung der Bodenpreise zur Folge haben.
Eine nachhaltige Entwicklung in den Gemeinden,
die auch die sozialen und ökonomischen Folgen
für die Bürger berücksichtigt, wäre damit nicht
mehr gewährleistet.

3. Der Umweltausschuss fordert Bund und
Länder dringend zu einer Versachlichung der Ge-
samtdiskussion auf. Hierzu gehört es insbeson-
dere, ökologisch sinnvolle Flächennutzungen
(Ausgleichsmaßnahmen,Eigenheime mit ökolo-
gisch genutzten Gärten etc.) nicht wie bisher der
Versiegelung,sondern den Ausgleichsflächen zu-
zurechnen.
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Über Jahrzehnte ist niemand auf den Ge-
danken gekommen, die gemeinsame Erle-
digung öffentlicher kommunaler Aufga-
ben könnte unter bestimmten Umständen
ein vergaberechtlicher Vorgang sein, der
im Regelfall öffentlich ausgeschrieben
werden müsste. Wenn die Kommunen ih-
re öffentlichen Aufgaben durch eigenes
Personal erledigten, galt dies als gesetzli-
che Aufgabenerfüllung - und zwar gleich-
gültig, ob jede einzelne Kommune die Auf-
gabe für sich allein erfüllt oder ob dies
durch interkommunale Zusammenarbeit
erfolgt. Die gesetzlichen Grundlagen bie-
tet das Gesetz über kommunale Gemein-
schaftsarbeit NRW (GKG). Die anderen
Bundesländer haben weitgehend identi-
sche Gesetze.

Wenn zur praktischen Durchführung
der öffentlichen Aufgaben Privatfirmen
eingeschaltet werden, ist dies selbstver-
ständlich die Erteilung eines Auftrags nach
öffentlichem Vergaberecht - gleichgültig,
ob der Auftrag von einer einzelnen Ge-
meinde für das eigene Gemeindegebiet
oder aufgrund einer öffentlich-rechtlichen
Vereinbarung für das Gebiet mehrerer Ge-
meinden erteilt wird. Ebenso liegt eine
ausschreibungspflichtige öffentliche Auf-
tragserteilung vor, wenn ein Zweckver-

band oder eine interkommunale Gesell-
schaft einen Auftrag an die Privatwirt-
schaft erteilt.

Erste Warnsignale tauchten mit dem Ur-
teil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH)
vom 10. November 1998 auf (Rechtssache C-
360/96; Stadt Arnheim, Niederlande). Die
Stadt Arnheim hatte mit ihrer Nachbarge-
meinde Rheden eine Tochtergesellschaft
zur Müllabfuhr gegründet. Der EuGH hatte
zu entscheiden, ob die Durchführung der
Müllabfuhr durch die gemeinsame Gesell-
schaft einen verga-
bepflichtigen Vor-
gang darstellt, der
hätte öffentlich aus-
geschrieben werden
müssen. Im Ergebnis
akzeptierte der
EuGH, dass die Kom-
munen die ihnen zugewiesenen öffentli-
chen Aufgaben selbst wahrnehmen dürfen,
und zwar auch in der Variante der gemein-
samen Erledigung durch eine Tochtergesell-
schaft.

Ein weiterer Streitfall betraf die nieder-
sächsische Gemeinde Hinte, die sich einem
Abwasserverband aus mehreren Gemein-
den anschließen wollte. Die EU-Kommissi-
on beanstandete gegenüber der Bundesre-
publik Deutschland, dass die Entscheidung
der Gemeinde Hinte, wer in Zukunft die Rei-
nigung der gemeindlichen Abwässer durch-
führen solle, ein vergaberechtlicher Vor-
gang sei, der hätte öffentlich ausgeschrie-
ben werden müssen.

BEITRITT ZU ZWECKVERBAND

Auf intensive Gegenvorstellungen der
kommunalen Verbände und der Bundesre-
gierung akzeptierte die EU-Kommission,
dass es sich beim Beitritt einer Kommune zu
einem Zweckverband nicht um einen ver-
gaberechtlichen Vorgang handelt. Die Kom-
mission vertritt aber die Meinung,dass eine
Gemeinde,die einem Zweckverband beitre-
ten will, dies vorher öffentlich bekannt ma-
chen muss - mit der Folge, dass der Beitritt
zum Zweckverband nichtig ist, wenn dies

muss grundsätzlich Vorrang vor der Inan-
spruchnahme des Außenbereichs haben.
Jedoch gibt es Orte, wo der Innenbereich
viel zu intensiv bebaut oder sogar zuge-
baut worden ist. Dies ist ökologisch nach-
teilig wie auch schädlich für das Wohnen
in der Stadt und die gesamte Stadtent-
wicklung.

• Straßen wurden in der Vergangenheit oft
viel zu breit angelegt. Dies gilt auch für
reine Erschließungsstraßen in Wohnge-
bieten und Gewerbegebieten. Solche ne-
gativen Entwicklungen sind allerdings in
den zurückliegenden Jahren selten ge-
worden.

• Verdichtete Bebauung in der Breite wie in
der Höhe ist eine Möglichkeit zur Reduzie-
rung des Flächenverbrauchs. Auch hier ist,
wie im bereits genannten Beispiel der In-
anspruchnahme des Innenbereichs, Vor-
sicht geboten.

Bei einer Reduzierung des Flächenver-
brauchs kommt man in der kommunalen
Praxis nur dann zu vernünftigen Ergebnis-
sen, wenn man gemeinsam an prakti-
schen Verbesserungen arbeitet. Freilich
wird man dabei nicht zu einem Null-
Wachstum kommen. Dieses ist im Interes-
se der Gesamtentwicklung auf ökologi-
schem, sozialem und wirtschaftlichem
Gebiet auch nicht anzustreben. Wenn es
dann noch gelingt, den Begriff „Flächen-
verbrauch“ in der Praxis richtig anzuwen-
den, werden nicht nur bessere Ergebnisse
erzielt, sondern es wird auch Schwarzma-
lerei vermieden. �

Mit der Flächennutzung beschäftigt sich das 
Forschungsvorhaben des Experimentellen 
Wohnungs- und Städtebaus (ExWoSt) „Fläche 
im Kreis - Kreislaufwirtschaft in der städtischen
/stadtregionalen Flächennutzung” des 
Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu)

Kommunen im Bann
der Vergabepflicht

Dr. Hans-Ulrich 
Schwarzmann ist
Beigeordneter für Bauen
und Umwelt beim 
Städte- und Gemeinde-
bund NRW
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Durch Gerichtsentscheidungen auf 

nationaler und europäischer Ebene  - 

insbesondere durch erweiterte Geltung

des Vergaberechts - ist effiziente 

interkommunale Zusammenarbeit wohl

eingeschränkt, aber nicht unmöglich 

Deutsche Oberlandesgerichte (Vergaberechtsse-
nate), die EU-Kommission und der Europäische
Gerichtshof (EuGH) haben in den Jahren 2004
und 2005 in einer für die Kommunen teilweise
sehr negativen Weise die effektive Erfüllung
kommunaler Aufgaben eingeschränkt. Dabei
wurden besonders effektive Formen der kom-
munalen Zusammenarbeit teilweise unmöglich
gemacht.
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nicht geschehen ist. Nach dem Willen der
Kommission soll die öffentliche Bekannt-
machung ausdrücklich dazu dienen, dass
anstelle einer interkommunalen Lösung
auch Firmen der Privatwirtschaft Gelegen-
heit bekommen, Angebote abzugeben und
Aufträge zu erhalten. Um den Streitfall zu
klären, hat die EU-Kommission im Januar
2005 den EuGH um Entscheidung angeru-
fen.

Die nordrhein-westfälischen Städte
Haan und Solingen haben in einer öffent-
lich-rechtlichen Vereinbarung geregelt,
dass die Abfuhr von Altpapier künftig
nicht mehr getrennt in beiden Städten
durchgeführt werden soll, sondern durch
Mitarbeiter der Stadt Solingen für das Ge-
biet beider Städte. Das Oberlandesgericht
Düsseldorf hat in einem Beschluss vom 5.
Mai 2004 (Zeitschrift für Vergaberecht
2004, S. 619 ff) die Meinung vertreten, ei-
ne vergaberechtsfreie interkommunale
Zusammenarbeit von zwei Kommunen
bei der Müllabfuhr nach dem GKG NRW
sei nicht zulässig. Der Vorgang müsse
nach den Vorschriften des Vergaberechts
öffentlich ausgeschrieben werden.

Das Oberlandesgericht (OLG) Düssel-
dorf ist hier einem klassischen Fehlschluss
unterlegen. Es meint, wenn eine Körper-
schaft des öffentlichen Rechts im Rahmen
einer interkommunalen Kooperation ei-
ner anderen Körperschaft des öffentlichen
Rechts eine Aufgabe nach öffentlich-
rechtlichen Regeln überträgt, sei dies ein
„Auftrag“ im Sinn des öffentlichen Verga-
berechts - also wie bei der Einschaltung
der Privatwirtschaft zur wirtschaftlich-
technischen Erledigung einer öffentlichen
Aufgabe. Weil jedoch die öffentliche Ver-
waltung nicht zur Auftragserteilung an ei-
ne Privatfirma gezwungen werden kann,
sondern das Recht hat, die Verwaltungs-
aufgabe mit eigenem Personal durchzu-
führen, muss dasselbe gelten, wenn zwei
Gemeinden gemeinsam öffentliche Ver-
waltungsaufgaben durchführen. Es bleibt
eine rein administrative Tätigkeit, die
nichts mit öffentlichem Vergaberecht zu
tun hat.

In einem Urteil vom 13. Januar 2005
(Rechtssache C-84/03) hat der EuGH erneut
dazu Stellung genommen, inwieweit das
Vergaberecht in die interkommunale Ko-
operation eingreift.Der EuGH wertete es als
Verstoß gegen EU-Vergaberecht, dass das
Mitgliedsland Spanien in einem Gesetz ge-
regelt hat, dass Kooperationsvereinbarun-

gen,die Gebietskörperschaften untereinan-
der schließen, generell vom Vergaberecht
ausgenommen sind. Der EuGH hielt dieses
Gesetz für zu weitgehend,weil nicht gesagt
werden könne, dass alle Kooperationsver-
einbarungen der Gebietskörperschaften
untereinander vergaberechtsfrei seien.

Solche Vereinbarungen könnten auch öf-
fentliche Aufträge im Sinn der EU-Vergabe-
richtlinien sein. Der EuGH nahm Bezug auf
sein Urteil vom 18. November 1999 (Rechts-
sache C-107/98; Teckal). Demnach liegt
dann kein vergaberechtlicher Sachverhalt
vor, wenn eine Gebietskörperschaft einen

Vertrag mit einer rechtlich von dieser ver-
schiedenen Person oder Körperschaft ab-
schließt und die Gebietskörperschaft über
den Partner eine Kontrolle ausübt wie über
ihre eigenen Dienststellen und wenn dieser
Partner im Wesentlichen für diese Gebiets-
körperschaft tätig ist.

EUGH-URTEIL ÜBERINTERPRETIERT

Das EuGH-Urteil vom 13. Januar 2005
wurde so ausgelegt, dass künftig regel-
mäßig kommunale Kooperationen bei Ver-
tragsgegenständen, für die auch ein privat-
wirtschaftlicher Markt besteht, dem Verga-
berecht unterworfen seien. Dies ist viel zu
weitgehend. Der EuGH hat das fragliche
spanische Gesetz nur deshalb aufgehoben,
weil dieses Gesetz Vereinbarungen zwi-
schen Gebietskörperschaften ohne jede
Ausnahme vom Vergaberecht freigestellt
hat.

Es gibt bereits eine Reihe von Kom-
mentierungen zu der geschilderten Recht-
sprechung, in denen ein Abgesang auf die
vergaberechtsfreie interkommunale Zu-
sammenarbeit angestimmt wird. Dazu
besteht keinerlei Anlass. Bezeichnender-
weise räumt gerade die EU-Kommission,
die eine möglichst weitgehende Geltung

des Vergaberechts auch im Bereich der in-
terkommunalen Zusammenarbeit for-
dert, inzwischen aufgrund der Gegenvor-
stellungen der Bundesregierung und der
kommunalen Spitzenverbände (im Fall
des Beitritts der niedersächsischen Ge-
meinde Hinte zu einem kommunalen Ab-
wasserverband) ein, dass der Beitritt zu ei-
nem Zweckverband kein vergaberechtli-
cher Vorgang ist. Selbst die Kommission
fordert nicht, dass hier quasi eine öffent-
liche Ausschreibung wie beim Vergabe-
recht erfolgen müsse - mit der Konse-
quenz, dass der günstigste Bieter den Auf-
trag erhalten muss.

Eine solche Schlussfolgerung verbietet
sich allein deshalb, weil die Konsequen-
zen aus dem Beitritt einer Kommune zu
einem Zweckverband gar nicht rechne-
risch mit der Erteilung eines Auftrags an
eine Privatfirma verglichen werden kön-
nen. Bei der Erteilung eines Auftrags wird
auf ein konkretes, summenmäßig festge-
legtes Angebot geantwortet. Beim Beitritt
zu einem Zweckverband erfolgt die Ab-
rechnung mit den kommunalen Partnern
am Ende eines Wirtschaftsjahres auf-
grund des Rechnungsabschlusses. Inso-
weit besteht selbst bei Zugrundelegung
der Meinung der EU-Kommission gerade
nicht die Gefahr, dass die Bildung eines
Zweckverbands oder der Beitritt zu einem
Zweckverband dem Vergaberecht unter-
worfen wird.

Gegen eine öffentliche Bekanntma-
chung der Absicht des Beitritts zu einem
Zweckverband ist nichts einzuwenden. Jede
Gemeinde, die eine Zweckverbandslösung
erwägt, sollte im Interesse der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit des gemeindli-
chen Handelns (vgl. z.B. § 75 Abs. 2 Gemein-
deordnung NRW) prüfen, ob statt einer öf-
fentlich-rechtlichen Lösung die Vergabe an
ein Privatunternehmen wirtschaftlicher
sein könnte.

GRUNDPRINZIPIEN 
DES VERWALTUNGSRECHTS

Inzwischen mehren sich die Anzeichen,
dass das OLG Düsseldorf als Gericht des Zi-
vilrechts wesentliche Grundprinzipien des
Verwaltungsrechts nicht bedacht hat. Aus
einem Beschluss des Verwaltungsgerichts
Münster vom 10. August 2004 und dem auf
sofortige Beschwerde ergangenen Be-
schluss des OVG NRW vom 12. Oktober
2004 ergibt sich, dass die Verwaltungs-

Gemeinden haben das Recht,die ihnen zugewie-
senen öffentlichen Aufgaben durch eigenes Per-
sonal wahrnehmen zu lassen - sei es allein für die
betroffene Gemeinde oder in Zusammenarbeit
mit anderen Gemeinden. Auch bei einer Zusam-
menarbeit mit anderen Gemeinden liegt weiter-
hin eine öffentliche Aufgabenwahrnehmung
durch die öffentliche Hand vor. Die gegenteilige
Ansicht der EU-Kommission würde mittelbar zu
einem Zwang zur Privatisierung der öffentlichen
Aufgabe führen, was vom Gesetzgeber nicht ge-
wollt ist.
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bäude in Nachbarkommunen zu erstellen,
wäre es nicht zulässig, solche Arbeiten ver-
gaberechtsfrei durchzuführen.

Alle geschilderten Streitfälle betrafen ei-
ne Auslegung des europäischen Rechts und
der deutschen Umsetzungsvorschriften in
den §§ 97 ff. des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB). All diese Vor-
schriften gelten unmittelbar nur für Verga-
ben ab Erreichen der EU-Schwellenwerte -
bei Bauvergaben in der Regel 5 Mio. Euro bei
Beschaffungen und Dienstleistungen in der
Regel 200.000 Euro.

Unterhalb der EU-Schwellenwerte gilt
im deutschen Recht nach wie vor die bis
Ende 1998 gültige so genannte haushalts-
rechtliche Lösung, also nicht die EU-Verga-
berichtlinien und die §§ 97 ff. GWB. Aus
diesem Grund gilt unterhalb der Schwel-
lenwerte auch nach wie vor die bis 1998
völlig unstrittige Rechtslage und Recht-
sprechung, dass interkommunale Zusam-
menarbeit nichts mit dem Vergaberecht zu
tun hat.

AUSÜBUNG ÖFFENTLICHER VERWALTUNG

Auch oberhalb der EU-Schwellenwerte
ist interkommunale Zusammenarbeit nach
wie vor als Ausübung öffentlicher Verwal-
tung zur Durchführung gesetzlich zugewie-
sener öffentlicher Aufgaben anzusehen. Für
die Frage, ob öffentliches Vergaberecht gilt
oder nicht, ist völlig gleichgültig, ob Aufga-
ben,die der Gesetzgeber als öffentliche Auf-
gaben den Gemeinden zuweist, jeweils von
einer Gemeinde allein für ihr eigenes Ge-
meindegebiet durchgeführt werden, oder
ob Gemeinden nach den Gesetzen über

kommunale Gemeinschaftsarbeit die öf-
fentlichen Aufgaben gemeinsam erledigen.

Dabei ist es auch gleichgültig, ob sie ei-
ne öffentlich-rechtliche Vereinbarung als
Rechtsform wählen oder einen Zweckver-
band bilden. Immer dann,wenn der Gesetz-
geber die Durchführung öffentlicher Aufga-
ben den Verwaltungsbehörden zuweist und
diese Aufgaben dann von den Verwaltungs-
behörden durchgeführt werden, liegt gar
kein Verhältnis „Auftraggeber-Auftragneh-
mer“ vor.

Das gilt unabhängig davon, ob Ministe-
rien, Bezirksregierungen, Landkreise oder
Kommunen die öffentliche Aufgabe durch-
führen. Solange eine solche Aufgabe von öf-
fentlichen Verwaltungsbehörden durchge-
führt wird, geht es gar nicht um die Verga-
be öffentlicher Aufträge. Öffentliche Auf-
tragsvergabe beginnt erst dann, wenn eine
Kommune zur technisch-wirtschaftlichen
Erledigung der ihr gesetzlich zugewiesenen
Aufgaben Privatfirmen einschaltet. Dann
wird die gesamte Palette des Vergaberechts
geöffnet. Das gilt sowohl für Bauaufträge
zur Erstellung öffentlicher Hochbauten und
Tiefbauten als auch für öffentliche Beschaf-
fungen - Dienstfahrzeuge, Bürobedarf bis
zu Computern und Ähnliches - sowie für
Dienstleistungen, beispielsweise die Müll-
abfuhr.

Angesichts der strittigen höchstrichterli-
chen Rechtsprechung ist eine klarstellende
gesetzliche Regelung geboten. Dankens-
werterweise will das Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit bei der anstehen-
den Neuregelung des Vergaberechts eine
solche Klarstellung zum Vorrang der inter-
kommunalen Kooperation in das GWB auf-
nehmen. Dies entspricht den politischen
Vorgaben in den Bundesländern, die im In-
teresse der Rationalisierung und Ko-
steneinsparung die Kommunen dringend
zur Intensivierung der interkommunalen
Zusammenarbeit auffordern.

Den Kommunen ist zu empfehlen,die in-
terkommunale Zusammenarbeit wie bisher
fortzuführen und - entsprechend den Emp-
fehlungen der Bundesländer - zu intensivie-
ren. Bei Beanstandungen oder Rechtsstrei-
tigkeit ist das wichtigste Argument zur
Zulässigkeit der interkommunalen Zusam-
menarbeit der Umstand, dass gar kein Auf-
traggeber-Auftragnehmer-Verhältnis im
Sinne des Vergaberechts vorliegt, sondern
dass es nach wie vor um die Erfüllung ge-
setzlich zugewiesener Verwaltungsaufga-
ben durch Verwaltungsbehörden geht. �

gerichte ganz dezidiert der Meinung sind,
dass eine Kommune berechtigt ist, auf-
grund einer vertraglichen Vereinbarung
mit einer anderen Kommune die Abfallab-
fuhr auf dem Gebiet der anderen Kommu-
ne durchzuführen.

Das Urteil des EuGH vom 13. Januar 2005
(Spanien) lässt noch viel weniger den
Schluss zu, der EuGH wolle die interkom-
munale Zusammenarbeit dem Vergabe-
recht unterwerfen.Schließlich hat der EuGH
trotz des Spanien-Urteils seine Rechtspre-
chung aus dem Arnheim-Urteil vom 10. No-
vember 1998 zur Zulässigkeit einer inter-
kommunalen Tochtergesellschaft zur Müll-
abfuhr ohne Einschränkung aufrecht erhal-
ten. Auch gilt weiterhin das Teckal-Urteil
des EuGH vom 18. November 1999.

Aus dem Spanien-Urteil des EuGH vom
13. Januar 2005 kann nur der Schluss gezo-
gen werden, dass es nicht zulässig ist, jed-
wede interkommunale Vereinbarung für
vergaberechtsfrei zu erklären. Mit dem
EuGH-Urteil vom 13. Januar 2005 werden
aber die klassischen interkommunalen Ver-
einbarungen zur gemeinsamen Erledigung
von gesetzlich zugewiesenen öffentlich-
rechtlichen Aufgaben nicht in Frage gestellt.

Anders könnte es beispielsweise sein,
wenn eine Kommune sich entschließen soll-
te, einen städtischen Bauhof derart auszu-
weiten,dass städtische Gebäude in großem
Stil von eigenen Bauarbeitern errichtet wer-
den. Das wäre für eigene Gebäude rechtlich
sicher zulässig, wenn auch praxisfremd.
Wenn eine Kommune mit einer solchen
Bauhof- und Bauarbeiter-Struktur nun
dafür werben würde,dass diese städtischen
Bautrupps auch daran interessiert sind, Ge-

SCHRITT ÜBER DIE GRENZE WAGEN

Einfacher,schneller und bequemer soll es sein:das neu gestaltete Internetportal des Bundes unter www.bund.de. Infor-

mationen über das Dienstleistungsangebot aller Bundesbehörden sind nun in den drei Themenblöcken „Bürgerinnen &

Bürger“, „Wirtschaft & Wissenschaft“ sowie „Verwal-

tung & Institutionen“ zu finden.Nutzerinnen und Nut-

zer können per Mausklick auf die Informationen von et-

wa 900 Bundesbehörden zu rund 3.000 Themen und

Dienstleistungen auf mehr als 20.000 Einzelseiten zu-

greifen. Das Internetportal ist seit Freischaltung durch

Bundesinnenminister Otto Schily im März 2001 die 

erste Adresse der eGovernment-Initiative der Bundes-

regierung „BundOnline 2005“.
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Ein kleiner Junge stand einmal vor dem Neu-
bau des Rathauses in der Stadt Neuss und
staunte. „Das ist bestimmt das größte Rat-

haus auf der Welt“,
sagte das Kind.Doch
was sich in dem im-
posanten Gebäude
befindet, wusste es

vermutlich nicht. In Bielefeld geht die Stadt-
verwaltung neue Wege. Dort haben sich die
Verantwortlichen zum Ziel gesetzt, Kindern
Aufgabe und Funktion des Rathauses näher
zu bringen. Sie wollen die Perspektive der
Kleinsten berücksichtigen - Stichwort „Kin-
derrathaus“.

Kindergarten,Grundschule und Schwimm-
bad - das sind die ersten städtischen Ein-
richtungen, mit denen der Nachwuchs viel-
fach konfrontiert wird. Dass es sich dabei
um Institutionen der Stadt handelt, wird
Kindern kaum bewusst. Schließlich befin-
den sie sich ja nicht im Rathaus selbst.

Unter www.kinderrathaus.de öffnete nun
das erste virtuelle Kinderrathaus Deutsch-
lands seine Pforten.„Diese Internetseite soll
Kindern Einblicke in die zahlreichen Aufga-
ben einer Gemeinde verschaffen und die viel-
fältigen Dienste einer Stadtverwaltung
transparent machen“, erklärt die Bielefelder
Medienpädagogin Anke Hildebrandt. „Die
Arbeit im Rathaus betrifft alle Bürger einer

Stadt - auch die jüngsten.“ Das Kinderrat-
haus solle auch die politische Bildung von
Kindern im Lesealter vorantreiben. Das An-
gebot richtet sich an Sieben- bis 14-Jährige.

BUNDESWEIT EINZIGARTIG

Weil Kleine anders lernen und verstehen
als Große,war das Kinderrathaus eine Aufga-
be für Expertinnen.Anke Hildebrandt und Kri-
stina Schrottka,freiberufliche Bielefelder Me-
dienpädagoginnen und Trägerinnen des
Grimme-Preises für ihr Internetprojekt „kids-
ville“, stecken hinter dem Internetauftritt.

„Wir sind Klinken putzen gegangen, um
das Geld für die Homepage zu organisieren“,
berichtet Hildebrand. Als erster Gesprächs-
partner hatte Oberbürgermeister Eberhard
David (CDU) ein offenes Ohr für die Initiato-
rinnen: „Ich halte das Projekt für eine ganz
hervorragende Sache. Die Arbeit einer Stadt-
verwaltung und die Kommunalpolitik sind oft
selbst für erwachsene Insider eine sperrige
Thematik.“ Mit seiner Unterstützung und ei-
nem Einsatz der Sparkasse Bielefeld konnte
die Idee schließlich Wirklichkeit werden.

Neben einer Vielzahl von Texten gibt es im
Kinderrathaus noch viel mehr zu entdecken.
Mehr als 800 Fotos zeigen, wie es auf dem
Friedhof,in der Bürgerberatung oder auf dem
Standesamt aussieht. Dazu kommen Fotore-
portagen,welche die Vermessung eines Hau-
ses erläutern, oder Grafiken, die erklären, wer
wen auf welche Weise wählt und wer Ent-
scheidungen fällt. „Unser Angebot wird von
vielen Schulklassen genutzt. Deshalb haben
wir zusätzlich eine Reihe von Links eingebaut,
die weitere Recherchen möglich machen und
auch für Erwachsene interessant sind“, be-
richtet Anke Hildebrandt.

LUST AUF POLITIK 

Damit Lust auf Verwaltung und Politik
geweckt wird, präsentiert sich das Bielefel-

der Rathaus für seinen virtuellen Auftritt
kunterbunt und fröhlich. Ein überdimen-
sionales Auge steht für die Stadtwache,
hinter einem Auto verbirgt sich Wissens-
wertes über den Alltag der Bielefelder Poli-
tessen. Der Oberbürgermeister schließlich
„sitzt“ ganz oben in der Mitte. Die Glocke,
mit der Eberhard David in der Ratssitzung
für Ruhe sorgt, symbolisiert das Stadtober-
haupt.

„Behördensprache ist dröge und kompli-
ziert. Also wollten wir lebendige Texte ma-
chen“, sagt Anke Hildebrandt. Allen voran
änderten sich die Behördennamen. Aus
dem Dienstleistungszentrum Jugend, So-
ziales, Wohnen wurde kurzerhand das gute
alte Jugendamt. Das Amt für Finanzen wan-
delte sich gar zur Schatzkammer, was vor
dem Hintergrund der städtischen Finanzen
vielleicht gewagt erscheint.

Mit dem Kinderrathaus bekommen
kommunale Dienste ein Gesicht. Gezeigt
werden Menschen, die Ansprechpartner
sind und auch als solche wahrgenommen
werden sollen. Karl Klein stellte den Kon-
takt her. Hildebrandt und Schrottka beglei-
teten die Rathaus-Experten bei ihrer Arbeit
und führten die Interviews. „Unsere Ge-
sprächspartner waren alle sehr offen und
interessiert. Aus fünf geplanten Ämtern
wurden 30 - und neue Anfragen gibt es
auch schon. Das Kinderrathaus ist ein le-
bendiges Projekt.“

Die Vorteile einer virtuellen Darstellung
liegen für Anke Hildebrandt auf der Hand:
„Das Kinderrathaus ist ständig erweiterbar,
von überall zu erreichen und gut geeignet
für aktuelle Informationen, wie sie sich bei-
spielsweise aus einer Kommunalwahl erge-
ben.Ein großes Plus ist auch die Möglichkeit
der Interaktion. Kinder können auf das, was
sie lesen, unmittelbar reagieren.“ �

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der
„Kommunalpolitischen Blätter“

Im Rathaus gibt´s 
viel zu entdecken 

Verwaltung kindgerecht im Internet:
Über die Startseite www.kinderrat-
haus.de gelangt man in alle Räume

und Abteilungen

Auch über den Rat erfährt man viel 
Wissenswertes im Kinderrathaus

Carsten Greiwe ist freier
Journalist in Neuss

D E R  AU TO R

Ein Kinderrathaus im Internet, gestaltet

nach dem echten Vorbild in Bielefeld,

erklärt Sieben- bis 14-Jährigen spielerisch

Bestandteile und Funktionsweise einer

modernen Kommunalverwaltung

�
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Kräften, die Angebote der Kleinkinderbe-
treuung zu erweitern, frei werdende Kin-
dergartenplätze umzuwidmen und Tages-
mütter zu gewinnen. Für diese wichtige In-
vestition in die Zukunft der Gesellschaft
muss jedoch die volle Finanzierung dauer-
haft gesichert werden“, sagte Schäfer. Er
forderte zugleich, bei neuen Gesetzen und
Verordnungen eine Familienverträglichkeits-
prüfung einzuführen.

Die Bundesministerin für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend, Renate Schmidt,
trat für eine familien- und kinderfreundli-
che Politik in den Kommunen ein. „Städte
und Gemeinden bilden das direkte Lebens-
umfeld für Familien. Hier müssen wir an-
setzen, wenn wir die Rahmenbedingungen
für Eltern und Kinder verbessern wollen.Wir
müssen sicherstellen, dass junge Paare
genügend Geld, aber auch die Zeit haben,
um eine Familie zu gründen und Kinder
groß zu ziehen. Dazu gehört die passende
Infrastruktur und daran werden wir zusam-
men mit den Kommunen arbeiten“, sagte

die Ministerin vor mehr als 200 Kommunal-
vertretern und Experten aus allen Teilen
Deutschlands.

Auf der Veranstaltung wurde die Bun-
desinitiative „Lokale Bündnisse für Familie“
vorgestellt. Deren Leiter Jan Schröder nann-
te diese eine „Erfolgsstory“. Die Initiative
finde breiten Zulauf sowie Unterstützung
von Städten, Gemeinden und Landkreisen.
Bereits 145 Lokale Bündnisse für Familie
hätten sich der Bundesinitiative ange-
schlossen. Schwerpunkt in den meisten Or-
ten sei es, die Kinderbetreuung auszubau-
en und die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf zu verbessern. Auch in den ostdeut-
schen Bundesländern - so Jan Schröder -
würden nun verstärkt lokale Bündnisse
aufgebaut.

Der Vertreter der von der Hertie-Stiftung
getragenen Einrichtung Beruf & Familie
GmbH präsentierte deren Audit „Beruf und
Familie“. Dadurch werden unter anderem
Stärken und Schwächen familienbewusster
Personal-Maßnahmen identifiziert und Hil-
fe bei der Umsetzung neuer Maßnahmen
gegeben. Entwickelt wurde auch eine be-
triebswirtschaftliche Datenbank, welche
die Wertschöpfung bemisst,die das Audit in
den Unternehmen bewirkt. Dadurch soll
Unternehmen gezeigt werden, dass sie mit
ihren Maßnahmen auch einen konkreten
Nutzen schaffen.

INTERESSE AN BEST PRACTICE

Die Tagung stand ganz im Zeichen prakti-
scher Beispiele für erfolgreiche Familienpoli-
tik. So stellten im Fachforum „Best Practice
aus Kommunen“ Professor Dr. Hans-Jürgen
Schimke, Bürgermeister der Gemeinde Laer
in Nordrhein-Westfalen (6.500 Einwohner),
Rudi Schmid-Geiger, Schulsozialarbeiter aus
Amtzell in Baden-Württemberg (3.500 Ein-
wohner) sowie Albert Glöckner, Bürgermeis-
ter der Gemeinde Rommerskirchen in Nord-
rhein-Westfalen (12.500 Einwohner),Projekte
ihrer Heimatkommunen vor.

Die Gemeinde Laer hatte 2002 mit 13,5
Prozent die höchste Geburtenrate von
Nordrhein-Westfalen, vermutlich von
Deutschland insgesamt. Ihm seien bislang
kaum konzeptionelle familienpolitische Ak-
tivitäten in den Kommunen bekannt, sagte
Bürgermeister Schimke. Klar sei aber, dass
die Vorstellung, Kinder durch Geldleistun-
gen zu unterstützen, zu keinem Erfolg ge-
führt habe.

Ein Schlüssel liege in der angemessenen

Unter dem Motto „Gemeinden sagen Ja zu
Kindern“ hielten der Deutsche Städte- und
Gemeindebund und der Städte- und Ge-
meindebund Nordrhein-Westfalen gemein-
sam mit dem Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend am 19. Mai
2005 eine Fachtagung auf dem Petersberg
oberhalb von Königswinter ab.

Eröffnet wurde die Veranstaltung vom
Ersten Vizepräsidenten des DStGB und des
StGB NRW, Bergkamens Bürgermeister Ro-
land Schäfer. Dieser forderte Bund und Län-
der auf, die Kommunen beim bedarfsorien-
tierten Ausbau der Kinderbetreuung nicht
allein zu lassen. „Wir bemühen uns nach

Bei einer Fachtagung des DStGB und des

StGB NRW zur Familienpolitik Mitte Mai

2005 in Königswinter wurden Beispiele

für familienfreundliche Praxis in 

Kommunen, Unternehmen und Initiativen

bürgerlicher Selbsthilfe vorgestellt

Diskutierten auf der Fachtagung Familienpolitik (v. links): Troisdorfs Bürgermeister Manfred 
Uedelhoven, Staatssekretär Peter Ruhenstroth-Bauer vom Bundesfamilienministerium,
DStGB-Sprecher Franz-Reinhard Habbel, die hessische Staatsministerin für Soziales und Jugend 
Silke Lautenschläger, der Leiter des Servicebüros Bündnisse für Familie Dr. Jan Schröder und der 
Stellvertretende DIHT-Hauptgeschäftsführer Dr. Achim Derks 

Gemeinden sagen 
Ja zu Kindern 
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Betreuung der Kinder, die eingebettet sein
müsse in eine umfassende familien- und
kinderpolitische Konzeption, die auch die
Beteiligung und den Schutz von Kindern si-
cherstelle. Es gebe keinen Königsweg. Viel-
mehr spielten die Finanzkraft, die Größe ei-
ner Gemeinde, aber auch die Unterschiede
zwischen Großstadt und ländlichen Kom-
munen eine Rolle.

Rudi Schmid-Geiger schilderte die un-
terschiedlichen Maßnahmen in Amtzell.
Die Gemeinde legte Wert darauf, über den
Arbeitskreis Dorfgemeinschaft das Mitein-
ander der verschiedenen Einrichtungen in
Amtzell zu fördern und zu planen. Auch
hob Schmid-Geiger die Vorteile kleinerer
Gemeinden hervor, da über die Vereine
und Verbände ein funktionierendes Netz-
werk geschaffen werden könne. So organi-
sierte sich zum Beispiel die Krabbelgruppe
selbst.

Weitere Maßnahmen in Amtzell sind
das Kinderhaus Sonnenblume für eine al-
tersgemischte Gruppe von drei- bis zwölf-
jährigen Kindern, eine verlässliche Grund-
schule, ein Kindergarten im Altenheim so-
wie die Wohnanlage „Jung und Alt“, in der
junge Familien und Senioren zusammen
wohnen und gemeinsame Aktivitäten or-
ganisieren.

PLUSPUNKT GANZTAGSBETREUUNG

Bürgermeister Albert Glöckner be-
schrieb die „Erfolgsstory“ Offene Ganz-
tagsgrundschule in Rommerskirchen. Alle
Grundschulen der Gemeinde sind zwi-
schenzeitlich in offene Ganztagsschulen
umgewandelt worden. Die Gemeinde bie-

te eine Kinderbetreuung vom
ersten bis zum zehnten Le-
bensjahr an. Dieses verlässli-
che Angebot führe zu einer
enormen Nachfrage nach
Wohngrundstücken in der Gemeinde. Die
Nachfrage nach Ganztagsplätzen in den
Schulen sei nach anfänglicher Skepsis
mittlerweile so groß, dass derzeit die Visi-
on einer rhythmisierten offenen Ganz-
tagsschule mit Pflichtunterricht auch am
Nachmittag konkretisiert werde.

Im Forum „Best Practice aus den Loka-
len Bündnissen“ wurden als Beispiele für
„Lokale Bündnisse für Familie“ die Kom-
munen Langenhagen mit dem Projekt „Fa-
BeLhaft!“, Mötzingen mit „Familien im
Zentrum“, Wiesenburg/Mark in Branden-
burg mit „Familien stärken, Zukunft ge-
stalten“ sowie Moers mit dem „Bündnis
für Familien“ im Ortsteil Repelen vorge-
stellt. All diese Initiativen werden vom Ser-
vicebüro Lokale Bündnisse für Familie tat-
kräftig unterstützt.

Beispielsweise helfen die Lokalen Bünd-
nisse für Familien beim Erwerb eines Eigen-
heims, indem bei den Grundstückspreisen
ein Abschlag gewährt wird, der sich nach
der Zahl der Kinder richtet. Zudem werden
„Zukunftswerkstätten Kind-Beruf-Familie“
in den Kommunen eingerichtet. Betreu-
ungsmöglichkeiten für Säuglinge ab der
vierten Lebenswoche sowie die Weiter-
führung von Aktivitäten, die bereits vor der
Gründung eines Bündnisses zum Wohle von
Familien getätigt wurden, gehören eben-

falls zu den Aufgaben der loka-
len Initiativen.

DISKUSSION ÜBER VEREINBAR-
KEIT

Abschluss der Veranstaltung
bildete eine Diskussion mit Ver-
tretern von Bund, Ländern, Ge-
meinden und Wirtschaft zum
Thema „Kinderbetreuung in
Deutschland geht alle an! -
Handlungsempfehlungen für die
Akteure“. Diskutiert wurde über

Im engagierten Dialog mit den
Teilnehmern v. links): DStGB-

Hauptgeschäftsführer Dr. Gerd
Landsberg, Bundesfamilien-

ministerin Renate Schmidt und
Bergkamens Bürgermeister Roland

Schäfer, Erster Vizepräsident von
StGB NRW und DStGB 

Rund 200 Kommunalvertreter und Familien-
Expertinnen aus allen Teilen Deutschlands 
kamen zur Fachtagung Familienpolitik auf dem
Petersberg

die Finanzströme, die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf sowie über strukturelle Fra-
gen, wie etwa die Akteure Bund, Länder, Ge-
meinden und Wirtschaft besser zusammen-
arbeiten können.

Die Sozialministerin des Landes Hessen,
Silke Lautenschläger, sprach sich für eine
bessere Vernetzung familienpolitischer
Maßnahmen aus.Besondere Bedeutung ha-
be dabei die lokale Ebene, die auf unter-
schiedliche Anforderungen unterschiedlich
reagieren müsse.Notwendig sei es auch,das
Familienthema ganzheitlich zu betrachten
und Fragen der Bildung sowie der frühkind-
lichen Erziehung stärker einzubinden.

Peter Ruhenstroth-Bauer, Staatssekretär
im Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend, unterstützte den
Vorschlag, die überwiegend direkte finan-
zielle Förderung der Familien stärker in
Maßnahmen für die Infrastruktur umzulei-
ten. Der Vertreter der Wirtschaft, der Stell-
vertretende Hauptgeschäftsführer des
Deutschen Industrie- und Handelskam-
mertages Achim Dercks, berichtete über
das Engagement der Wirtschaft. Mehr als
1.000 Unternehmen beteiligten sich an der
Initiative Lokale Bündnisse. Neben reinen
Betriebskindergärten gebe es weitere Un-
terstützungsmaßnahmen wie etwa die Fi-
nanzierung einzelner Kindergartenplätze
durch Unternehmen mit einem damit ver-
bundenen Besetzungsrecht für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter.

Der Bürgermeister der Stadt Troisdorf,
Manfred Uedelhoven, forderte, nicht über
die Kommunen hinweg, sondern vielmehr
mit den Kommunen über Maßnahmen der
Familienpolitik und der Kinderbetreuung zu
sprechen. Fragen erweiterter Öffnungszei-
ten für Kindergärten, so zum Beispiel an
Samstagen, könne man nicht generell re-
geln, sondern hingen vom Einzelfall ab. Die
Kommunen seien sehr wohl in der Lage, fle-
xibel zu reagieren. (red) �
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Lösungsansätze vor Ort gesetzt.Durch die
gewählte Gesetzessystematik wird ange-
strebt, dass die Entscheidungsträger vor
Ort die Bedingungen für die Herstellung
von Barrierefreiheit im Einzelnen eigen-
verantwortlich regeln können.
Die Städte und Gemeinden sollten die
gesetzlich eröffneten Handlungsspiel-
räume ausschöpfen, um kommunale
Strategien zur Barrierefreiheit im Ver-
kehr unter Berücksichtigung von Koope-
ration und Partizipation zu entwickeln.

4. Das im Behindertengleichstellungsge-
setz NRW geregelte Instrument der Ziel-
vereinbarungen zur Herstellung der Bar-
rierefreiheit zwischen Kommunen und
den gesetzlich anerkannten Behinder-
tenverbänden ist eine wichtige Alternati-
ve zu konkret formulierten Standards.Die
Festlegung von Mindestbedingungen,
wie gestaltete Lebensbereiche zukünftig
in Richtung auf Barrierefreiheit zu verän-

dern sind, muss angesichts
der unterschiedlichen Situa-
tionen, Lösungsmöglichkei-
ten und Prioritäten in den
Städten und Gemeinden
ortsspezifisch erfolgen. Das
beim Land geführte Zielver-

einbarungsregister sowie der interkom-
munale Erfahrungsaustausch sollten al-
lerdings genutzt werden,um in der Praxis
bereits entwickelte Ansätze auf ihre
Übertragbarkeit hin zu prüfen.

Im Zuge des Abschlusses von Zielverein-
barungen kann auch versucht werden,
private Unternehmen, Architekten, den
Handel,das Handwerk oder Investoren zu
Selbstverpflichtungen zu bewegen, um
die Mobilitätskette über den öffentlichen
Raum hinaus zu gewährleisten.

5. Zur frühzeitigen und zielführenden Parti-
zipation der Betroffenen als „Experten in
eigener Sache“ kann die Einrichtung von
Behindertenbeiräten hilfreich sein - dann
möglichst unter Einbeziehung sämtli-
cher von Barrieren betroffenen Perso-
nengruppen und nicht eingeschränkter
Bürger, um eine möglichst ganzheitliche
Interessenvertretung im Hinblick auf
Barrierefreiheit zu gewährleisten.
Da die Einrichtung weiterer Beiräte vor

Ort vielfach selbst von den Betroffenen
kritisch gesehen wird (Alibi-Funktion,wei-
tere Bürokratisierung von Verwaltungs-
abläufen), bietet sich an, alternativ oder
zusätzlich konkrete Verfahrensschritte
zur Berücksichtigung der Barrierefreiheit
bei kommunalen Vorhaben und Entschei-
dungen örtlich verbindlich zu regeln.
Durch den Systemansatz,Barrierefreiheit
als Merkposten auf jeder Stufe des kom-
munalen Planungs- und Entscheidungs-
prozesses einzustellen, könnte die Arbeit
der genannten Gremien durch gezielte
Vorbereitung effizienter gemacht oder
ganz ersetzt werden, zudem sie dann di-
rekt im Rat bzw. in den zuständigen Bau-,
Planungs- oder Verkehrsausschüssen
mitberücksichtigt werden könnte.

6. An der grundsätzlich ambivalenten Be-
wertung der Einrichtung eines Behin-
dertenbeauftragten ist wegen der Ein-
griffswirkungen in die kommunalen
Kompetenzverteilungen festzuhalten.
Zumindest so lange, wie die Bemühun-
gen um eine praxisgerechte Anwendung
der GVFG-Regelungen noch kein greif-
bares Ergebnis herbeigeführt haben, ist
aber dessen Bestellung von Vorteil, weil
eine Gemeinde dadurch nicht auf das
problematische Erfordernis einer An-
hörung der 21 Behindertenverbände
nach dem Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz i.V.m. dem Behinderten-
gleichstellungsgesetz angewiesen ist.

7. Inhaltliches Ziel einer kommunalen Ver-
kehrspolitik, die sich bewusst dem An-
liegen der Barrierefreiheit verpflichtet
sieht, muss die Schaffung möglichst
barrierefreier Mobilitätsketten für alle
Einwohner sein. Hierbei können folgen-
de Bausteine in Betracht kommen:

• Schaffung durchgängiger Wegeket-
ten durch einfache und komfortable
Umstiege zwischen den Verkehrsträ-
gern

• in Einzelfällen Mobilitätstrainings
• durchgehende Systeme der Orientie-

rung (z. B. für Senioren und in der Wahr-
nehmung eingeschränkte Personen,z.B.
Blinde; sog. Orientierungsleitsysteme)

• „Quick-Checks“ zur Gewährleistung

1. Barrierefreiheit im Verkehr darf nicht al-
lein auf die Verbesserung der Mobilität
für Menschen mit physischen Behinde-
rungen abzielen. Im Fokus kommunaler
Verkehrspolitik stehen grundsätzlich
vielmehr sämtliche mobilitätsbe-
schränkte Personengruppen wie Senio-
ren, Kinder, Personen mit Kinderwagen
oder schwerem Gepäck, werdende Müt-
ter sowie Personen mit zeitlich begrenz-
ten Krankheits- oder Unfallfolgen.
Mobilitätsbeschränkte Personengrup-
pen machen bereits nahezu ein Drittel
der Bevölkerung aus und weisen eine
stets wachsende Tendenz auf.Diese Ent-
wicklung hält vor Augen,dass es sich bei
Barrierefreiheit nicht (mehr) nur um die
Wahrung von Interessen einer Minder-
heit geht.

2. Barrierefreiheit wird im herkömmlichen
Sinne verstanden als die Zugänglichkeit
und Nutzbarkeit der gestalteten Lebens-
bereiche für alle Menschen.
Unter gestalteten Lebens-
bereichen sind insbesonde-
re bauliche und sonstige
Anlagen, die Verkehrsinfra-
struktur, Beförderungsmit-
tel im ÖPNV, akustische
und visuelle Informationsquellen sowie
Kommunikationseinrichtungen zu ver-
stehen.
In der kommunalen Verkehrspolitik soll-
te dem Begriff der „Barriere“ ein weites -
insbesondere kein auf bauliche bzw.
technische Aspekte begrenztes - Ver-
ständnis zugrunde gelegt werden. Bar-
rieren finden sich im kommunalen Leben
überall dort, wo die selbstständige Teil-
habe erschwert wird. Die Maxime der
selbstständigen Teilhabe am kommuna-
len Leben stellt sicher,dass nicht lediglich
gesetzliche Vorgaben eingehalten wer-
den, sondern sieht die Steigerung der Le-
bensqualität aller Einwohner und der
Standortqualität der Kommunen als Ziel.

3. Auch aufgrund der Intervention der kom-
munalen Spitzenverbände in den Gesetz-
gebungsverfahren haben Bund und Land
weitgehend davon abgesehen, konkrete
Standards aufzustellen.Stattdessen wur-
den gesetzliche Rahmen für indviduelle

Beschluss des 

StGB NRW-Ausschusses 

für Strukturpolitik und 

Verkehr vom 20. April 2005

10 Thesen zur barrierefreien Mobilität
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der Verkehrssicherheit für alle Ver-
kehrsteilnehmer

8. Barrierefreiheit steht nicht im Wider-
spruch zu aktuellen Trends in Stadtent-
wicklung und Bauplanung, sondern un-
terstützt die Nahmobilität in einer Kom-
mune der kurzen Wege. Dabei kann es
einerseits um Verringerung räumlicher
Distanzen gehen:

• Konzentration spezifischer Dienstleis-
tungen und Angebote wie Senioren-
wohnstätten und Gesundheitshäuser
(Ärzte, Apotheken, Sanitäts- und Or-
thopädiebedarf) 

• In solchen Zentren Schaffung einer
konsequent und vorrangig auf Barrie-
refreiheit ausgerichteten Infrastruktur

• Zusammenlegung von Schul-, Sport-
und Freizeiteinrichtungen usw.

• Stärkung der Nähebeziehung von Ar-
beit und Wohnen 

Bestehen Barrieren durch vorhandene
räumliche Distanzen, kann durch eine
hohe individuelle Beweglichkeit im
Wohnumfeld unabhängig vom jeweils
präferierten Mobilitätsmittel - vom
Fahrrad bis zur Gehhilfe bzw. Rollstuhl -
eine jeweils komfortable, verlässliche
und sichere Erreichbarkeit der ange-
strebten Ziele erreicht werden:

• Konsequente Trennung der Verkehre
und Schaffung getrennter Infrastruk-
tur bei unterschiedlichen Geschwin-

digkeiten, wo nötig 
• Gleichrangigkeit für alle Verkehrsteil-

nehmer durch Angleichung der Ge-
schwindigkeiten,Verkehrsberuhigung
wo möglich

• Verringerung der beruflich motivier-
ten Verkehre durch Stärkung der
Heimarbeitsmöglichkeiten 

• Stärkung der Versorgung durch IT-ge-
stützte Dienstleistungen 

9. Die Nutzungsmöglichkeiten des ÖPNV
spielen für die Barrierefreiheit eine zen-
trale Rolle. Von den Verkehrsunterneh-
men wird eine ernsthafte Auseinander-
setzung mit den zahlreichen Forderun-
gen und Empfehlungen zum barriere-
freien ÖPNV erwartet:

• Ausgestaltung der ÖPNV-Infrastruk-
tur, hier insbesondere barrierefrei er-
reichbare Haltepunkte, gut sichtbare
bzw. akustische Informationsqellen,
verständliche Fahrkartenausgabe

• Ausstattung der ÖPNV-Fahrzeuge,hier
insbesondere Niederflur- und Neige-
technik, stufen- und schwellenlose
neigungsfreie Gänge sowie behinder-
tengerechte Bedienelemente

Die nach dem Personenbeförderungsge-
setz den Aufgabenträgern bei der Auf-
stellung der Nahverkehrspläne obliegen-
de Verpflichtung,die Belange mobilitäts-
eingeschränkter Personen zu berücksich-
tigen und Aussagen über vorgesehene
Maßnahmen und den Zeitrahmen für die

Umsetzung möglichst weitgehender
Barrierefreiheit zu treffen, muss von ih-
nen ernst genommen werden.

10. Wo die Umsetzung der Barrierefreiheit
in der Praxis nicht ohnehin in die gleiche
Richtung wie die Verkehrssicherheit,
ökologische Aspekte oder auch Frauen-
belange geht, wo sich insbesondere in-
nerhalb der Zielgruppen der Barriere-
freiheit und auch im Hinblick auf ande-
re Nutzungsansprüche an den Straßen-
raum Anforderungen diametral ge-
genüberstehen, sind Konflikte vorpro-
grammiert. So werden nicht selten Lö-
sungen, die einzelnen Zielgruppen oder
der Barrierefreiheit insgesamt dienen -
Kontrastreichtum, Helligkeit, Farben-
reichtum, Größe und Gestaltung von
Hinweisschildern, niveaugleicher Aus-
bau etc. - bei anderen Zielgruppen für
Gefahren sorgen oder dem ästhetischen
und gestalterischen Empfinden in der
Stadtentwicklung und -planung wider-
sprechen.
Auch - sich zum Teil widersprechende -
DIN-Normen, technische Empfehlun-
gen usw. haben keinen Gesetzescharak-
ter und müssen nicht in jedem Fall wort-
getreu umgesetzt werden.Sie entheben
Kommunalpolitik und -verwaltung
nicht der Pflicht, situationsgerechte Lö-
sungen herbeizuführen. Die Kommu-
nalpolitik ist gefordert, einen Interes-
senausgleich herbeizuführen oder - so-
weit dies nicht möglich ist - Prioritäten
zu setzen. �

NEUES ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ NACHTEILIG FÜR STÄDTE UND GEMEINDEN

Nach langem Ringen hat das neue Energiewirtschaftsgesetz die letzten parlamenta-

rischen Hürden genommen und ist am 1. Juli 2005 in Kraft getreten. Nachdem sich

die Verhandlungsführer im Vermittlungsausschuss am 10. Juni 2005 auf einen Kompro-

miss geeinigt hatten, stimmte der Vermittlungsausschuss selbst am 15. Juni 2005, der

Bundestag am 16.Juni 2005 und der Bundesrat am 17.Juni 2005 diesem Kompromiss zu.

Mit dem Gesetz sollen der Energiemarkt liberalisiert sowie die Durchleitungsgebühren

in Strom- und Gasnetzen gesenkt werden.Dazu soll die bisher auf Telekom und Post spe-

zialisierte Regulierungsbehörde unter dem Namen Bundesnetzagentur die Durchlei-

tungspreise der Energiekonzerne kontrollieren. Bislang kontrollierten nur die Wirt-

schaftsminister der Länder die Preise für die Endkunden. Die Regulierer sollen nicht nur

künftige Erhöhungen genehmigen,sondern auch alle geltenden Durchleitungsgebühren

prüfen.Die Durchleitungsentgelte machen rund ein Drittel der Energiepreise für die End-

kunden aus.

Durch die Kontrolle der Regulierer soll mehr Wettbewerb bestehen. Die Frage der Län-

derbeteiligung an der Regulierung wurde so gelöst,dass die Länder für die Kontrolle von

Unternehmen mit weniger als 100.000 Kunden generell zuständig sind.Dies sind in ers-

ter Linie kleine und mittlere Stadtwerke.Alle anderen Netzunternehmen kontrolliert die

Netzagentur, für die das neue Energierecht die Arbeitsgrundlage bildet. Jedoch können

die Länder die Kontrollaufgaben im Rahmen einer so genannten Organleihe an die Bun-

desnetzagentur übertragen,die dann im Auftrag dieser Länder tätig wird.Bis zum 1.Au-

gust 2005 müssen die Länder entscheiden, ob sie die Regulierung selbst durchführen.

Der im Vermittlungsverfahren gefundene Kompromiss geht zulasten der Städte und Ge-

meinden. So ist insbesondere zu kritisieren, dass die zugesagte Sicherung des Aufkom-

mens an der Konzessionsabgabe nicht eingehalten worden ist. So wird das Aufkommen

an der Konzessionsabgabe von rund 3,4 Mrd.Euro jährlich - ohne Stadtstaaten - um rund

150 Mio. Euro sinken. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die für den Strombereich gel-

tende Regelung des § 2 Abs. 7 Konzessionsabgabenverordnung - Fiktion von Sonder-

kunden als Tarifkunden bis zu einer bestimmten Liefermenge - nicht für den Gasbereich

umgesetzt worden ist.Dort fallen künftig Sondervertragskunden aus der erhöhten Kon-

zessionsabgabe heraus. (abs)
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ist vielerorts kein Geld mehr da“, so Lands-
berg. Dies hat verheerende Auswirkungen
auf die regionalen Arbeitsmärkte,weil Hand-
werk und Mittelstand vergeblich auf die
kommunalen Aufträge warten.(DStGB-Pres-
semitteilung 29/2005 vom 12.05.2005) �

Finanzlage der öffentlichen Hand
wird immer dramatischer 

100 JAHRE DEUTSCHER STÄDTETAG

Ganz im Zeichen des 100-jährigen Bestehens stand die 33. Hauptversammlung des Deutschen Städtetages (DST)

vom 31. Mai bis 2. Juni 2005 in Berlin. Unter dem Motto „100 Jahre Deutscher Städtetag: Die Zukunft liegt in den

Städten“ debattierten rund 800 Delegierte über Fragen der kommunalen Selbstverwaltung, Finanzordnung und 

Infrastrukturpolitik. Am Vorabend hatten rund 1.800 Delegierte und Gäste im Konzerthaus in einem Festakt das 

Jubiläum begangen. Die Ansprache hielt Bundespräsident Horst Köhler. Während der Hauptversammlung sprachen

außerdem Bundeskanzler Gerhard Schröder, der Regierende Bürgermeister von Berlin Klaus Wowereit, DST-Haupt-

geschäftsführer Dr.Stephan Articus und die Oberbürgermeisterin von Frankfurt/Main,Petra Roth,als scheidende Präsi-

dentin.Zu ihrem Nachfolger als DST-Präsident wurde der Oberbürgermeister von München,Christian Ude (Foto), gewählt.Ehrenmitglied wurde der frühere Oberbürgermeister von Lands-

hut, Josef Deimer. Gegründet wurde der Deutsche Städtetag 1905 in Berlin. 1933 zwangsweise mit anderen kommunalen Spitzenverbänden zum Deutschen Gemeindetag zusammen-

geschlossen, entstand er 1945 neu.Heute vertritt der Deutsche Städtetag die Interessen von mehr als 5.500 Städten mit insgesamt 51 Millionen Einwohnern.

Foto: Deutscher Städtetag

er geht dagegen gleichzeitig um 0,6 Mrd. Eu-
ro und damit im fünften Jahr in Folge zurück.

Die Mindereinnahmen bei Bund und Län-
dern haben auch Auswirkungen auf die Kom-
munen. Landsberg verwies darauf, dass die
Kommunen weitgehend auf Finanzzuwei-
sungen der Länder im Rahmen des kommu-
nalen Finanzausgleiches angewiesen sind.

Wenn es den Ländern deutlich
schlechter geht, wird sich dies in-
soweit auch auf die Kommunen
negativ auswirken.

Erneut zeigt sich,wie dringend
notwendig eine umfassende Re-
form der Gemeindefinanzen ist.

Die Kommunen müssten langfristig wieder
verlässliche Einnahmequellen erhalten und
von Aufgaben und Ausgaben entlastet wer-
den.

„Die Ergebnisse der Steuerschätzung dür-
fen nicht über die schwierige finanzielle Lage
der Kommunen hinwegtäuschen“, sagte
Landsberg. „Die Kommunen häufen Jahr für
Jahr einen immer größer werdenden Schul-
denberg auf, den sie vor sich hertragen. Das
kann man besonders gut an den kommuna-
len Kassenkrediten ablesen. Mittlerweile ha-
ben diese sich auf über 20 Mrd. Euro an-
gehäuft.“ Auch sei davon auszugehen, dass
das kommunale Finanzierungsdefizit im lau-
fenden Jahr wieder auf 7 Mrd. Euro ansteige.

Landsberg machte deutlich, dass vor dem
Hintergrund steigender Ausgaben und Schul-
den zwangsläufig die kommunalen Investi-
tionen weiter stark zurückgehen würden.
„Für Bau und Sanierung von Straßen,Schulen,
Sportanlagen und Plätzen in den Kommunen
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EN Kölner Stadt-Anzeiger“ vom  15.06.2005

Die Ergebnisse der Steuerschätzung zei-
gen erneut, wie dramatisch die Krise der

öffentlichen Haushalte ist. Zwar werden die
öffentlichen Haushalte nach der Steuer-
schätzung in diesem Jahr insgesamt 2,2 Mrd.
Euro mehr in den Kassen haben. Allerdings
beruht dies nur auf einem Trick: Die Schätzer
haben den Schätzansatz um 5,1 Mrd.Euro ab-
gesenkt. Ohne diese Absenkung
nehmen die öffentlichen Haushal-
te insgesamt 5,2 Mrd. Euro weni-
ger ein. „Wir brauchen dringend
ein Bündnis für Finanzverantwor-
tung zwischen Bund, Ländern und
Gemeinden, um die negative Ent-
wicklung zu stoppen und die Finanzlage der
Gebietskörperschaften wieder auf gesunde
Füße zu stellen“, sagte das Geschäftsführen-
de Präsidialmitgliedes des Deutschen Städte-
und Gemeindebundes,Dr.Gerd Landsberg,in
Berlin.

Den Rufern nach weiteren Steuerent-
lastungen wird durch die Ergebnisse de Steu-
erschätzung eine deutliche Absage erteilt.
Wer Steuern senken will, muss erst einmal
die Aufgaben und damit die Ausgaben des
Staates zurückführen.

Das Steueraufkommen der Städte und
Gemeinden im Jahr 2005 wird gegenüber der
letzten Schätzung zwar leicht ansteigen.Dies
bedeutet aber keine Entwarnung bei den
Kommunalfinanzen. Grund für den Anstieg
ist vor allem das verbesserte Aufkommen bei
der Gewerbesteuer, das netto um fast 0,8
Mrd.Euro zunimmt.Dies beruht vor allem auf
der Absenkung der Gewerbesteuerumlage.
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteu-

Aus dem
DStGB
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griffen schützen. Dazu soll eine umfassende Si-
cherheits-Suite dienen, die unter anderem Anti-
Spyware und Anti-Virus-Software und eine ge-
genüber Windows XP SP2 erweiterte Firewall
enthält. Microsoft hatte jüngst einen
Anti-Virus-Software-Hersteller aufge-
kauft. Nunmehr scheint der Sinn die-
ser Aktion deutlich. Kritiker behaup-
ten, Microsoft könne nun durch das
„OneCare“ genannte Produkt auch
noch mit seinen Software-Fehlern
und Sicherheitslücken Geld verdie-
nen.

Mit Spam 
Geld machen
Wer erinnert sich nicht gerne an den
Wikinger-Chor der britischen Komiker
Monty Python, die in einem Sketch ein
Loblied auf das Dosenfleisch „Spam“
(Abkürzung für „Spiced Ham“,gewürz-
ter Schinken) anstimmten (www.
pythonsite.de/55.htm). Da es in dem
Restaurant, in dem der Sketch spielt,
fast ausschließlich Spam zu essen gibt,wurde die-
ser Begriff mittlerweile zum Sinnbild für unge-
wollte, massenhaft versendete E-Mail-Werbung.
Spam (das Dosenfleisch, seit 1937 am Markt) wird
in den USA von Hormel Foods (www.hormel.com)
hergestellt. Diese haben nun beim US-Marken-

MS Passport wird 
zur InfoCard
Microsoft will in Kürze einen neuen Anlauf un-
ternehmen,Internetnutzern die Login-Arbeit und
insbesondere die Online-Bezahlung im Internet
zu erleichtern. Anders als beim Vorgänger MS
Passport werden die personenbezogenen Daten
nicht auf Microsoft-Servern gespeichert,sondern
in einem gesicherten Bereich des Nutzers auf sei-
nem PC. Will dieser per Kreditkarte etwas online
kaufen, fordert der Webshop des Anbieters bei
der InfoCard-Anwendung des Kunden-PC die Frei-
gabe der Bezahlung automatisch an. Der Kunde
nimmt dann die Zahlung direkt über seine Bank
vor, so dass der Anbieter nicht einmal die Kredit-
kartennummer kennen muss. Dabei sollen ihm
die dauerhaft gespeicherten Daten Tipp-Arbeit
ersparen. Ob dieses System auf weniger daten-
schutzrechtliche Bedenken als Passport stößt
und eine größere Verbreitung finden wird, ist der-
zeit offen. Nähere Infos bei Microsoft unter
http://url123.com/d56v9.

Sicherheit über 
Internet-Abo-Dienst
Der Softwarehersteller Microsoft will über einen
vermutlich kostenpflichtigen Internet-Abo-
Dienst künftig Windows-Systeme besser vor An-

Grundsatzurteil zur 
asylrechtsrelevanten 
Lage in der Türkei
Kurden sind in der Türkei nach wie vor keiner an ihre
Volkszugehörigkeit anknüpfenden Gruppenverfolgung
ausgesetzt (nichtamtlicher Leitsatz).

OVG, Urteil vom 19. April 2005
- Az.: 8 A 273/04.A -

Der 8. Senat des Oberverwaltungs-
gerichts hat entschieden, dass Kur-
den in der Türkei nach wie vor keiner
an ihre Volkszugehörigkeit anknüp-
fenden Gruppenverfolgung ausge-
setzt sind. Das Gericht hat sich um-
fassend mit der aktuellen Lage in
der Türkei befasst und dabei insbe-
sondere die umfangreichen Reform-
pakete der Jahre 2002 bis 2004 ge-
würdigt, die einer Annäherung der
Türkei an die EU dienen sollen.

In Fortführung und Modifizie-
rung seiner bisherigen Rechtspre-
chung hat der Senat ausgeführt:
Die Menschenrechtslage in der Tür-
kei habe aufgrund der Reformpake-
te wichtige Verbesserungen erfah-
ren. Politische Verfolgung finde indessen in der
Türkei trotz der Reformen weiterhin statt; Folter
werde allerdings seltener als früher und vorwie-

gend mit anderen, weniger leicht nachweisba-
ren Methoden praktiziert. Von politischer Ver-
folgung seien in besonderem Maße Politiker,
Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und an-
dere Personen bedroht, die sich für die Interes-
sen der kurdischen Bevölkerung einsetzten und
deshalb strafrechtlichen Vorwürfen ausgesetzt
seien.

Es sei auch nicht auszuschlie-
ßen, dass türkische Sicherheitskräf-
te im Einzelfall gegenüber Ange-
hörigen gesuchter Personen zu asyl-
erheblichen Maßnahmen greifen
(Sippenhaft); eine solche Sippen-
haft drohe Angehörigen aber - an-
ders als früher - nicht mehr mit
beachtlicher Wahrscheinlichkeit.

Allein wegen ihrer Volkszu-
gehörigkeit müssten Kurden eine
politische Verfolgung nicht be-
fürchten. Dies gelte auch nach Wie-
deraufflammen der bewaffneten
Auseinandersetzungen zwischen
der PKK-Nachfolgeorganisation
KONGRA-GEL und türkischen Si-
cherheitskräften im Südosten der
Türkei im Sommer 2004.

Politische Verfolgung hätten
auch nicht Angehörige der aleviti-
schen Religionsgemeinschaft zu

befürchten oder Asylbewerber, die ihren Wehr-
dienst noch nicht abgeleistet hätten. Auch nach
einer Abschiebung in die Türkei drohe abgelehn-
ten Asylbewerbern nicht mit beachtlicher Wahr-

scheinlichkeit eine menschenrechtswidrige Be-
handlung.

Das OVG hat die Revision zum Bundesverwal-
tungsgericht nicht zugelassen.

Kein Unterhaltsvorschuss
bei Lebenspartnerschaft
Kinder, die bei einem Elternteil leben, der eine Lebens-
partnerschaft führt, haben keinen Anspruch auf Unter-
haltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
(nichtamtlicher Leitsatz).

BVerwG, Urteil vom 2. Juni 2005
- Az.: 5 C 24.04 - 

Die minderjährigen Klägerinnen, deren Väter un-
bekannt sind und die bei ihrer Mutter leben, be-
gehren vom beklagten Landkreis Leistungen
nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Nach die-
sem Gesetz hätten die Klägerinnen dann einen
Leistungsanspruch, wenn sie bei einem ihrer El-
ternteile leben, der ledig, verwitwet oder ge-
schieden ist. Die Beteiligten streiten darüber, ob
die Mutter der Klägerinnen auch nach Eingehen
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft wei-
terhin „ledig“ im Sinne des Gesetzes ist.

Das Bundesverwaltungsgericht hat entschie-
den, dass Kinder keinen Anspruch auf Unter-
haltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-
gesetz haben, die bei einem Elternteil leben, der
eine Lebenspartnerschaft führt. Denn ein Eltern-

amt ihren Markenschutz auch auf herunterlad-
bare Software ausdehnen lassen. Als Ergebnis
drohen jetzt Anti-Spam-Software-Herstellern
Abmahnungen wegen unerlaubter Markennut-

zung. Ein Verfahren läuft bereits
gegen den Entwickler des Open-
Source Anti-Spam-Programms
DSPAM (http://url123.com/dn9uk
und url123.com/duwka). Da Hor-
mel bislang aber keine Software
im technischen Sinn herstellt, ist
fraglich, ob die Gerichte die für ei-
ne Markenverletzung erforderli-
che Verwechslungsgefahr anneh-
men werden.

Deutschland und 
der Feuerfuchs
Der Browser Firefox (www.getfi-
refox.com) gewinnt stetig neue
Nutzer hinzu. Besonders viele
Freunde findet er dabei offenbar
in Deutschland. Eine neuere Stu-
die vom 10.05.2005 (www.websi-

destory.com) kommt zu dem Ergebnis, dass in
Deutschland Ende April diesen Jahres 22,58 Pro-
zent den Browser selbst oder die Suite „Mozilla“,
in die er integriert ist,nutzten. In den USA waren
es zum selben Zeitpunkt nur 6,75 Prozent, in Ja-
pan 2,79 Prozent. �

G E R I C H T
IN KÜRZE

zusammengestellt von 
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I M P R E S S U Mteil,der eine Lebenspartnerschaft führt, ist weder
ledig,verwitwet oder geschieden noch lebt er von
seinem Ehegatten dauernd getrennt, wie es für
einen Anspruch nach dem Unterhaltsvorschuss-
gesetz Voraussetzung ist.

Dass die Lebenspartnerschaft nicht in jeder
Hinsicht einer Ehe gleichgestellt ist, gebietet aus
der Sicht des Zweckes des Unterhaltsvorschuss-
gesetzes, die prekäre Lage Alleinerziehender ab-
zumildern, nicht, diesen neuen Personenstand
dem Personenstand "ledig" gleichzustellen.

Kontenabrufverfahren 
in Kraft
Per Beschluss hat das Bundesverfassungsgericht in ei-
nem einstweiligen Rechtsschutzverfahren den Erlass ei-
ner einstweiligen Anordnung, mit dem das Inkrafttreten
des Gesetzes zum 01.04.2005 hätte verhindert werden
können, abgelehnt. Das so genannte Kontenabrufver-
fahren ist nach diesem Beschluss planmäßig zum
01.04.2005 in Kraft getreten. Seitdem haben auch Kom-
munen die Möglichkeit, bestimmte Stammdaten der An-
tragsteller abzufragen.

BVerfG, Beschluss vom 23. März 2005
- Az.: 1 BvR 2357/04 und 1 BvQ 2/05 -

Grundlage für diese Ausweitung des Kontenab-
rufverfahrens ist das vom Gesetzgeber am 23.
Dezember 2003 verabschiedete „Gesetz zur För-
derung der Steuerehrlichkeit“ (Steueramnestie-
gesetz). Dadurch wurden in § 93 der Abgaben-
ordnung die neuen Absätze 7 und 8 eingefügt,
die Behörden und Gerichten die Möglichkeit
eröffnen, über das Bundesamt für Finanzen
(BfF) Konteninformationen aus den nach § 24 c
Kreditwesengesetz (KWG) zu führenden Kon-
tenzentraldateien abzurufen. Bei den Kontoin-
formationen handelt es sich um Stammdaten
der Bankkunden, wie Name, Geburtsdatum, An-
schrift sowie Zahl der Konten und die zuständi-
gen Kreditinstitute. Nicht dagegen kann der
Kontostand bzw. der Stand eines Depots abge-
fragt werden. Dies kann erst dann erfolgen,
wenn sich auf Grund der Stammdaten der Ver-
dacht einer Straftat ergibt.

In dem einstweiligen Rechtsschutzverfahren
lehnte das BVerfG den Erlass einer einstweiligen
Anordnung, mit dem das Inkrafttreten des Ge-
setzes zum 01.04.2005 hätte verhindert werden
können, ab. Die Antragsteller sind der Auffas-
sung, dass das Gesetz verfassungswidrig sei,
weil es unter anderem gegen das Grundrecht
auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2
Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG) verstoße. Die An-
tragsteller rügen insbesondere die Regelung in
§ 93 Abs. 8 Abgabenordnung, wonach für die In-
anspruchnahme des Kontenabrufverfahrens le-
diglich erforderlich ist, dass auf der Grundlage
eines Gesetzes zu entscheiden ist, das an die
„Begriffe des Einkommensteuergesetzes“ an-
knüpft. Diese Regelung sei zu unbestimmt und
unverhältnismäßig. Weiterhin rügen sie, dass
für den Betroffenen keine Rechtsschutzmög-
lichkeit gegen den Kontenabruf bestehe, da er

von dem Verfahren nicht in Kenntnis gesetzt
würde.

Seine ablehnende Entscheidung begründet
das BVerfG damit, dass die von den Antragstel-
lern gerügten Rechtsverletzungen durch einen
Anwendungserlass des Bundesministeriums
der Finanzen (BMF) vom 10.03.2005 (Gz. IV A 4 S
0062 – 1/05) deutlich abgeschwächt sind.

In dem Anwendungserlass werden u. a. die
Schutzvorkehrungen für die Betroffenen kon-
kretisiert. So wird darin betont, dass ein Abruf
der Kontenstammdaten nur anlassbezogen und
zielgerichtet und unter Bezugnahme auf ein-
deutig bestimmte Personen zulässig ist. Der Er-
lass schreibt ferner vor, dass den Betroffenen
zunächst Gelegenheit zu geben ist, selbst Aus-
kunft über ihre Konten und Depots zu erteilen
und entsprechende Unterlagen vorzulegen, es
sei denn, der Ermittlungszweck würde dadurch
gefährdet.

In seiner Entscheidung betont das Gericht
außerdem, dass durch die im Anwendungser-
lass vorgesehenen Informationspflichten ge-
genüber den Betroffenen sichergestellt wird,
dass diesen nicht die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme eines effektiven Rechtschutzes
abgeschnitten wird. Nach den weiteren Aus-
führungen des Gerichts ist es als ausreichend
anzusehen, dass der Anwendungserlass des
BMF nur die Finanzbehörden und das Bundes-
amt für Finanzen und nicht die Behörden bin-
det, die die Auskunft ersuchen. Die Beachtung
der Bestimmungen des Erlasses sei dadurch si-
chergestellt, dass diese Behörden ihr Ersuchen
an Finanzbehörden als „ersuchte“ Behörden i.
S. d. § 93 Abs. 8 AO richten müssen, die ihrer-
seits an den Anwendungserlass gebunden
sind. Weiterhin stellt das Gericht fest, dass die
in § 93 Abs. 8 AO vorgesehene Anknüpfung ei-
nes anderen Gesetzes an „Begriffe des Einkom-
mensteuergesetzes“ für einen Rückgriff auf
den Kontenabruf auch durch den Anwen-
dungserlass und die darin unter Bezugnahme
auf entsprechende Gesetze genannten An-
wendungsbereiche so weit eingegrenzt wer-
den, dass eine einstweilige Anordnung nicht
erlassen werden muss. Im Ergebnis kommt das
Gericht deshalb innerhalb der im einstweiligen
Rechtschutzverfahren vorzunehmenden Fol-
genabwägung zu dem Ergebnis, dass die be-
fürchteten Nachteile für die Betroffenen nicht
so schwerwiegend seien, dass es den Erlass ei-
ner einstweiligen Anordnung rechtfertigen
würde.

Gleichwohl ist zu betonen, dass eine Ent-
scheidung des Gerichts in dem laufenden Ver-
fassungsbeschwerdeverfahren in der Hauptsa-
che offen ist. Insoweit sind insbesondere die
Ausführungen des Gerichts beachtenswert, in
denen es betont, dass in dem Verfassungsbe-
schwerdeverfahren u. a. zu prüfen sein wird, ob
die angegriffenen Regelungen den Anforderun-
gen der Gesetzesbestimmtheit und der Verhält-
nismäßigkeit gerecht werden. Hierbei ist zu be-
denken, dass das Gericht in der Hauptsache die
Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes prüfen wird
und dass diese bekanntlich nicht im Erlasswege
geheilt werden kann. �
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